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1 Einleitung 

„Unsere Sicherheitspolitik changiert seit einigen Jahren [...] zwischen 
Orientierungslosigkeit und Opportunismus. Das ist das neue Paradoxon der 
deutschen Sicherheitspolitik: Es ist eine Politik mit Gewehr und ohne Kompass.“1 

(Constanze Stelzenmüller) 

„Eine neue Bundeswehr zeichnet sich ab, wenn auch bisher noch als System von 
Aushilfen, ja von Lücken: Lücken bei der Finanzierung, Lücken bei den operativen 
Fähigkeiten und Lücken bei der Wirksamkeit.“2 

(Bundespräsident Horst Köhler) 

Die Sicherheitspolitik ist heute weltweit im Umbruch und es verfestigt sich der Eindruck, 

dass es vor allem Deutschland sehr schwer fällt, sich auf diese neuen Gegebenheiten 

einzustellen. Viele Jahre lebte man in der recht behaglichen und bequemen Nische, die 

durch Teilsouveränität und selbst auferlegte Beschränkungen gekennzeichnet war. Mit dem 

Zusammenbruch des Warschauer Paktes schien der Traum, endlich die Friedensdividende 

abzuschöpfen zum Greifen nahe. Militärische Handlungsoptionen schienen ihren 

Daseinszweck verloren zu haben.  

Aber die Welt der sicherheitspolitischen Risiken drehte sich weiter. Das Ende des Kalten 

Krieges bedeutete keineswegs das Ende des Krieges und die erhoffte Friedensdividende 

blieb aus. Im Gegenteil, die Bundesrepublik, vier Jahrzehnte Konsument von Sicherheit, 

musste sich mehr und mehr zu einem Produzenten sicherheitspolitischer Ordnung 

entwickeln. Dabei musste der neue Produzent Deutschland erst noch lernen, dass die 

sicherheitspolitischen Anforderungen nicht mehr an den liebgewonnenen Grenzen des 

NATO-Vertragsgebiets halt machten, sondern globale Dimensionen haben. Der 

propagierte Anspruch einer reinen Zivilmacht reichte nicht aus. Einsätze der Bundeswehr 

im Ausland nahmen stetig zu, auch in ihrer Intensität, und 1999 beteiligten sich deutsche 

Soldaten an einem Krieg. 

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat Deutschland mehr als 150.000 Soldaten und 

Soldatinnen in Auslandseinsätze entsandt. Derzeit ist die Bundeswehr mit rund 6.300 

                                                 
1 Stelzenmüller, Constanze: Mit Gewehr, aber ohne Kompass. Deutschlands Sicherheitspolitik im 21. 
Jahrhundert: Bestandsaufnahme und Kritik, in: Jahrbuch der Clausewitz- Gesellschaft, Band 1, 2005, S. 30. 
[Im Folgenden: Stelzenmüller: Sicherheitspolitik] 
2 Rede von Bundespräsident Horst Köhler bei der Kommandeurtagung der Bundeswehr in Bonn, 10.10.2005, 
Kapitel VI. Zu finden unter: 
http://www.bundespraesident.de/Anlage/original_627291/Rede-Kommandeurtagung.pdf (25.05.06) [Im 
Folgenden: Köhler: 10.10.2005] 



 

 2

Soldaten an neun Operationen auf drei Kontinenten beteiligt.3 Dabei reicht das 

Aufgabenspektrum von rein humanitärer Hilfe bis zum Kampfeinsatz, von der 

Bekämpfung von Terroristen bis zu Stabilisierungsoperationen zum Wiederaufbau 

kriegsgeschundener Gebiete.  

Allein diese Aufgaben und Zahlen machen deutlich, wie umfassend sich die Welt für die 

Bundeswehr 50 Jahre nach ihrer Gründung geändert hat. Die Bundeswehr musste sich von 

einer Ausbildungs- und Bereitschaftsarmee zu einer Einsatzarmee wandeln. Bei der 

Vielzahl der Einsätze fällt es manchmal schwer, genau zu definieren, welcher Auftrag 

dabei konkret erfüllt werden soll. Manch einem kommt die Frage in den Sinn, ob das 

olympische Motto „Dabei sein ist alles“ auch für die Einsätze der Bundeswehr als 

politische Maxime gilt. Constanze Stelzenmüller weist mahnend daraufhin: „Das Militär 

ist nur Instrument der Politik, kein Ersatz dafür. Wo es an einem politischen Konzept fehlt, 

sind Soldaten nur Lückenbüßer, und letztlich zum Scheitern verdammt.“4 Das sieht nicht 

nur die kritische journalistische Begleiterin so. Auch Bundespräsident Horst Köhler 

verweist auf die unzureichende Zielsetzung: „Die Bundeswehr wird von einer 

Selbstverteidigungsarmee umgebaut zu – was eigentlich? einer Armee im Einsatz? einer 

Interventionsarmee?“5 

Die vorliegende Arbeit wird zunächst herausarbeiten, welchen Weg die Bundeswehr von 

der „Armee der Einheit“ zur Armee im Einsatz eingeschlagen hat. Unter der 

Berücksichtigung der Vorgaben nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes wird aufgezeigt, 

welchen sanften Einstieg die Bundeswehr in das Aufgabengebiet der Auslandseinsätze 

nahm, was der politische Umweg über das Bundesverfassungsgericht bewirkte und welche 

Konsequenzen sich aus dem ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr ergaben.  

Die Betrachtung konzentriert sich im Anschluss auf zwei Hauptpunkte. Zunächst steht die 

humanitäre Intervention im Mittelpunkt. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

erlebte man so etwas wie die (quantitative) Blüte der humanitären Intervention. „In den 

fünf Jahren seit dem Fall der Berliner Mauer hat man das Wort ‚Genozid‘ weit öfter gehört 

als in irgendeiner Fünfjahresspanne des Kalten Krieges.“6 Die Bundeswehr war an einigen 

der humanitären Interventionen beteiligt und letztlich fand im Rahmen einer humanitären 

                                                 
3 Zahlen entnommen aus: Köhler: 10.10.2005, Kapitel VI. In einem Artikel in der Zeitung „Die Welt“ wird 
die Zahl 190.000 Soldaten genannt. Vgl. Leersch, Hans-Jürgen: Vergessene Soldaten, in: Die Welt, 
29.09.2005, S. 8. 
4 Stelzenmüller: Sicherheitspolitik, S. 38. 
5 Köhler: 10.10.2005, Kapitel VII. 
6 Huntington, Samuel P.: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 
München 1998, S. 35. [Im Folgenden: Huntington: Kulturen] 
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Intervention auch ihr erster Kriegseinsatz statt. Die Ausarbeitung konzentriert sich auf die 

deutsche Debatte, die zumeist mit hohem moralischen Anspruch geführt wurde.  

Im anschließenden Kapitel werden die Neuen Kriege beleuchtet und der Frage 

nachgegangen, was denn wirklich neu daran ist. Vor allem in Deutschland wurden die 

Neuen Kriege zu einem regelrechten Marketingphänomen. Dabei wird untersucht, welche 

Herausforderungen sich, zumindest für Deutschland, durch die neuen Bedrohungsarten 

ergeben und wie die Bundeswehr damit umgehen kann.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht nur auf Fachliteratur Bezug genommen, sondern es 

kommen auch Militärs zu Wort, die die Veränderungen konkret erlebt haben. Zu diesem 

Zweck wurden Interviews mit sieben deutschen Generälen geführt7, die allesamt 

Zeitzeugen sind und in herausgehobenen Führungsfunktionen den Weg der Bundeswehr 

nicht nur mitgegangen sind, sondern auch mitgestaltet haben. Einige von ihnen hatten 

Führungsfunktionen in Auslandseinsätzen inne, wie General a. D. Dr. Klaus Reinhardt auf 

dem Balkan und Generalleutnant a. D. Götz Gliemeroth in Afghanistan. Andere hatten in 

wichtigen Schlüsselpositionen im Inland Grundlagenarbeit geleistet, wie Generalleutnant 

a. D. Manfred Dietrich, als Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres, und Generalleutnant 

Egon Ramms, als Chef des Stabes im Führungsstab der Streitkräfte. Zum Dritten kommen 

maßgebliche Militärpolitiker zu Wort wie Generalmajor Friedrich Wilhelm Ploeger, 

ehemals Abteilungsleiter Militärpolitik im Bundesverteidigungsministerium, wie 

Brigadegeneral a. D. Wolfgang Meyer, ehemaliger militärpolitischer Berater bei der 

deutschen EU-Vertretung in Brüssel, und wie Brigadegeneral a. D. Hans Hübner, 

ehemaliger Kommandeur des Zentrums für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr. 

Bei allen Interviewpartnern wurde deutlich, dass sie den Kurs der Bundeswehr seit der 

Wiedervereinigung überzeugt und loyal mitgetragen haben, dass sich aber bei ihnen 

mittlerweile spürbare Ernüchterung breit gemacht hat, da ein umfassendes 

sicherheitspolitisches Konzept, in welchem Rahmen die Bundeswehr als Mittel der Politik 

eingesetzt werden kann, noch immer fehlt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Siehe Anlagenband. 
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2 Heranführung an eine Neue Welt 

2.1 Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 

Um den Weg, den die Bundeswehr seit der Wiedervereinigung geht, besser zu verstehen, 

muss man sich zunächst die unterschiedlichen Startpositionen und Vorgaben der relevanten 

Institutionen vor Augen führen. Mitte der 70er Jahre ergab sich in der 

sicherheitspolitischen Diskussion ein erweiterter Sicherheitsbegriff, der sich in der 

Folgezeit allmählich durchsetzte. „Seit 1989 haben sich die sicherheitspolitischen 

Rahmenbedingungen von Grund auf verändert“8 stellte die Jacobsen-Kommission 

einleitend in ihrem Bericht fest und zeigte dies anhand von 14 Feststellungen auf. Sie hob 

hervor, „Bundesregierung und Bundestag müssen [...] dafür sorgen, dass die 

militärspezifischen Voraussetzungen in Führung, Ausbildung und Ausrüstung erfüllt 

werden.“9 

Damit wurde für die Bundeswehr der Umwandlungsprozess von einer Ausbildungs- und 

Bereitschaftsarmee zu einer Einsatzarmee angestoßen, der bis heute andauert. Die 

Grundlagen dafür ergaben sich durch die Entwicklungen in den Vereinten Nationen (VN), 

in der North Atlantic Treaty Organization (NATO), in der Konferenz über Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und in der Europäischen Union (EU). Der Grundtenor 

der neuen Lageanalysen aufgrund der Entwicklungen der Sicherheitspolitik in den oben 

angeführten Organisationen war klar: Nach dem Ende des Kalten Krieges sah man in 

vorbeugenden Maßnahmen zur Konfliktverhütung eine immer wichtiger werdende 

Aufgabe. Falls diese nicht ausreichen sollten, sah man auch Einsätze in Krisenregionen, 

nicht nur zur Friedenserhaltung, sondern auch zur Friedenserzwingung, als neue Aufgaben 

auf sich zukommen. Auslandseinsätze sollten keine ungewöhnlichen Ausnahmen mehr für 

die Bundeswehr bleiben. 

 

2.1.1 Vereinte Nationen (VN) 

Mit dem Ende der Blockkonfrontation eröffnete sich ein breiterer Aktionsrahmen für die 

Vereinten Nationen. Missionen der Vereinten Nationen waren nicht mehr die Ausnahme, 

sondern die Regel. Der Sicherheitsrat wurde durch eine zurückhaltendere Veto-Politik 

handlungsfähiger. Wurde in der Zeit des Kalten Krieges durch ein Veto einer der 

                                                 
8 Unabhängige Kommission für die künftigen Aufgaben der Bundeswehr (Jacobsen-Kommission). 
Abschlußbericht und Empfehlungen, Bonn 24.09.1991, S. 7. [Im Folgenden: Jacobsen-Kommission] 
9 Ebd., S. 8. 



 

 5

Supermächte nahezu jede Friedensmission blockiert, stieg ihre Zahl zu Beginn der 90er 

Jahre rapide an. In 40 Jahren, von 1948 bis 1988, kam es zu 14 Friedensmissionen, allein 

in den vier folgenden Jahren kam dieselbe Anzahl an neuen Missionen hinzu und bis zum 

Jahr 2001 erhöhte sich die Anzahl auf 54 Missionen.10 Interventionen liefen nicht mehr so 

schnell Gefahr, in eine Konfrontation der Supermächte auszuufern. Konflikte, die bis dato 

„eingefroren“ waren, brachen auf, es kam zu Bürgerkriegen und Staatszerfall. Die 

Thematisierung der Menschenrechte innerhalb der internationalen Beziehungen wurde 

immer bedeutsamer. Gefördert wurde dies durch globalisierte Medien, die 

Menschrechtsverletzungen überall auf der Welt rasch zum Thema machten. 

Die bereits bekannte Friedenserhaltung (peacekeeping) wurde in den 90er Jahren 

weiterentwickelt zur neuen robusten Form der Friedenserzwingung (peace enforcement). 

Die Debatte über die Möglichkeiten neuer Interventionen nahm an Fahrt auf, vor allem mit 

der Vorstellung der Agenda for Peace 1992 durch den damaligen Generalsekretär der 

Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Ghali. 

Am Souveränitätsbegriff wurde gerüttelt: „[...] time of absolute and exclusive sovereignty, 

however, has passed”11 und die Menschenrechte wurden aufgewertet: „One requirement 

for solutions to these problems lies in commitment to human rights.”12 

 

2.1.2 North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

Mit der Londoner Erklärung vom 6. Juli 1990 hat die NATO „den Staaten, die sie im 

Kalten Krieg als ihre Gegner betrachtet hatte, weitreichende Angebote zur 

Zusammenarbeit und künftigen Partnerschaft gemacht.“13 So sollten unter anderem 

„Nichtangriffsverpflichtungen aller europäischen Staaten [...] jene Grundlinien sein, an 

denen sich die Sicherheitspolitik in Europa orientieren sollte.“14 Damit trug die NATO ihr 

Feindbild Warschauer Pakt zu Grabe. Die Frage nach der Bündniszugehörigkeit eines 

wiedervereinigten Deutschlands stand noch ungeklärt im Raum. Vielerorts herrschten 

Befürchtungen, dass dies wohl die schwierigste Frage der äußeren Absicherung der 

deutschen Einheit sein würde.15 Allerdings löste sich diese Frage bereits Mitte Juli 1990 

                                                 
10 Gareis, Sven Bernhard, Johannes Varwick: Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen, 
Opladen 2002, S. 117ff. [Im Folgenden: Gareis/Varwick: VN]  
11 Boutros-Ghali, Boutros. An Agenda for Peace. UN-Dok. A/47/277-S/24 111, §17. Zu finden unter 
http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html (26.05.2006) 
12 Ebd. §18. 
13 Jacobsen-Kommission, S. 9. 
14 Ebd. 
15 Für die westlichen Alliierten stand es außer Frage, dass das größere Deutschland in der NATO bleiben 
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nach dem Besuch Helmut Kohls im Kaukasus. Die Sowjetunion stimmte zu, dass ein 

souveränes Deutschland seine Bündniszugehörigkeit selbst bestimmen könne. Dieser 

sowjetische Sinneswandel wurde durch umfangreiche finanzielle und wirtschaftliche 

Hilfszusagen durch die Bundesrepublik regelrecht abgekauft. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges – spätestens nachdem der Warschauer Pakt 1991 

politisch wie militärisch aufgelöst war – kam der NATO der Feind abhanden. Damit stellte 

sich bei manchen die Existenzfrage, was der Sinn einer Verteidigungsallianz ohne Feind 

sei. Daher verwundert es nicht, dass kritische Stimmen – zumeist mit einem respektvollen 

Glückwunsch zum erfüllten Auftrag auf den Lippen – nun das Ende der NATO forderten.16  

Zur Anpassung an die neue Situation, verabschiedete die NATO im November 1991 in 

Rom das Neue Strategische Konzept. Die Grundwerte17 blieben unangetastet, die 

kollektive Verteidigung blieb Hauptaspekt. Allerdings kamen schrittweise Neuerungen 

hinzu. So fand eine Öffnung in Richtung der osteuropäischen Staaten statt. Mit dem 

Programm partnership for peace wurde später die Basis für eine mögliche Erweiterung der 

NATO gelegt. Zudem erweiterte man den eigenen Handlungsspielraum. Angesichts einer 

Bedrohung durch die Eskalation kleinerer Krisen – wie man es zu jener Zeit tagtäglich auf 

dem Balkan sehen konnte – wollte die Allianz verstärkt bereit sein, im Rahmen kollektiver 

Sicherheitsorganisationen18 zu handeln. Zu diesem Zweck sollten schnelle Eingreiftruppen 

gebildet werden, sogenannte Schnellreaktionsverbände. 

Es kristallisierten sich folgende Hauptaufgaben heraus: 

a) Die Haltung gegenüber dem früheren Feind sollte durch Dialog, Kooperation, 

Rüstungskontrolle und Abrüstung gekennzeichnet sein.  

b) Kollektive Verteidigung durch ein ausreichendes Streitkräftepotential blieb zentrale 

Aufgabe.  

c) Krisen sollten durch schnell verfügbare Eingreiftruppen militärisch bewältigt 

werden. 
 

                                                                                                                                                    
müsse. Auf sowjetischer Seite war unmissverständlich formuliert worden, dass dem nicht so sein könne: 
„Das ist absolut ausgeschlossen“, so Gorbatschow im März 1990. Schöllgen, Gregor: Die Macht in der Mitte 
Europas. Stationen deutscher Außenpolitik von Friedrich dem Großen bis zur Gegenwart, München 1992, S. 
179. [Im Folgenden: Schöllgen: Macht] 
16 Beispielsweise Flottillenadmiral a. D. Elmar Schmähling plädiert klar für eine Auflösung: „Die NATO ist 
ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg. [...] So wird die NATO immer stärker selbst zum Hindernis für die 
friedliche Entwicklung in Europa“. In: Schmähling, Elmar: Kein Feind, kein Ehr. Wozu brauchen wir noch 
die Bundeswehr, Köln 1994, S. 89f. 
17 Pluralistische Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und die freie Marktwirtschaft. 
18 Damit waren neben den VN auch die KSZE, seit Dezember 1996 unbenannt in Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder aber die Europäische Gemeinschaft (EG) bzw. EU gemeint. 
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2.1.3 Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 

Anfang der 90er Jahre wurden konkrete Maßnahmen für Rüstungskontrolle und Abrüstung 

vereinbart. Besonders bedeutsam war dabei der Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in 

Europa (KSE-Vertrag) vom 19. November 1990.19 Die Bundeswehr hatte dabei erhebliche 

Leistungen zu erbringen20: 

„Deutschland hat [...] mit weitem Abstand vor allen anderen Vertragsstaaten die 
zweithöchste Reduzierungsverpflichtung. [...] Nach Ablauf der Reduzierungsphase 
am 16. November 1995 wird die Bundeswehr nur noch über 53 Prozent ihrer bei 
Inkrafttreten des Vertrages erfassten Waffenbestände verfügen.“21 

Eine weitere Konsequenz war der Aufbau neuer Strukturen. So wurde zum Beispiel zur 

Überwachung der Rüstungskontrollvereinbarungen das Zentrum für Verifikationsaufgaben 

der Bundeswehr geschaffen, unter anderem um ausländische Inspektionsteams in 

Deutschland zu begleiten, aber auch um selbst Rüstungskontrollen im Ausland 

durchzuführen.22 Zugleich verlangten die KSZE-Zielvorstellungen, die Streitkräfte 

zukünftig primär auf Krisenbewältigung und vorausschauende Konfliktverhütung 

auszurichten. Zu Zeiten des Kalten Krieges galt es, sich auf die glaubwürdige Androhung 

militärischer Gewalt zu konzentrieren, damit es erst gar nicht zum Ernstfall kommen 

konnte. Dementsprechend war die Bundeswehr in erster Linie eine Ausbildungs- und 

Bereitschaftsarmee für die potentielle Anwendung militärischer Gewalt.  

 

2.1.4 Europäische Union (EU) 

Es ist kein Zufall, dass die deutsche Wiedervereinigung und das Voranschreiten der 

europäischen Integration in denselben Zeitraum fielen. „Die Vereinigung Deutschlands 

und die Einheit Europas [waren] zwei Seiten derselben Medaille.“23 

Mit der Entwicklung zur Europäischen Union bekam eine europäische Sicherheitspolitik 

durch den Vertrag von Maastricht vom 1. November 1993 einen Namen, zumindest auf 

dem Papier. Diese neue Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) blieb ein 

Stiefkind des Maastrichter Vertrages. Die Möglichkeit einer gemeinsamen Verteidigung 

                                                 
19 Der Vertrag wurde mit Wirkung vom 17. Juli 1992 vorläufig angewandt und trat am 9. November 1992 in 
Kraft. 
20 Verschrottung von fast 10.000 Kampfpanzern, gepanzerten Kampffahrzeugen und Artilleriegeschützen, 
sowie 140 Kampfflugzeugen. Vgl. Weißbuch 1994. Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr, Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg.), Bonn 
1994, Ziffer 473. [Im Folgenden: Weißbuch 1994] 
21 Ebd. 
22 Ebd. Ziffer 488. 
23 Schöllgen: Macht. S. 177. 
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wurde zwar angesprochen, demgegenüber stand aber kein politischer Wille der 

Mitgliedsländer, außenpolitische Souveränitätsrechte abzugeben. Es blieb bei 

unterschiedlichen Interessen und Traditionen. Durch die Schaffung der GASP hatte Henry 

Kissinger seinen vielfach zitierten europäischen Telefonpartner noch nicht erhalten.24 

Einen deutlicheren Schritt vollzogen die Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union 

(WEU) mit der Petersberg-Erklärung vom 19. Juni 1992. Hier wurden neue Aufgaben für 

die Streitkräfte formuliert. Unter gewissen Voraussetzungen25 wurde das 

Aufgabenspektrum um folgende Punkte erweitert: 

- „humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze; 

- friedenserhaltende Maßnahmen; 

- Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich Maßnahmen zur 

Herbeiführung des Friedens.“26 

Bemerkenswert ist, dass die Verteidigung Europas und geographische Begrenzungen für 

friedenserhaltende oder friedenserzwingende Maßnahmen nicht erwähnt wurden.27  

Anspruch und Realität im Bereich der europäischen Sicherheitspolitik klafften jedoch 

auseinander. Man setzte sich zwar anspruchsvolle Aufgaben zum Ziel, gleichzeitig wurde 

aber bei der fortschreitenden Eskalation auf dem Balkan überdeutlich, wie weit man davon 

entfernt war. Mit Blick auf die Bundesrepublik war die Schere zwischen Anspruch und 

Realität besonders weit geöffnet. Für die deutsche Beteiligung bei den anvisierten 

Maßnahmen, die nötigenfalls auch entschlossenes militärisches Handeln bedeuten konnten, 

hatte man innen- wie verfassungspolitisch nicht die Voraussetzungen geschaffen.28 

 

2.2 „Armee der Einheit“  

Mit dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) kam auch das Ende der 

Nationalen Volksarmee (NVA). Das stellte die Bundeswehr vor die erste große Aufgabe 

nach dem Ende des Kalten Krieges. Am 13. August 1990 erhielt General Reinhardt29 den 

Auftrag, die Übernahme der NVA zu planen und geriet unter gehörigen Zeitdruck, da sich 

                                                 
24 Zwar wurde Javier Solana als Mr. GASP präsentiert, er blieb jedoch faktisch kompetenzlos. 
25 Einklang mit der VN-Charta, einstimmiger Beschluss der WEU-Mitgliedstaaten, souveräne Entscheidung 
der Einzelstaaten über Entsendung, Vereinbarkeit mit Verpflichtungen und militärischen Vorkehrungen der 
NATO. 
26 Weißbuch 1994, Ziffer 441. 
27 Naumann, Klaus: Frieden – der noch nicht erfüllte Auftrag, Hamburg 2002, S. 159. [Im Folgenden: 
Naumann: Frieden.] 
28 Siehe Punkt 2.5. 
29 General Reinhardt war zu jenem Zeitpunkt Brigadegeneral und Stabsabteilungsleiter im Führungsstab der 
Streitkräfte. 
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nach dem Besuch Kohls im Kaukasus das Tempo auf dem Weg zur deutschen Einheit 

wesentlich beschleunigt hatte. „Bis zu diesem Zeitpunkt durften wir die 

Wiedervereinigung nicht einmal andenken.“30 

Rainer Eppelmann, der letzte Verteidigungsminister der DDR31, hielt zwar lange an der 

Idee „Ein Staat – Zwei Armeen“ fest. Als er aber erkannte, dass dies nicht passieren würde, 

versuchten er und die militärische Führung der NVA eine gleichberechtigte 

Verschmelzung der beiden Streitkräfte zu erreichen. Zu diesem Zweck plante er eine 

umfassende demokratische Militärreform. Allerdings wurde diese von der schnellen 

Entwicklung zur Einheit und durch die Planungen der Bundeswehr überrollt. 

 

2.2.1 Vorgaben für die Streitkräfte 

Durch die Übernahme der Nationalen Volksarmee waren die Streitkräfte um 90.000 

Soldaten angewachsen. Nun galt es, die Streitkräfte um ca. 200.000 Mann zu verkleinern,32 

um die im „2+4-Vertrag“ vom 12. September 1990 vereinbarte Obergrenze von 370.000 

Soldaten Friedensumfang bis Ende 1994 zu erreichen. Welche Aufgaben die Bundeswehr 

jedoch haben sollte, war indes unklar. Eine Kommission unter Hans-Adolf Jacobsen wurde 

daher zeitgleich damit betraut, die zukünftigen Aufgaben zu untersuchen.33 Nach 

einjähriger Arbeitszeit wurde das Ergebnis präsentiert. Auffällig waren die starken 

Parallelen zum neuen NATO-Konzept. Vor allem bei der Forderung nach einer 

Differenzierung der Streitkräftestruktur in Hauptverteidigungs- und Krisenreaktionskräfte 

wurde dies offensichtlich. Diese Aufteilung stand deutlich in Zusammenhang mit der 

Forderung der Kommission, dass die Bundesrepublik bei friedensschaffenden Maßnahmen 

nicht mehr abseits stehen könne. 

Wie für die NATO blieb auch für die Bundeswehr die klassische Landesverteidigung die 

zentrale Aufgabe: „Verteidigung ist der politische Legitimationsrahmen für die Streitkräfte 

und die Allgemeine Wehrpflicht. Der Schutz unseres Landes gegen äußere Gefahr bleibt 

auch künftig Sache aller Bürger.“34 Aber bereits hier bekam die klassische Verteidigung 

einen neuen Zusatz, denn Landesverteidigung könne „künftig nicht auf das eigene 

                                                 
30 Reinhardt, S. 23. 
31 Laut eigener Namensgebung war Eppelmann Minister für Abrüstung und Verteidigung und entwickelte 
kühne Pläne für eine nachhaltige Entmilitarisierung und eine weitestgehende Abrüstung in Mitteleuropa. 
32 Vgl. Ramms, S. 3. 
33 Vgl. 2.1. 
34 Verteidigungspolitische Richtlinie des Bundesministerium der Verteidigung (VPR), Bonn 26.11.1992, 
Ziffer 38. [Im Folgenden: VPR 1992] 
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Territorium beschränkt werden“35, „Krisen- und Konfliktmanagement“36 sind als neue 

Aufgabenfelder benannt. Der Startschuss für die umfassende Neuausrichtung der 

Bundeswehr war gegeben:  

„Damit war der politische Wille artikuliert. Wir konnten beginnen, der 
Öffentlichkeit zu sagen, wohin die Reise geht und wir hatten grünes Licht für die 
innere Umstellung der Bundeswehr. Sie würde zunehmend aus einer Ausbildungs- 
zu einer Einsatzarmee werden, dies war im Frühjahr 1992 klar. Doch dieser Prozess 
würde Zeit brauchen. Er war behutsam Schritt für Schritt zu planen und 
umzusetzen.“37 

 

2.2.2 Maßnahmen der Bundeswehr 

Durch die Auflösung der NVA traf die Bundeswehr auf eine Unmenge Material38, von dem 

so gut wie nichts übernommen wurde.39 Entweder wurde es verkauft, zumeist für einen 

symbolischen Betrag, beispielsweise an die Vereinten Nationen, oder aber es wurde 

verschenkt oder „auch zur Erfüllung der KSE-Verpflichtungen“40 verschrottet. 

Der Umgang mit den ehemaligen NVA-Soldaten gestaltete sich schwieriger. Zwar gab der 

damalige Verteidigungsminister Stoltenberg als Leitmotto für den Umgang mit der NVA 

den Begriff der Integration aus, aber dass damit umfassende Teile der NVA in eine 

gesamtdeutsche Armee einfließen würden, war so nie beabsichtigt.41 In den Augen der 

Bundeswehr war die „Volksarmee zur Armee der Partei pervertiert.“42  

„Nach [...] Diskussionen im Verteidigungsministerium auf der 
Abteilungsleiterebene des Führungsstabes der Streitkräfte, war klar, dass es eine 
Zusammenführung nicht geben kann, weil wir sonst zu Kompromissen [...] hätten 

                                                 
35 Ebd. 
36 Ebd., Ziffer 39. 
37 Naumann: Frieden, S. 115. (Hervorhebung durch den Verfasser.) 
38 Unter anderem über 2.700 Kampfpanzer, 208 Schiffe und Boote, über 700 Luftfahrzeuge, 2.199 
Artilleriewaffen, rund 133.900 Radfahrzeuge, über 1,3 Mio. Handwaffen, über 300.000t Munition, sowie ca. 
63.000 t flüssige kritische Stoffe (bspw. Raketentreibstoffe und andere Gefahrstoffe). Vgl. Leonhard, Nina: 
‚Armee der Einheit‘: Zur Integration von NVA-Soldaten in die Bundeswehr, [Im Folgenden: Leonhard: 
Armee der Einheit] in: Gareis, Sven Bernhard. Paul Klein (Hrsg.): Handbuch Militär und Sozialwissenschaft, 
Wiesbaden 2004, S. 73. [Im Folgenden: Gareis/Klein: Handbuch] 
39 Abgesehen von den Flugzeugen der MIG-Klasse wurde fast nichts übernommen. Vgl. Ploeger, S. 66f. 
Letztlich wurde ca. 7 Prozent des NVA-Materials dauerhaft oder vorübergehend benutzt. Vgl. Leonhard: 
Armee der Einheit, S. 73. 
40 Ploeger, S. 66. „Der Verkaufserlös betrug 345 Mio. DM, die Ausgaben für die Entsorgung beliefen sich 
auf 1.761 Mio. DM.“ Leonhard: Armee der Einheit, S. 73. 
41 „Selbst das oft verwendete Wort der ‚Integration‘ bezeichnete der ehemalige Generalinspekteur, Dieter 
Wellershoff, als ‚etwas leichtfertige Formulierung‘“. Zu finden bei: Digutsch, Gunnar: Das Ende der 
Nationalen Volksarmee und der Aufbau der Bundeswehr in den neuen Ländern, Frankfurt a. M. 2004, S. 258. 
[Im Folgenden: Digutsch: Ende NVA] 
42 Naumann: Frieden, S. 29. 
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kommen müssen, die zu einer Verwässerung unseres Systems geführt hätten.“43 

Da half es auch nicht, dass die Volksarmee in den Zeiten der ostdeutschen 

Großdemonstrationen keine „Chinesische Lösung“ betrieben hatte.44 

Die Kommandeure der Nationalen Volksarmee wurden am 3. Oktober 1990 durch 

Angehörige der Bundeswehr ersetzt und „die totale Auflösung der Nationalen 

Volksarmee“45 wurde entschieden betrieben. Alle Truppenteile der NVA wurden aufgelöst 

und die Bundeswehr auf den gesamtdeutschen Staat ausgedehnt. 

Nachdem es gelungen war, möglichst viele Soldaten elegant loszuwerden,46 wurden ca. 

10.800 als Berufssoldaten oder längerdienende Soldaten auf Zeit47 in die Strukturen der 

Bundeswehr übernommen. Diejenigen, die übernommen wurden, mussten dies jedoch zu 

den strikten Bedingungen der Bundeswehr tun. Falls nach einer obligatorischen 

Überprüfung durch die Gauck-Behörde einer Übernahme nichts im Wege stand, musste im 

Regelfall eine Dienstgradherabsetzung um ein bis zwei Ränge in Kauf genommen werden. 

Zudem wurde zunächst nur 60% des Regelgehaltes ausgezahlt.48  

Die NVA wurde aber auch in weitergehenden Bereichen abgewickelt, dabei glaubt Detlef 

Bald eine deutliche „Siegermentalität“49 der Bundeswehrführung zu erkennen. Vor allem 

im Hinblick auf das Ehr- und Traditionsgefühl der ehemaligen Soldaten sieht er ein „‚vae 

                                                 
43 Reinhardt, S. 23f. Im Gegensatz hierzu die Zurückhaltung von General Ramms: „[...] unter 
Einschluss/Aufnahme/Auflösung - darüber kann man sich noch mal unterhalten - der Nationalen Volksarmee 
[...]“. Ramms, S. 3. 
44 Der Begriff „Chinesische Lösung“ spielt auf das Vorgehen der chinesischen Armee bei der blutigen 
Niederschlagung der Freiheitsbewegung auf dem Tiananmen-Platz am 4.6.1989 an. Anscheinend wurde 
durchaus von Teilen der NVA ein solches Vorgehen herbeigesehnt. Vgl. Lapp, Peter Joachim: Ein Staat – 
eine Armee. Von der NVA zur Bundeswehr, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn-Bad-Godesberg 1992, S. 14. [Im 
Folgenden: Lapp: Eine Armee.] Ob es auch zu den von General Reinhardt angesprochenen Schießbefehlen 
kam (Reinhardt, S. 25.) ist nicht gesichert. In den meisten Publikationen wird davon ausgegangen, dass es 
einen solchen Befehl nicht gab. Allerdings wurden zumindest Teile der NVA in höchste Alarmbereitschaft, 
„volle Gefechtsbereitschaft“, versetzt und es wurden militärische Hundertschaften gebildet, die zumindest 
teil- und zeitweise mit scharfer Munition ausgestattet worden sind. Einen knappen Überblick über die 
verworrene Lage bietet Digutsch: Ende NVA, S. 46-56. 
45 Reinhardt, S. 23. 
46 Einen Teil dieser Arbeit übernahm Rainer Eppelmann, der seinem Namenzusatz „Abrüstung“ alle Ehre 
machte, wenn man bedenkt, dass im Februar 1990 die Stärke der NVA noch über 135.000 Mann lag. Zudem 
hatte die DDR im Einigungsvertrag durchgesetzt, dass eine freiwillige Quittierung des Dienstes bis zum Ende 
des Jahres 1990 sozialverträglich möglich war. Von dieser Regelung machten Tausende von Soldaten 
Gebrauch. Vgl. Lapp: Eine Armee, S. 19.  
47 Insgesamt hatten sich rund 25. 000 Soldaten für eine Übernahme als Berufssoldaten oder längerdienende 
Soldaten auf Zeit beworben. Rund 18.000 wurden zunächst für eine Dauer von zwei Jahren übernommen, 
von denen letztlich die oben genannte Zahl fest übernommen wurde. Vgl. Ploeger, S. 66. 
48 Noch steht eine vollständige finanzielle Gleichbehandlung aus. Seit dem 01. Januar 2004 bekommen 
Soldaten, die ihren Dienst in den neuen Ländern absolvieren 92,5 Prozent der für die westlichen 
Bundesländer geltenden Tabellensätze. 
49 Bald, Detlef: Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955-2005, München 2005, S. 136. [Im 
Folgenden: Bald: Bundeswehr] 
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victis!‘“50 Den ehemaligen Soldaten der NVA wurde das öffentliche Führen ihres 

Dienstgrades mit dem Zusatz „d. R.“ (der Reserve) oder „a. D.“ (außer Dienst) untersagt. 

Administrativer Schlusspunkt der Auflösung bildete ein Zusatz in der Traditionsrichtlinie 

der Bundeswehr vom 16. Februar 1995: „Unstrittig ist jedoch, dass die [...] aufgelöste 

Nationale Volksarmee [...] keine Tradition für die Bundeswehr stiften kann“.51 Der von 

General Reinhardt als totale Auflösung beschriebene Ablauf bezeichnet die Sache 

punktgenau.52 

Sicherlich ist die Abwicklung einer ehemals feindlichen Armee keine leichte Aufgabe. 

Dass dies unter erheblichem Zeitdruck gelang, ist eine Erfolgsgeschichte. Dass dies zudem 

vollkommen friedlich geschah, bleibt eine herausragende Leistung, die nicht zuletzt dank 

der Soldaten der Nationalen Volksarmee gelang.53 

Die „Liquidierung“ der Nationalen Volksarmee ist letztlich die logische Konsequenz der 

1990 getroffenen politischen Entscheidung über den Beitritt der DDR zum 

Geltungsbereich des Grundgesetzes. 

Ganz sollte man den Begriff „Armee der Einheit“ jedoch nicht verwerfen, denn im Laufe 

der letzten 15 Jahre ist die Bundeswehr zunehmend dazu geworden. Insbesondere in den 

Einsätzen der Streitkräfte hat eine Vermischung von Ost und West stattgefunden. 

Außerdem wurden Wehrpflichtige über die ehemalige Grenze hinweg stationiert und 

machten somit wirkliche Erfahrungen mit der deutschen Einheit.54 

 

2.3 Der zweite Golfkrieg55 

Die internationale Entwicklung gewährte der Bundesrepublik keine Atempause für die 

äußere und innere Neuausrichtung in der Sicherheitspolitik. Am 2. August 1990 wurde 

dem Traum eines ewigen Friedens und der Hoffnung auf die vielfach beschworene 

Friedensdividende ein jähes und abruptes Ende gesetzt. An diesem Tag überfiel der Irak 

das Emirat Kuwait, um es sechs Tage später zu annektieren. 

Nach einer ohne Gegenstimmen gefassten Resolution der Vereinten Nationen, die die 

                                                 
50 Ebd. 
51 Ebd. Detlef Bald bemerkt m. E. richtig, wie rigoros dieser Schritt war, v.a. wenn man bedenkt, wie schwer 
der Bundeswehr die Frage nach dem Umgang mit der Wehrmacht gefallen ist/fällt. Diese Frage führte seit 
März 1995 anhand der Wanderausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ zu heftigen Kontroversen. 
52 Reinhardt, S. 23. 
53 Vgl. Reinhardt, S. 25. Hübner, S. 43. 
54 Bspw. war der Verfasser während seines Wehrdienstes 1996/97 in Regensburg von sächsischen 
Kameraden umgeben. 
55 Im überwiegenden Teil der Literatur findet sich folgende Zählweise: Der Krieg Irak – Iran, von 1980 bis 
1988, gilt als erster Golfkrieg, die Intervention zur Räumung Kuwaits als zweiter Golfkrieg. 
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Räumung des Emirates verlangte, flog eine aus 33 Staaten bestehende Koalition in der 

Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1991 erste Luftangriffe gegen den Irak. 

Am 24. Februar 1991 folgte eine viertägige Bodenoffensive. Danach war Kuwait befreit, 

und der Irak erklärte sich bereit, alle einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen 

zu akzeptieren. Durch diesen Krieg wurde die Diskussion etwaiger out of area-Einsätze56 

der Bundeswehr schlagartig intensiviert. 

 

2.3.1 Out-of-area-Diskussion 

Bereits in der Endphase der Regierung Schmidt sollte ein Grundsatzpapier die 

Handlungsweise Deutschlands im Rahmen eines out-of-area-Einsatzes festlegen und sich 

dazu auf ein Rechtsgutachten stützen, das das Auswärtige Amt zusammen mit dem 

Bundesverteidigungsministerium und dem Bundesjustizministerium dem Bundes-

sicherheitsrat im Juni 1982 vorlegte. Gegenstand dieses Gutachtens war die Frage, welche 

Art von Einsätzen der Bundeswehr vom Grundgesetz gedeckt sei. 

Michael Inacker betont in seinem Buch über die deutsche Beteiligung am Golfkrieg, dass 

dieses Gutachten nicht den Zweck verfolgte, diese Frage verfassungsrechtlich zu klären, 

„sondern es sollte eine Politik der Nichtbeteiligung verfassungsrechtlich absichern 

helfen.“57  

Nach dem Regierungswechsel im Oktober 1982 nahm sich die Regierung Kohl dieser 

Frage an, behandelte sie aber wie die vorherige Regierung. Ein Einsatz außerhalb des 

NATO-Vertragsgebietes wurde grundsätzlich ausgeschlossen. „Die rechtliche und 

politische Position zu ‚out of area‘ wurde von Stund an im Auswärtigen Amt auf die 

Formel gebracht [...]: Das Grundgesetz verbietet einen Einsatz der Bundeswehr außerhalb 

des NATO-Vertragsgebietes.“58   

Etwaige Anfragen an die Bundesrepublik wurden stets mit dem Hinweis auf das 

Grundgesetz abgelehnt.59 Durch Hilfslieferungen versuchte die Bundesregierung ihre 

Passivität in Fragen internationaler Sicherheitspolitik zu kompensieren. 
                                                 
56 Als out of area werden Einsatzgebiete außerhalb des NATO-Vertragsgebietes bezeichnet. 
57 Inacker spricht sogar von einer „allerorten herrschenden Rechtsauffassung“, dass das Grundgesetz 
durchaus out-of-area-Einsätze zulassen würde, was das Gutachten jedoch mit keinem Wort erwähnen würde. 
Inacker, Michael J.: Unter Ausschluß der Öffentlichkeit? Die Deutschen in der Golfallianz, Bonn 1991, S. 
29. [Im Folgenden: Inacker: Ausschluß.] So auch Christian Hacke, wenn er schreibt, dass die Frage nach out-
of-area „weniger einer verfassungsrechtliche Frage als vielmehr eine prinzipielle politische Entscheidung“ 
war. Hacke, Christian: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis 
Gerhard Schröder, Berlin 2004, S. 397. [Im Folgenden: Hacke: BRD] 
58 Inacker: Ausschluß, S. 30. 
59 Beispiele sind die folgenlosen Anfragen in den Jahren 1985 und 1987 nach Minenräumeinsätzen der 
deutschen Marine, die die erforderlichen Kapazitäten gehabt hätte. 
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Diese Sicht des vermeintlichen Verfassungsverbotes von Auslandseinsätzen setzte sich 

auch in weiten Teilen der Bundeswehr durch, „selbst Teilnahme an 

Verteidigungsoperationen der NATO innerhalb des NATO-Vertragsgebietes erschien 

vielen Soldaten der Bundeswehr als nicht von ihrem Eid gedeckt.“60 

 

2.3.2 Der Beitrag der Bundesrepublik  

Auch wenn Bundeskanzler Kohl am 4. Oktober 1990 im Bundestag erklärte: „Dem 

vereinten Deutschland wächst eine größere Verantwortung in der Völkergemeinschaft zu, 

nicht zuletzt für die Wahrung des Weltfriedens“61, so hatte dies für ein aktives Handeln 

während des zweiten Golfkriegs keinerlei Bedeutung. Der deutsche Beitrag lief entlang der 

bekannten Kompensationsstrategie, finanzielle und materielle Hilfe wurde geleistet, aber 

deutsche Streitkräfte wurden nicht entsandt. Vor allem in ausländischen Medien wurde das 

Verhalten Deutschlands kritisiert und mit dem Begriff der Scheckbuchdiplomatie 

überzogen.62  

Dabei waren die Aufgaben, die Deutschland übernahm, keineswegs gering, wenn auch 

nicht immer zweckmäßig. So beteiligte sich die Bundeswehr an der NATO-Mission zum 

Schutz der Türkei63 und noch vor dem Ende der Kriegshandlungen verlegte sie 

Minensuchboote in den Persischen Golf. Dazu kamen noch umfangreiche 

Materiallieferungen.64  

Zusätzlich leistete die Bundeswehr mit rund 2.700 Soldaten wichtige Logistikarbeit. Doch 

dies wurde weder von der militärischen noch von der politischen Führung nach außen 

getragen. Es blieb der Eindruck, dass die Bundeswehr für die neuen Herausforderungen 

jenseits vom Fulda-Gap65 ungeeignet war. Die alliierte Kriegskoalition machte 

hauptsächlich vom deutschen Scheckbuch Gebrauch. Deutschland entpuppte sich als 

                                                 
60 Naumann: Frieden, S. 22. 
61 Zitiert nach Hacke: BRD, S. 393. 
62 Schöllgen, Gregor: Der Auftritt. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, München 2003, S. 61. [Im 
Folgenden: Schöllgen: Auftritt] 
63 Eher unsinnig war allerdings, dass 18 Flugzeuge des Typs Alpha-Jets in der Türkei stationiert wurden, die 
bei einem irakischen Luft- oder Raketenangriff eher unbrauchbar gewesen wären. Zum einem waren sie für 
etwaige Einsätze viel zu weit weg von der irakischen Grenze, zum anderen dienen die Alpha-Jets primär zur 
Unterstützung von Bodentruppen, deren Stationierung in der Türkei nicht vorgesehen war. 
64 „Bis Silvester wurden dann noch Großlastwagen der NVA, von Offizieren der NVA nach Bremerhaven 
gefahren, um dann in die Golfregion gebracht zu werden.“ Reinhardt; S. 25. Daneben gab es auch: 
„Ausbildungsunterstützung, amerikanische Soldaten kamen zu uns, um sich betreffend sowjetischer 
Kampfsysteme, die wir durch die Nationale Volksarmee ja jetzt hatten, ausbilden zu lassen.“ Hübner, S. 44. 
65 Mit dem Begriff Fulda-Gap wurde eine wahrscheinliche Angriffsrichtung des Warschauer Paktes 
bezeichnet. 
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Reservoir für „schier unbegrenzte Waffen- und Munitionslieferungen“.66 Vor allem 

beteiligte sich die Bundesrepublik an den Kosten des Golfkrieges. Der deutsche Beitrag 

belief sich auf etwa 17 Milliarden D-Mark, diese Summe entsprach einem Drittel des 

deutschen Verteidigungshaushalts.67 Die immense Beteiligung Deutschlands wurde 

allerdings nicht in der Öffentlichkeit herausgestellt. Man hüllte sich in einen Mantel des 

Schweigens. Erst knapp vor Ende der kriegerischen Auseinandersetzung stellte die 

Bundesregierung öffentlich klar, dass man „fest und unverbrüchlich“68 an der Seite der 

Koalition stehen würde.  

Alles in allem wirkte das Verhalten der Bundesrepublik „hilflos“69: „Hier zeigte sich die 

Außenpolitik des wiedervereinigten Deutschlands auf ihrem ersten Tiefpunkt.“70 

 

2.3.3 Gründe der Hilflosigkeit  

Es gab durchaus Gründe für dieses hilflose Verhalten. Zunächst einmal war die 

Auffassung, das Grundgesetz würde Bundeswehreinsätze out-of-area verbieten, noch 

unwidersprochenes Allgemeingut. Zudem fanden am 2. Dezember 1990 die ersten 

gesamtdeutschen Wahlen statt, so dass Deutschland in der akuten Vorphase des zweiten 

Golfkrieges zunächst eine Regierung bilden musste. Überhaupt stand die Bundesrepublik 

noch ganz im Banne der Wiedervereinigung. Eine sofortige Teilnahme des 

wiedervereinigten Deutschlands an einer kriegerischen Auseinandersetzung wäre wohl 

kaum ein wünschenswertes Signal für die neue Rolle Deutschlands – innen- wie 

außenpolitisch – gewesen.71 Zudem waren die Entwicklungen in Osteuropa 

sicherheitspolitisch für den direkten Nachbarn Bundesrepublik wichtiger als das 

Krisenszenario am Golf. Zu welchen Verwerfungen der Erosionsprozess des alten 

Sowjetimperiums noch führen könnte, konnte man zu diesem Zeitpunkt kaum 

vorhersehen.72  

Neben diesen politischen Gründen, die gegen eine aktive Rolle der Bundesrepublik 

                                                 
66 Inacker: Ausschluß, S. 91. 
67 Eine detaillierte Aufstellung findet sich in: Inacker: Ausschluß, S. 87-107.  
68 Schöllgen: Auftritt, S.62. 
69 Schöllgen: Auftritt, S. 61. 
70 Hacke: BRD, S. 394. 
71 Hierbei muss man außenpolitisch vor allem das Verhältnis zur Sowjetunion betrachten; der „2+4“-Vertrag 
wurde erst am 4. März 1991 von der Sowjetunion ratifiziert und die Modalitäten des sowjetischen 
Truppenabzuges erst am 4. April 1991. Innenpolitisch stand die Zusammenführung zweier 
Gesellschaftsformen an, eine aktive Kriegsbeteiligung hätte diesen ungemein schweren Prozess zusätzlich 
erschwert. 
72 Stichworte hierzu sind: Niederschlagung der baltischen Unabhängigkeitsbestrebungen durch sowjetisches 
Militär im Januar 1991; Putschversuch gegen Gorbatschow im August 1991. Vgl. Schöllgen: Auftritt, S. 65. 
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sprachen, gab es auch militärische und psychologische. 

Die Bundeswehr befand sich gerade in der Abwicklung der NVA und betrat damit bereits 

Neuland. Ein gleichzeitiger Einsatz wäre wohl ein kaum zu schulternde weitere Belastung 

gewesen. Weder in der Ausrüstung noch in der Ausbildung war die Bundeswehr auf einen 

Einsatz am Golf vorbereitet. Es wäre „schlicht nicht machbar gewesen“.73 

Auf psychologischer Seite schien die Bundeswehr ebenfalls nicht in der Lage zu sein, mit 

diesem Ernstfall umgehen zu können. In Zeiten der Ost-West-Konfrontation war man dank 

der Bündnispolitik ein Importeur von Sicherheit. In diesem Zustand, der so treffend von 

Raymond Aron als „Paix impossible, guerre improbable“ (Frieden unmöglich, Krieg 

unwahrscheinlich) umschrieben wurde, konnte man sich recht gefahrlos einrichten. Die 

Erkenntnis, dass mit dem Ende des Kalten Kriegs nicht der Krieg abgeschafft wurde und es 

durchaus auch für Deutschland wahrscheinlich erschien, dass es zu tatsächlichen Einsätzen 

kommen könnte, musste erst noch von der politischen Leitung und der militärischen 

Führung verarbeitet werden. Erstaunt blickten die Alliierten auf die Bundeswehr, die nur 

noch als unsicherer Kantonist erschien. Das Bild einer Armee, der die Soldaten 

davonliefen; machte sich breit, da die Anzahl der Wehrdienstverweigerer dramatisch 

anstieg.74  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Deutschland weder politisch willens noch 

militärisch in der Lage war, sich aktiv am zweiten Golfkrieg zu beteiligen. Allerdings war 

absehbar, dass mit dem zweiten Golfkrieg der Startschuss für eine Neuorientierung 

gefallen war, auch wenn die Richtung noch ungewiss war. Die Ahnung, dass diese nicht 

mehr viel mit Friedensdividende zu tun haben würde, wurde mehr und mehr zur 

Gewissheit. 

 

2.4 Von Kambodscha bis Karlsruhe 

Erfolgten frühere Auslandseinsätze der Bundeswehr ausschließlich im Rahmen der 

Katastrophenhilfe, änderte sich in den 90er Jahren schrittweise die Qualität der Einsätze. 

Die Bundeswehr erweiterte langsam ihren Aktionsradius. Ob dies ein bewusstes und 

planmäßiges Vorgehen war oder mehr eine zögerliche Reaktion auf internationale 

Erwartungen, ist kaum zweifelsfrei zu klären. Politisch war man ein Gefangener seiner 

eigenen Erklärung von der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Militärisch fehlten klare 

                                                 
73 Naumann: Frieden, S. 23. 
74 Die Anzahl der Wehrdienstverweiger stieg um 150% an. Darunter fanden sich auch aktive Soldaten. Vgl. 
Inacker: Ausschluß, S. 116ff. 
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Vorgaben für eine Neuausrichtung. 

 

2.4.1 Kambodscha 

Die erste nach außen hin sichtbare Annährung der Bundeswehr an out-of-area-Einsätze 

bildete die Teilnahme der Bundesrepublik an der UNTAC-Mission75 in Kambodscha. 150 

Sanitätssoldaten sollten von Mai 1992 bis November des Folgejahres die medizinische 

Versorgung der bis zu 22.000 Angehörigen der Vereinten Nationen sicherstellen.76 Dies 

war nicht der erste Auslandseinsatz von deutschen Sanitätssoldaten,77 zeichnete sich 

jedoch durch qualitative Änderungen zu bisherigen Einsätzen aus. Allein die 18-monatige 

Dauer sowie die Überbrückung der immensen Entfernung stellten neue Herausforderungen 

dar. Die politische Entscheidung zu diesem Einsatz wurde am 8. April 1992 im 

Bundeskabinett gefasst. Die Kabinettvorlage beschrieb eine neue Qualität deutscher 

Unterstützung der Vereinten Nationen, und der damalige Verteidigungsminister Volker 

Rühe sprach von einem „Signal“ für zukünftige Einsätze.78 Da es sich um Sanitätssoldaten 

handelte, da man die „Einsatzform die Risiken für unsere Soldaten begrenzbar hielt“79 und 

da die Soldaten formal nicht den Vereinten Nationen unterstanden, erfolgte breite 

Zustimmung auch auf Seiten der Opposition. Diese Hilfskonstruktionen wählte man, weil 

die Rolle der Bundeswehr out-of-area rechtlich ungeklärt war. Formaljuristisch sollte 

dieser Einsatz nicht als etwas Neuartiges betrachtet werden. Was aber diesen Einsatz von 

allen bisherigen unterschied, war für jedermann erkennbar: Bundeswehrsoldaten trugen die 

Insignien der Vereinten Nationen und waren somit klar als Blauhelme zu erkennen. 

Bis auf die Tatsache, dass die Soldaten ihren deutschen Vorgesetzten unterstellt blieben, 

wurden alle Aspekte der Beteiligung Deutschlands VN-typisch80 gelöst. Das atypische 

Unterstellungsverhältnis führte jedoch zu Irritationen. Die Vereinten Nation blickten mit 

                                                 
75 UNTAC – United Nations Transitional Authority in Cambodia; Ziel von UNTAC war es, die 
Bürgerkriegsparteien zu entwaffnen, das Land übergangsweise zu verwalten und freie Wahlen vorzubereiten. 
76 Seit November 1991 waren bereits Sanitätsoffiziere der Bundeswehr als sogenannte experts on mission im 
Rahmen einer Vorbereitungsoperation (UNAMIC – United Nation Advanced Mission in Cambodia) der 
Vereinten Nationen in Kambodscha eingesetzt.  
77 Bereits drei Jahre nach dem Aufbau des Sanitätswesens leisteten Bundeswehrsoldaten Erdbebenhilfe in 
Agadir, Marokko. Jedoch dauerte keiner der Einsätze länger als drei Monate. Für weitere Beispiele vgl. 
Fraps, Peter K.: Sanitätsdienst im Wandel der Zeit. Heute Kabul – gestern Kambodscha: weltweite Einsätze 
prägen das Bild, [Im Folgenden: Fraps: Wandel] in: Bremm, Klaus-Jürgen (Hrsg.), Entschieden für den 
Frieden. 50 Jahre Bundeswehr, Freiburg i. Br. 2005, S. 553f. [Im Folgenden: Bremm: 50 Jahre]  
78 Löwe, Volker: Peacekeeping-Operationen der UN – Aspekte einer Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland, Hamburg 1994, S. 218. 
79 Naumann: Frieden, S. 116. Die Sanitätssoldaten waren mit den für den Sanitätsdienst üblichen 
Selbstverteidigungswaffen ausgestattet. (Anmerkung des Verfassers.) 
80 Das betraf bspw. die Versorgung der Soldaten vor Ort oder aber auch die Kostenfrage.  



 

 18

Sorge auf den Einsatz der Bundeswehr, da diese in ihrem German Hospital in Phnom Penh 

neben den Angehörigen der UNTAC auch Kambodschaner versorgte.81 Die Vereinten 

Nationen befürchteten, dass damit die Überparteilichkeit der Mission gefährdet werden 

könnte. Die Bundeswehr hingegen wollte den starken humanitären Charakter ihres 

Einsatzes unterstreichen und man sonnte sich innenpolitisch als „Engel von Phnom 

Penh“82. 

Aus militärischer Sicht half diese Mission, neue Erfahrungen zu sammeln. Die 

Vielschichtigkeit von VN-Einsätzen und das Zusammenspiel mit internationalen Behörden 

waren für die Bundeswehr ebenso neu wie der Umgang mit neuen Anforderungen an 

Verlegefähigkeit, Versorgung und Führung von Soldaten fern der Heimat.  

Eine weitere Erfahrung wurde der Bundeswehr kurz vor Ende der Mission aufgezwungen. 

Am 14. Oktober 1993 wurde der erste deutsche Soldat bei einem Einsatz im Ausland 

getötet. Auch wenn stets betont wurde, dass es ein krimineller Akt war, kann man dem 

damaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, General Naumann, nur zustimmen, wenn er 

unterstreicht, dass es unerheblich sei, wie ein Soldat ums Leben kommt, „er ist Opfer eines 

von Regierung und Parlament beschlossenen Einsatzes der Bundeswehr geworden.“83 

Dementsprechend fand die Beisetzung im Rahmen eines Staatsaktes statt. 

Dieser erste Todesfall zeigte aber auch, dass der intendierte humanitäre Charakter einer 

Mission keineswegs ein Garant für die Sicherheit der eigenen Soldaten ist: 

„Nicht nur hatte der Tod eines ersten deutschen ,Blauhelm‘-Soldaten im Oktober 
1993 deutlich gemacht, welche Folgen die Beteiligung der Bundeswehr an solchen 
Einsätzen haben konnte. Vielmehr setzte sich jetzt auch am Rhein die Erkenntnis 
durch, dass ,friedenserhaltende‘ und ,friedensschaffende‘ Maßnahmen in vielen 
Fällen kaum mehr eindeutig voneinander zu trennen waren, weil sich immer 
häufiger einzelne Konfliktparteien nicht mehr an die Grundregeln eines kollektiven 
Sicherheitssystems wie der Vereinten Nationen hielten und UN-Einheiten wie 
militärische Gegner behandelten.“84 

 

2.4.2 Balkan-Krise 

Hatte die Bundesregierung während des zweiten Golfkriegs noch wegen ihres Zauderns für 

Unmut auf der internationalen Bühne gesorgt, so schlug sie noch im selben Jahr zu Beginn 

                                                 
81 Rund 3.500 Patienten wurden stationär behandelt, rund 96.000 Patienten ambulant; Anteil der 
kambodschanischen Bevölkerung in beiden Bereichen ca. 25%. Vgl. Fraps: Wandel, S. 564. 
82http://einsatz.bundeswehr.de/C1256F1D0022A5C2/CurrentBaseLink/W26BFC7S409INFODE#par8 
(25.05.2006). Vgl. Naumann: Frieden. S. 118. 
83 Naumann: Frieden, S. 119. 
84 Schöllgen: Macht, S. 204.  
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des Jugoslawien-Konflikts den entgegengesetzten Weg ein. In einem Alleingang erkannte 

die Bundesrepublik am 23. Dezember 1991 Slowenien und Kroatien diplomatisch an. Zwar 

folgte die Anerkennung der EG-Staaten bereits drei Wochen später, aber das deutsche 

Vorpreschen führte zu heftigen euro-atlantischen Reaktionen, Befürchtungen über eine 

mögliche neue deutsche Hegemonialpolitik wurden laut.85 

Viele Stimmen warnten vor dem deutschen Alleingang, ein solcher Schritt würde die Lage 

auf dem Balkan eher eskalieren lassen, als einzudämmen. Diese Stimmen sollten bald 

bestätigt werden. „Die gutgemeinten Maßnahmen führten nicht zur Beendigung, sondern 

zur Ausdehnung und Eskalation des Krieges.“86 Die Gräuel des Krieges zogen auf dem 

Balkan immer größere Kreise. Der Versuch, die kriegerischen Auseinandersetzungen 

frühzeitig zu beenden, scheiterte kläglich. Das menschenverachtende Vorgehen der 

„ethnischen Säuberung“ zeigte sich direkt vor den Toren der Europäischen Union. 

Die diplomatische Anerkennung Sloweniens und Kroatiens hatte für das westeuropäische 

Engagement keine Veränderung gebracht. Eine Verbindung zwischen Diplomatie und 

militärischer Aktion fehlte schlichtweg. So blieb es bei einem hilflosen Nicht-Handeln. 

Als Begründung für das unentschlossene Auftreten verwies Deutschland verwies erneut 

auf seine schwierige Verfassungslage. Man beschränkte die Rolle der Bundeswehr auf rein 

humanitäre Hilfsflüge. Diese galten verfassungsrechtlich nach wie vor als 

unproblematisch.87 Diese Hilfsflüge waren zwar umfangreich, konnten die Aggressionen 

aber nicht stoppen. 

Ähnlich verhielt es sich mit der deutschen Beteiligung am VN-Embargo gegenüber der 

Bundesrepublik Jugoslawien. Im Zeitraum von Juli 1992 bis in den Sommer 1996 hinein 

stellte die Bundeswehr regelmäßig zwei Kriegsschiffe ab, hinzu kamen drei 

Seefernaufklärungsflugzeuge. Der Auftrag war die Überwachung des Handels- und 

Waffenembargos in der Adria, allerdings waren der deutschen Marine etwaige 

Zwangsanwendungen untersagt. De facto bedeutete dies, dass Schiffe in der Adria nur 

gemeldet wurden, jedoch nicht von deutschen Soldaten kontrolliert beziehungsweise 

durchsucht worden sind. Die Marine war anwesend – aber auch nicht viel mehr.88 Daher ist 

                                                 
85 Ebd., S. 206f. Zudem waren Frankreich, Großbritannien und Spanien zurückhaltender, da sie befürchteten, 
dieses Beispiel könnte separatistische Bewegungen im jeweils eigenen Land beflügeln. 
86 Hacke: BRD, S. 408. 
87 „Der Einsatz begann am 4. Juli 1992 und dauerte bis zum 9. Januar 1996. Rund 1.400 mal flogen unsere 
Transall nach Sarajewo und brachten mehr als 10.000 Tonnen Material nach Sarajewo. So manches Mal 
wurden die, die Hilfe brachten, beschossen. [...] Im März 1993 begann die Versorgung der Bevölkerung 
Bosniens im sogenannten Air Drop. [...] und warfen mehr als 2.000 Tonnen Lebensmittel und Hilfsgüter ab.“ 
Naumann: Frieden, S. 124. 
88 Dieser Zustand änderte sich erst nach dem Urteil von Karlsruhe. Vgl. Einsatzbericht: Benke, Waldemar: 
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es kaum verwunderlich, wenn die deutschen Soldaten von ihren ausländischen Kameraden 

als „Kutterschiffer“ verspottet wurden.89 Bereits bei diesem Einsatz der Bundesmarine 

wurde die Frage der Verfassungsmäßigkeit kontrovers diskutiert. Aufgrund der 

„Zahnlosigkeit“ wurde dieser Einsatz als ein nicht-kriegerischer Einsatz gewertet.  

Problematischer war die folgende Beteiligung an der Überwachung des Flugverbotes über 

Bosnien-Herzegowina. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erließ das Flugverbot ab 

Oktober 1992 für militärische Flugzeuge, ab März 1993 galt es für den gesamten 

Luftverkehr. Die Friedenstruppe UNPROFOR90 sollte diese Überwachung übernehmen, 

unter anderem mit AWACS91-Maschinen der NATO. Seit der Inbetriebnahme dieser 

Flugzeuge zählten Bundeswehrsoldaten zu den Besatzungen. Die Bundesregierung 

entschloss sich am 2. April 1993, diese Soldaten nicht abzuziehen. Hierüber entbrannte 

erneut ein verfassungsrechtlicher Streit, der quer durch die Regierungskoalition ging. Die 

regierungsbeteiligte FDP und die oppositionelle SPD waren der Meinung, dass eine 

deutsche Beteiligung an den AWACS-Flügen nicht vom Grundgesetz gedeckt sei. Ihre 

Annahme war, dass die AWACS-Maschinen den Einsatz von Jagdflugzeugen leiten und 

somit ein – verfassungsrechtlich strittiger – Kampfeinsatz deutscher Soldaten vorliegen 

würde. Die FDP-Bundestagsfraktion klagte sogar gegen die Bundesregierung, an der sie 

selbst beteiligt war.92 Das Bundesverfassungsgericht kam jedoch der Union zu Hilfe, 

indem es am 8. April 1993 ablehnte, eine einstweilige Anordnung gegen die Teilnahme 

deutscher Soldaten an den AWACS-Flügen zu erlassen. Die FDP-Minister stimmten 

diesem Einsatz im Kabinett nicht zu, in der Geschichte der bundesdeutschen Außenpolitik 

ein noch nie da gewesener Vorgang.93  

In der Öffentlichkeit war die deutsche Beteiligung an diesem Einsatz, abgesehen vom 

widersprüchlichen Verhalten innerhalb der Regierung, kaum beachtet worden. Dafür war 

die Zahl der beteiligten Soldaten zu gering, außerdem waren keine deutschen 

Bodentruppen im Einsatz. 

 

                                                                                                                                                    
Sommer 1994 in der Adria. Der Einfluß des Karlsruher Urteils auf den Einsatz der Fregatte ,Lübeck‘, in: 
Thoß. Bruno (Hg.): Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit. Analysen und Zeitzeugenberichte zur 
deutschen Militärgeschichte, München 1995, S. 655-660. 
89 Ebd. S. 125.  
90 United Nation Protection Force. Vgl. 2.6.1. 
91 Airborne Early Warning and Control System ( Fliegendes Frühwarn- und Überwachungssystem). 
92 Unterstützt wurde die FDP-Fraktion durch die SPD-Fraktion. 
93 Wie vertrackt die Situation war, veranschaulicht ein Zitat des damaligen Außenministers Klaus Kinkel: 
„Wir sind in der Zwickmühle, dass wir meinen, wir müssten können, aber glauben, wir können nicht, wobei 
wir uns streiten, ob es nicht doch geht.“ In: Hacke: BRD, S. 420. 
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2.4.3 Somalia 

Die Mission UNOSOM94 in Somalia wurde im In- und Ausland weit mehr beachtet. Der 

„Krieg der Bilder“95 kam in deutsche Wohnzimmer und stellte deutlich die Frage nach der 

deutschen Unterstützung für die Mission der Vereinten Nationen. 

Somalia war schon lange ein Krisenzentrum in der Weltpolitik. Stabilität, die eine positive 

Entwicklung des Landes ermöglicht hätte, kannte das afrikanische Land seit Jahrzehnten 

nicht. Zu Beginn der 90er Jahre verschärfte der tobende Bürgerkrieg zusehends die 

Situation im Land. Das Internationale Rote Kreuz warnte im Februar 1992 vor einer 

dramatischen Hungersnot. 4,5 Millionen Menschen seien vom Hungertod bedroht. Ab 

August 1992 flog die deutsche Luftwaffe Hilfsgüter nach Somalia. Ab Dezember 1992 

begannen in der Bundeswehr die Planungen für einen erweiterten Einsatz in Somalia.96 

Am 21. April 1993 beschloss die Bundesregierung, ein verstärktes Nachschub- und 

Transportbataillon nach Somalia zu entsenden, um im Rahmen von UNOSOM II eine 

indische Brigade zu versorgen. 

Um schwierige Verfassungsstreitigkeiten zu umgehen, wurde wieder der ausschließlich 

humanitäre Charakter der Mission betont. Bestandteil war die Bedingung, dass deutsche 

Truppen nur in sogenannten secure areas, also befriedeten Gebieten, zum Einsatz kommen 

sollten. In Somalia traf dies auf die Gegend um Belet Uen zu.97  Daher verwundert es 

nicht, dass dieser Einsatz noch vor dem eigentlichen Beginn kritisch hinterfragt wurde. 

Diesmal versuchte die SPD-Fraktion eine einstweilige Anordnung zur Einstellung der 

deutschen Beteiligung an UNOSOM II zu erreichen. Dieser Antrag wurde am 23. Juni 

1993 vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. 

Im Juli 1993 wurde dann das letztlich rund 1.700 Mann starke Kontingent nach Somalia 

verlegt. 16 Monate nach der Warnung des Roten Kreuzes wollte man nun umfangreich 

helfen. Die Situation hatte sich jedoch geändert. Die Hungerkatastrophe war dank der 

internationalen Hilfe bereits weitestgehend abgewendet worden. Aufgrund der veränderten 

Lage wurde die indische Brigade, die die Bundeswehr eigentlich versorgen sollte, nicht 

mehr in der Region um Belet Uen, sondern im Süden des Landes eingesetzt. In 

Darstellungen dieses Vorgangs wird oft fälschlich behauptet, „die Inder seien nicht 

                                                 
94 United Nations Operation in Somalia. 
95 Vgl. Gerhard, Paul: Bilder des Krieges. Krieg der Bilder. Die Visualisierung des modernen Krieges, 
Paderborn 2004. [Im Folgenden. Gerhard: Bilder] 
96 Beauftragt damit wurde das Kommando luftbewegliche Kräfte in Regensburg, ein Stab, der sich zu diesem 
Zeitpunkt noch in der Aufstellung befand. 
97. In der Literatur findet man verschiedene Schreibweisen, wie Belet Weyne oder Belet Huen. 
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gekommen“98. Dass der eigentliche deutsche Auftrag nie durchgeführt werden konnte, lag 

nicht an der indischen Brigade, sondern an dem hausgemachten Umstand, dass das 

deutsche Kontingent seine secure area nicht verlassen durfte. Deutsche Konvois mussten 

von italienischen Truppen gesichert werden, um den humanitären Charakter zu wahren. 

Dies empfanden die deutschen Soldaten vor Ort als Demütigung. 

Die Soldaten beschäftigten sich damit, in Belet Uen die Versorgungslage der Bevölkerung 

zu verbessern. Man bohrte Brunnen und baute Trinkwasseraufbereitungsanlagen, man half 

bei der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung und baute Schulen. Das waren Bilder des 

Samariters in Uniform für die Heimat. Die Tatsache, dass nichtstaatliche 

Hilfsorganisationen in Somalia bereits bewiesen hatten, dass sie solche Arbeiten zumindest 

ebenso gut ausführen konnten, blieb weitgehend unbeachtet. 

Nachdem 18 amerikanische Soldaten im Oktober 1993 in Mogadischu ums Leben kamen 

und zwei verstümmelte Leichen durch die Straßen der Stadt geschleift wurden, reagierte 

die amerikanische Öffentlichkeit entsetzt. Man sprach vom „Vietnam von Mogadischu“.99 

Mit dem Ende der amerikanischen Beteiligung an der VN-Mission ergab sich automatisch 

das Ende der gesamten VN-Mission. Im März 1994 zogen die Vereinigten Staaten ihre 

Truppen ab, und damit endete auch der Einsatz der Bundeswehr. 

Nach Abzug der Blauhelme flammte der Bürgerkrieg wieder auf und die Tragödie Somalia 

nahm weiter ihren Lauf. Was weltweit als humanitäre Intervention begrüßt wurde, endete 

als Enttäuschung: „Somalia war ein Flop“.100  

Auf Seiten der Bundeswehr und der Bundesregierung kann man allerdings zu einem 

anderen Ergebnis kommen, wenn man den „Patienten Somalia“ – das eigentliche Ziel der 

Mission – von der Betrachtung gänzlich abkoppelt. Ein zynisches „Operation erfolgreich – 

Patient tot“ kommt in den Sinn. Für das Militär bildete der Somaliaeinsatz den Einstieg in 

richtige Auslandseinsätze, und auf psychologischer Seite scheute man nicht länger den 

Vergleich mit anderen Armeen: „Wir sind zurück in der Familie“101. General Naumann 

sieht in dieser Mission den Beginn eines bundeswehreigenen Stils, was die Durchführung 

von Friedensoperationen betrifft. Man hätte „eine gesunde Mischung zwischen [...] ‚Force 

Protection‘, dem Selbstschutz der Kontingente, und Hilfe für die Bevölkerung“102 

                                                 
98 So bspw. General Reinhardt bei einem Vortrag am 12.09.2005 zu Beginn der 47. Internationale Tagung für 
Militärgeschichte. 
99 Hacke, Christian: Zur Weltmacht verdammt. Lizenzausgabe für die Bundeszentral politische Bildung, 
Bonn 2003, S. 519. 
100Reinhardt, S. 29.  
101 Ramms, S.  4. 
102 Naumann: Frieden, S. 121. 
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gefunden. 

Aber auch der Arbeitsalltag der Truppe in Somalia lieferte wertvolle Erkenntnisse. Die 

Schwierigkeit der notwendigen Umstellung von einer Armee, die durch ihre Präsenz 

wirkte, zu einer Armee, die tatsächlich Einsätze durchführen musste, wurde sichtbar. 

Forderungen nach adäquater Ausbildung und einer entsprechenden Handhabung des 

umfassenden Regelwerkes im Einsatzland wurden erhoben: 

„Wir müssen uns davor hüten, die Truppe für die Durchführung ihres Auftrages mit 
einem Filigranwerk von Einzelregelungen zu sehr einzuschnüren. [...] Und einen 
weiteren, ganz anderen Punkt möchte ich einmal loswerden: Wir müssen unsere 
Papiergläubigkeit in dieser Armee aufgeben. Es hat sich leider durch den vielen 
Friedensbetrieb bei uns breitgemacht, zu glauben, daß nur das, was auf dem Papier 
steht, stimmt. Das sich Kümmern um die Vorbereitungen vor Ort, um die 
Kleinigkeiten, ist das Entscheidende, und da haben wir viel Feld verloren.“103 

Andere sahen die humanitäre Hilfe lediglich als Mittel zum politischen Zweck: 

„Für die Deutschen war nicht Somalia der Gegenstand ihrer Teilnahme an der 
UNOSOM II-Operation, sondern ihre eigene Außen- und Sicherheitspolitik. 
Insofern hat die Regierung mit dem Somalia-Einsatz ihr Ziel erreicht und konnte – 
trotz des weitgehenden Scheiterns der UN-Operation – für sich eine positive Bilanz 
ziehen. […] So diente humanitäre Hilfe nur als Vorwand zur Veränderung, in den 
Augen der Regierung zur ‚Normalisierung‘, der deutschen Außenpolitik.“104 

 

2.5 Das Urteil von Karlsruhe vom 12. Juni 1994 

Der wachsende internationale Druck auf die Bundesrepublik, sich an den Missionen der 

Vereinten Nationen stärker zu beteiligen, war unübersehbar geworden. Bereits bei einem 

Besuch des damaligen VN-Generalsekretärs Boutros Boutros-Ghali im Januar 1993 in 

Bonn ließ dieser daran keinen Zweifel: 

„Wir brauchen eine vollständige Teilnahme Deutschlands an friedenserhaltenden, 
friedensschaffenden, friedensdurchsetzenden Maßnahmen. Dieses ist ein Muß für 
stärkere Vereinte Nationen. Das ist nicht die Ansicht des Generalsekretärs der UN, 
das ist Ansicht der internationalen Gemeinschaft."105 

                                                 
103 Bernhardt, Georg: Auf die militärischen Aufgaben konzentrieren. Generalmajor Georg Bernhardt zum 
Somalia-Einsatz und zu ersten Erkenntnissen für Führung und Ausbildung, in: Wehrausbildung, Heft 5, 
Jahrgang 1993, S. 286. 
104 Philippi, Nina: Bundeswehr – Auslandseinsätze als außen- und sicherheitspolitisches Problem des 
geeinten Deutschlands, Europäische Hochschulschriften, Reihe XXXI, Politikwissenschaft, Band 318, 
Frankfurt a. M. 1997, S. 155f. 
105 Studie der Abteilung Außenpolitikforschung im Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Nr. 55, 
1993. Zu finden unter: 
http://library.fes.de/fulltext/aussenpolitik/00033004.htm#E9E5 (26.05.2006) Vgl. Schöllgen, Gregor: Die 
Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2004, S. 
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Die Bundeswehr und die deutsche Öffentlichkeit wurden schrittweise und beinahe 

behutsam an die neuen Einsatzfelder und -gebiete herangeführt. Zunächst waren es rein 

humanitäre Einsätze, schließlich betrieb man in Kambodscha ein Krankenhaus, das für alle 

offen stand. Als es dann zu den Konflikten auf dem Balkan kam, konnte der humanitäre 

Einsatz so nicht fortgeführt werden. AWACS-Maschinen und Überwachung eines 

Embargos waren zwar noch keine direkten Kampfhandlungen, aber auch als humanitäre 

Hilfe konnten sie nicht bezeichnet werden. In Somalia war es ein Logistikverband, der 

selbst keinen Kampfeinsatz ausführen konnte, sondern einen solchen unterstützte. Um dort 

jedoch den humanitären Anschein zu wahren, bohrte der Verband letztlich etwas verloren 

Brunnen in der Wüste.  

Anstatt die Frage der Auslandseinsätze vorab programmatisch zu klären – und es konnte in 

Deutschland niemanden wirklich überraschen, dass die Anfragen nach aktiver militärischer 

Teilnahme an internationalen Missionen kamen – wählte man den verschleierten Weg 

einer „Salamitaktik“. Für diesen Weg kann man, wie General Gliemeroth, Verständnis 

haben: 

„Ich habe aber immer ein gewisses Verständnis gehabt für Minister Rühe in einer 
Zeit, in der er und andere erkannt haben, dass sich Deutschland nicht davonstehlen 
kann. Es hat schon oft mein persönliches Verständnis gefunden, dass er fast 
klammheimlich versucht hat, die deutschen Streitkräfte in solche Auslandseinsätze 
einzubinden. Der umgekehrte Weg, also es programmatisch zu entwickeln, dass 
man künftig dabei sein will, dieser Ansatz hätte nicht gefruchtet.“106 

Oder aber man sah darin, wie Till Bastian, den schleichenden Versuch, die deutsche 

Außenpolitik immer weiter zu militarisieren: 

„Hierbei dient der UNO Blauhelm aber in der Tat nur als Tarnkappe - das 
Renommee der peace-keeping-missions der Vereinten Nationen wird ins Feld 
geführt, um in ,exekutiver Salamitaktik’ den weltweiten Bundeswehreinsatz im 
Rahmen von NATO- und WEU-Eingreiftruppen möglich werden zu lassen.“107 

Man muss konstatieren, dass die Bundeswehr auf dem Weg war, eine für sie neue, weil 

aktive, Rolle in der Außen- und Sicherheitspolitik zu spielen. Der Vorwurf der 

Militarisierung der Außenpolitik ist allerdings zu pauschal gefasst. Er offenbart ein tiefes 

Misstrauen gegenüber dem Militär und dessen Führern, da er zumeist eine Tendenz zur 

Aggressivität und einen Willen zur schnellen Gewaltausübung unterstellt.  

 
                                                                                                                                                    
215. [Im Folgenden: Schöllgen: Außenpolitik] 
106 Gliemeroth, S. 102. (Hervorhebung durch den Verfasser.) 
107 Bastian, Till: Frieden schaffen mit deutschen Waffen. Krieg als Mittel der Politik? Plädoyer für ein ziviles 
Deutschland, Köln 1993, S. 64. 
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2.5.1 Juristische Ausgangslage 

In der rechtswissenschaftlichen Diskussion über die Zulässigkeit von Auslandseinsätzen 

der Bundeswehr fand jede Seite ihre Argumente. Zentraler Ansatzpunkt war Artikel 87a 

des Grundgesetzes. Dort heißt es in Absatz 2: „[...] außer zur Verteidigung dürfen die 

Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt“. Die 

Diskussion kreiste um den Begriff der Verteidigung im Zusammenhang mit Artikel 115a 

(Feststellung des Verteidigungsfalles) und um die Wortauslegung von „ausdrücklich“ vor 

allem in Verbindung mit Artikel 24, der den Beitritt der Bundesrepublik zu Systemen der 

kollektiven Sicherheit regelt. Ob dies allerdings das Einsatzverbot des Artikels 87a 

aufhebt, blieb bis zum Urteil umstritten. Artikel 24 impliziert durchaus, dass man auch 

Pflichten als Mitglied einer Sicherheitsorganisation haben könne. Es ist dort allerdings 

nicht als eine ausdrückliche Ausnahme vom Artikel 87a niedergeschrieben.108 So wichtig 

diese Betrachtung auch war, letztlich war die Frage nach Auslandseinsätzen der 

Bundeswehr eine politische. Dies zeigte auch die Handhabung des Begriffes Einsatz. Um 

das Einsatzverbot zu umgehen, stellte man einen sicherheitspolitischen Konsens her, indem 

man humanitäre Hilfe, logistische Unterstützung sowie die Bereitstellung von 

Ausbildungs- und Ausrüstungshilfen irgendwo unterhalb des Einsatzbegriffs ansiedelte. 

Juristisch war dies äußerst prekär, da es den Anschein einer krampfhaften Suche nach einer 

Verfassungslücke hatte.109 Für die Soldaten hatte es das Gefühl zur Folge, Soldaten zweiter 

Klasse zu sein. Zudem stellte ein auch noch so betonter humanitärer Charakter eines 

Einsatzes keine Garantie dar, dass Kampfhandlungen ausbleiben würden.110 

Die juristische Fachdiskussion zeigte, dass man die strikte Haltung der Bundesregierung, 

insbesondere des Auswärtigen Amtes, ein Einsatz out-of-area sei verfassungsrechtlich 

nicht gedeckt, keineswegs so absolut aus dem Grundgesetz ableiten konnte.  

Die Bundesregierung wurde Mitte der 90er Jahre selbst Opfer ihrer über Jahre vertretenen 

restriktiven Handhabung des Aufgabenspektrums der Bundeswehr. Auch wenn sich die 

CDU/CSU schnell von der strikten Haltung früherer Jahre lösen konnte – die SPD und 

Teile der FDP beharrten noch länger auf dem vermeintlichen Verfassungsverbot – blieb es 

ein Dilemma für die Bundesregierung: 
                                                 
108 Für eine ausführliche Betrachtung der relevanten Grundgesetzartikel vgl. Siedschlag, Alexander: Die 
aktive Beteiligung Deutschlands an militärischen Aktionen zur Verwirklichung Kollektiver Sicherheit, 
Europäische Hochschulschriften, Reihe XXXI, Politikwissenschaft, Band 275, Frankfurt a.M. 1995, S. 109-
115. 
109 Frowein, Jochen Abr., Torsten Stein: Rechtliche Aspekte einer Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland an Friedenstruppen der Vereinten Nationen, Berlin 1990, S. 22. [Im Folgenden: Frowein/Stein: 
Aspekte] 
110 Siehe Punkt 2.4.1. 
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„Der zunächst vielleicht bequem erscheinende Weg, etwas politisch nicht 
Wünschbares für verfassungsrechtlich unzulässig zu erklären, birgt aber zumindest 
das Risiko, daß man das verfassungsrechtliche Argument auch dann schwer wieder 
los wird, wenn sich das Ergebnis der politischen Analyse ändert.“111 

Als Torsten Stein dies im Rahmen eines völkerrechtlichen Kolloquiums im Sommer 1989 

veröffentlichte, ahnte er wohl selbst nicht, wie schnell dieses Risiko die Bundesregierung 

einholen sollte.  

Das, was man politisch nicht klären konnte oder wollte, wurde mit der Hilfe des 

Bundesverfassungsgerichtes geklärt, ein nicht seltener Vorgang in der Bundesrepublik. 

 

2.5.2 Das Urteil 

Am 12. Juli 1994 sprach das Bundesverfassungsgericht sein Grundsatzurteil zu den 

Bundeswehreinsätzen in der Adria und in Somalia und zur Teilnahme an Einsätzen von 

AWACS-Flugzeugen. Grundsätzlich hielt es fest, dass das Einsatzverbot des Artikels 87a 

GG nicht auf Einsätze im Rahmen kollektiver Sicherheitssysteme (Art. 24 Abs. 2) 

zutrifft.112 Damit waren die bisherigen Einsätze der Bundeswehr verfassungskonform. Ein 

weiterer Punkt im Urteil war ebenso wichtig: Jeder „Einsatz bewaffneter Streitkräfte“ 

bedarf „grundsätzlich der vorherigen konstitutiven Zustimmung des Bundestages.“113 

Damit sollte sichergestellt werden, dass die Bundeswehr nicht alleiniges Machtmittel der 

Exekutive ist, sondern vielmehr als Parlamentsheer in die Verfassungsordnung der 

Bundesrepublik eingebettet wird. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der Bundestag 

Einsätze der Bundeswehr zwar verhindern, aber selbst keine Einsätze initiieren oder 

Modalitäten der Einsätze verändern kann.114 

Das Urteil wurde von allen großen Parteien begrüßt. Die Regierung sah sich nun auf 

außenpolitischem Feld handlungsfähig und die Opposition zeigte sich erfreut, dass das 

Prinzip des Parlamentheeres festgeschrieben wurde.  

 

 

                                                 
111 Frowein/Stein: Aspekte, S. 18. 
112 „Die Vorschrift des Art. 87a GG steht dieser Auslegung des Art. 24 Abs. 2 GG nicht entgegen“. Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Juli 1994 zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, BVerfG. 94.2207. 
Entscheidendes Argument hierbei war, dass der Artikel 24 bereits von Beginn an im Grundgesetz 
festgeschrieben war und Artikel 87a erst später eingeführt wurde. 
113 Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 12. Juli 1994 zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. BVerfG. 
94.2207. 
114 Gegen das Gebot des konstitutiven Parlamentsvorbehalts hatte die Bundesregierung bei den betreffenden 
Einsätze verstoßen.  
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2.5.3 Bewertung und Folgerungen 

Es bleibt die Frage offen, warum man die Frage der Auslandseinsätze nicht eigenständig 

politisch beantwortete, sondern den juristischen Umweg wählte. 

Die Bundesrepublik musste zunächst die innere Einheit auch außenpolitisch bewältigen.  

Zum einen wollte sie die neu entstehenden Staaten in Osteuropa stabilisieren, ohne dabei 

ein solides Verhältnis zu Russland zu vernachlässigen. Zum anderen wollte sie die 

europäische Einigung weiter vorantreiben, ohne dabei die kleineren Staaten durch ein 

größer gewordenes Deutschland zu beunruhigen. Demgegenüber stand die 

Erwartungshaltung der größeren westlichen Partner, dass sich Deutschland nun auch 

militärisch viel mehr engagieren sollte. Diese Gemengelage führte oft zu einer hilflos 

wirkenden Außenpolitik. Es unterblieb eine Festlegung was das eigene Interesse hierbei 

ist, vielmehr wurde auf die gestiegene Verantwortung und die internationalen 

Anforderungen verwiesen. 

Auch die nationalsozialistische Vergangenheit trug ihren Teil zur politischen 

Verunsicherung bei, weniger für das Ausland115 als für das eigene deutsche Verständnis. 

Schließlich wurde ein Engagement auf dem Balkan mit dem Hinweis auf die dortige 

Vergangenheit der Wehrmacht abgelehnt.116 Zudem muss man daran erinnern, dass zu 

Beginn der 90er Jahre Deutschland regelmäßig aufgrund rechtsradikalen Terrors in den 

internationalen Schlagzeilen war.117 Mit einer offenen Diskussion um ein erweitertes 

Aufgabenspektrum der Bundeswehr hätte dies wohl Befürchtungen aufkeimen lassen – in 

der Innen- wie Außensicht – wieder das Bild der ugly Germans heraufzubeschwören.118 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass an der entwickelten Tradition der Zurückhaltung119 

in sicherheitspolitischen Fragen festgehalten wurde. 

Zudem scheute man wohl eine öffentliche Diskussion um eine neue Rolle der Bundeswehr. 

Zu Zeiten des zweiten Golfkriegs kam es zu Friedensdemonstrationen unter dem Stichwort 

„Kein Blut für Öl“ und offenbarte eine in der Tendenz pazifistische Grundneigung der 

deutschen Bevölkerung („Nie wieder Krieg!“). Ein Umstand, der mit einem Blick auf die 

militärische Vergangenheit nicht überrascht. Auch wenn darauf verwiesen wird, dass die 
                                                 
115 Vgl. Fn. 105. Oder zum Beispiel der Vorschlag vom 23. August 1994 des israelischen Außenministers 
Peres deutsche Soldaten zur Friedensicherungen im Nahen Osten einzusetzen. Vgl. Schöllgen: Außenpolitik, 
S. 215. 
116 Vgl. Fn. 211. 
117 Man denke an die rechtsradikalen Übergriffe und Brandanschläge in Hoyerswerda, Rostock, Mölln und 
Solingen. 
118 Zudem darf nicht vergessen werden, dass die deutsche Wiedervereinigung teilweise im westlichen Europa 
(Frankreich und England) auf nicht sofortige und große Gegenliebe stieß. Hacke: BRD, S. 367ff. 
119 Kennzeichnend hierfür war die Betonung wirtschaftlicher und weicher Macht und stärker auf 
internationales Recht und internationale Institutionen zu setzen, als auf eigenes Intervenieren. 
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Demonstrationen nur von einer lautstarken Minderheit geführt wurden,120 bleibt es dabei, 

dass Fragen der Sicherheitspolitik im Normalfall keine Diskussion in der breiten 

Öffentlichkeit hervorrufen. Das Urteil von Karlsruhe beseitigte zwar eine über Jahrzehnte 

vertretene Meinung und machte den Weg frei für breit gefächerte Einsätze der 

Bundeswehr, führte aber nicht zu einem großen Aufschrei in der Bevölkerung. Das lag 

möglicherweise daran, dass man sich an das von der militärischen wie politischen Führung 

verbreitete Bild der „Streitkräfte als Helfer in Not und Katastrophe“121 gewöhnt hatte. Die 

Strategie der stillen „Enttabuisierung von Einsätzen der Bundeswehr im Ausland“122 war 

aufgegangen. Des weiteren kam der Umstand hinzu, dass 1994 ein „Superwahljahr“ war. 

Für die Wähler standen 19 Urnengänge an, bei denen andere Fragen als die neue Rolle der 

Bundeswehr diskutiert wurden.  

Letztlich kann General Ramms zugestimmt werden, wenn er ein gewisses Desinteresse 

ausmacht: „Die deutsche Bevölkerung hat das Talent in Fragen der Außenpolitik und in 

Fragen der Sicherheit die Jalousien herunterzulassen.“123 

Aus der Gemengelage all dieser Punkte kann man durchaus Verständnis für den 

eingeschlagenen Weg finden, nichtsdestotrotz offenbart er fehlenden politischen 

Gestaltungswillen. 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juni 1994 betrat die Bundeswehr 

hochoffiziell und richterlich abgesegnet die neue Welt ihrer neuen Aufträge – nachdem sie 

bereits drei Jahre lang versucht hatte, dort Fuß zu fassen. 

 

2.6 Von Karlsruhe bis Kosovo 

Die Bundeswehr war hinsichtlich Ausbildung, Ausrüstung und Organisation noch nicht 

umfassend auf weitere Einsätze vorbereitet. Die Truppe für den Einsatz konnte nicht aus 

geschlossenen Verbänden genommen werden, sondern musste aus einer Vielzahl 

unterschiedlicher Truppenteile zusammengestellt werden. In der Ausbildung versuchte 

man schnell auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren. So musste jeder Soldat vor dem 
                                                 
120 Schöllgen: Außenpolitik, S. 205. 
121So ein Titel eines Aufsatzes von Admiral Dieter Wellershoff (Generalinspekteur der Bundeswehr 1986-
1991) in: Wellershoff, Dieter (Hrsg.): Frieden ohne Macht. Sicherheitspolitik und Streitkräfte im Wandel, 
Bonn 1991, S. 254-259. Ein anderes Motto, das Wellershoff bereits 1990 in Umlauf brachte lautete „Helfen, 
Retten, Schützen“. Vgl. Bald: Bundeswehr, S. 144. 
122 Bald: Bundeswehr, S. 146. 
123 Ramms, S. 5. Diesen Schluss legen auch Umfragen nahe, die in der Zeit des Umbruchs der Bundeswehr 
gemacht wurden. Bei der Frage nach den wichtigsten politischen Aufgabenbereichen rangieren 
sicherheitspolitische Themen deutlich auf den hinteren Plätzen. Bei dem Begriff Sicherheit wurde in Ost wie 
West zuerst an soziale Absicherung gedacht. Vgl. Bredow, Wilfried von: Die Zukunft der Bundeswehr. 
Gesellschaft und Streitkräfte im Wandel, Opladen 1995, S. 44-50. 
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Einsatz ein halbes Jahr eine obligatorische Einsatzvorbereitung absolvieren. Neue 

Anforderungen waren durch die Truppe vor Ort zu bewältigen, beispielsweise 

Feldlagerbau, Trinkwasserversorgung, Kantinenwesen und ähnliches.  

Die Politik hatte sich rasch an den Wegfall der Einsatzbeschränkungen gewöhnt und griff 

gerne auf die Bundeswehr zurück, auch wenn die erforderliche Einsatzfähigkeit noch auf 

sich warten ließ. 

 

2.6.1 United Nations Protection Force (UNPROFOR) 

Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens offenbarte die kriegerischen, zum Teil 

verbrecherischen Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen. Die Europäische 

Union hatte weder die Erfahrung noch die Gremien, um eine solche Krise zu meistern. Die 

Vereinten Nationen schickten Blauhelme zum Schutz der Bevölkerung nach Bosnien-

Herzegowina. Diese UNPROFOR konnte die Feindseligkeiten aber nicht beenden. Die 

Bilder des Schreckens, unter anderem vom Massaker in Sebreniça, gingen um die Welt 

und zwangen auch die Bundesrepublik aktiver zu handeln. 

Seit 8. Mai 1995 nahm die Bundeswehr an der Mission UNPROFOR in Bosnien-

Herzegowina teil. Zunächst kam es zum gewohnten Bild der Sanitätssoldaten als 

Aushängeschild der Auslandseinsätze. Zusammen mit französischen Soldaten betrieb man 

ein Feldlazarett im kroatischen Trogir. Die deutsche Marine beteiligte sich 

uneingeschränkt an der Embargoüberwachung. 

Erstmalig kam es zur deutschen Beteiligung an Kampfeinsätzen. Im Rahmen der 

Operation Deliberate Force124 beteiligte sich ein deutsches Geschwader mit bis zu 16 

ECR125-Tornados von Piacenza, Italien aus. Da diese Tornados für die Aufklärung 

eingesetzt wurden oder nur mittels elektronischem Kampf gegnerische Luftverteidigung 

lahm legten, sie aber im Rahmen dieser Operation keinen einzigen Schuss abfeuern 

mussten, wird dieser erste de facto Kriegseinsatz oft vergessen.126 

 

 

                                                 
124 Mit dieser hauptsächlich von den Amerikanern getragenen Operation sollte Jugoslawien gezwungen 
werden, die Repressionen gegenüber Bosnien-Herzegowina einzustellen. 
125 ECR – Electronic Combat Reconaissance (Elektronischer Kampf und Aufklärung). 
126 „Der erste Kampfeinsatz fand 1995 statt, auch wenn wir keinen einzigen Schuss dabei abgegeben hatten. 
Die Welt hat sich für die Bundeswehr 1995 wirklich massiv verändert mit dem Einsatz zur Unterstützung in 
Bosnien-Herzegowina. [...] Das wird häufig vergessen, da wir 1999 den ersten wirklichen Schuss abgefeuert 
haben.“ Ploeger, S. 69. 
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2.6.2 Implementation Force (IFOR) und Stabilization Force (SFOR) 

Nach der Operation Deliberate Force lenkte die bosnisch-serbische Führung ein und es 

kam am 14. Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton. Die Um- bzw. 

Durchsetzung (implementation) geschah unter der Federführung der NATO, die damit 

UNPROFOR ablöste. Alle 16 NATO-Länder und 17 weitere Nationen stellten über 52.000 

Soldaten, um diesen Auftrag zu erfüllen. Noch einmal kam es zu Kontroversen in der 

deutschen Politik über die Teilnahme der Bundeswehr. Eine uneingeschränkte 

Bereitstellung von Bodentruppen für ein Krisengebiet wäre zwar ein logischer Schluss aus 

der vorherigen Teilnahme an UNPROFOR, dennoch war dies umstritten. Wieder behalf 

man sich mit einer Ausweichlösung. Die Bundeswehr unterstützte IFOR weiter aus 

Kroatien heraus, wiederum durch Sanitäter und logistische Maßnahmen. Obwohl es sich 

erneut um einen eingeschränkten Einsatz handelte, sah Generalinspekteur Naumann „die 

entscheidende Hürde [...] überquert.“127 

Im Anschluss an die Mission IFOR ging das Mandat im Dezember 1996 an die SFOR 

über. Im Rahmen dieser Mission schickte die Bundeswehr bis zu 3.000 Soldaten in das 

Krisengebiet. Zum ersten Mal waren deutsche Bodentruppen ohne Unterschied zu anderen 

teilnehmenden Nationen im Einsatz. Die SFOR-Mission dauerte bis 2. Dezember 2004 und 

wurde abgelöst durch die rein europäische Mission, EUFOR (European Union Force), an 

der die Bundeswehr mit rund 1.000 Soldaten beteiligt ist.128 

Der Weg zu einer Enttabuisierung des Militärischen wurde weiter verfolgt. Dabei wurden 

die militärischen Aufgabengebiete kontinuierlich ausgeweitet. Im März 1997 kam es zu 

einem Spezialauftrag für die Bundeswehr. Unter dem Namen „Operation Libelle“ ordnete 

Bundeskanzler Kohl129 am 13. März 1997 die Evakuierung von 100 Personen aus Tirana, 

Albanien an. Nachdem man drei Jahre zuvor bei der Evakuierung von Mitarbeitern der 

Deutschen Welle aus Ruanda noch auf die Hilfe belgischer Fallschirmjäger vertrauen 

musste, übernahm diesmal die Bundeswehr selbst die Evakuierung der ausländischen 

Bürger aus Albanien.130 

Aber der gravierendste Schritt, eine aktive Beteiligung der Bundeswehr an einem Krieg, 
                                                 
127 Naumann: Frieden, S. 127. 
128 http://www.bundeswehr.de >Einsätze>Einsatzzahlen (26.05.2006) 
129 Der Bundestag erteilte im Nachhinein seine Zustimmung. Allerdings waren die Fraktionsvorsitzenden 
vorab informiert worden. Die Evakuierungsoperation stand unter erheblichem Zeitdruck und bereits 20 
Stunden nach Auftragserteilung durch den Bundeskanzler konnte die Mission erfolgreich abgeschlossen 
werden.  
130 Eine weitere Folge aus der Evakuierung aus Ruanda war die Aufstellung des Kommandos Spezialkräfte 
(KSK) 1996. In Zukunft wollte man nicht mehr auf die Hilfe befreundeter Armee angewiesen sein. Zunächst 
stand das Konzept der Geiselbefreiung im Zentrum, das Spektrum erweiterte sich seitdem rasch, und das 
KSK steht mittlerweile auf Augenhöhe mit Spezialkräften anderer Armeen. 
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stand noch aus. 

 

2.6.3 Kosovokrieg  

Vom 24. März 1999 bis zum 9. Juni 1999 befand sich die NATO im Krieg im Kosovo und 

die Bundeswehr beteiligte sich erstmals an Kampfhandlungen. Es fällt oft schwer, in der 

Vorgeschichte eines Krieges den Punkt zu finden, an dem man den Beginn einer 

Eskalation festmachen kann. Muss man etwa beim Kosovokonflikt bis ins Jahr 1389 zur 

Schlacht auf dem Amselfeld zurückgehen, um zu verstehen, warum die serbische Seite 

eine Abspaltung des Kosovos so vehement zu verhindern suchte?  

Notgedrungen kann lediglich auf die konfliktreiche Situation auf dem Balkan in den 90er 

Jahren verwiesen werden. Der kriegerische Zerfallsprozess der Bundesrepublik 

Jugoslawien begann im Sommer 1991 in Slowenien, zog weiter nach Kroatien und 

offenbarte während des Krieges in Bosnien-Herzegowina die Rückkehr äußerster 

Brutalität. Der Krieg wurde dort hauptsächlich als „ethnische Säuberung“131 und im 

Wesentlichen „nicht gegen eine gegnerische Seite, sondern gegen die Zivilbevölkerung 

geführt.“132 

Als dieser Krieg nach dreieinhalbjähriger Dauer durch das Abkommen von Dayton am 

21. November 1995 gestoppt worden war, wollte man die Verhandlungen nicht durch eine 

frühzeitige Regelung der Kosovofrage, das heisst der staatlichen Zuordnung des Kosovo, 

erschweren. 

Das Drama im Kosovo nahm weiter seinen Lauf. Übergriffe serbischer Sicherheitskräfte 

gingen Hand in Hand mit gewalttätigen Aktionen der paramilitärischen UÇK133. Um die 

Jahreswende 1997/1998 nahmen die Gewalttaten zu. Diese setzten auf internationaler Seite 

eine Vielzahl diplomatischer Bemühungen in Gang, unter anderem kam es zu zwei 

Resolutionen des Sicherheitsrates. Im März 1998 wurden die Konfliktparteien 

aufgefordert, eine politische Lösung anzustreben.134 Der Konflikt verschärfte sich jedoch 

                                                 
131„Schaffung eines ethnisch homogenen Gebietes, indem Personen anderer ethnischer oder religiöser 
Gruppen durch Gewalt oder Einschüchterung aus diesem Gebiet entfernt werden.“ In: Kaldor, Mary: Neue 
und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt a. M. 2000, S. 55. [Im 
Folgenden: Kaldor: Krieg] 
132 Kaldor: Krieg, S. 82. In diesem Zusammenhang: „Ein auffallender Bestandteil der ethnischen 
Säuberungen waren Vergewaltigungen in großem Maßstab. Auch wenn Massenvergewaltigungen schon in 
anderen Kriegen stattfanden, legt in diesem Fall ihre systematische Durchführung in Internierungslagern 
sowie an bestimmten Orten und bestimmten Zeiten nahe, daß sie Teil einer bewussten Strategie waren.“ 
Kaldor: Krieg, S.85. 
133 UÇK - Ushtria Çlirimtare e Kosovës, auf deutsch zumeist als "Befreiungsarmee des Kosovo" bezeichnet. 
134 Resolution 1160 des UN-Sicherheitsrates. 1998. S/RES/1160 (1998). Zu finden unter: 
 http://www.un.org/peace/kosovo/98sc1160.htm. (26.05.2006)Abschnitt 1 und 2. 
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zusehends. Es folgte im September eine erneute Resolution, die eine deutliche 

Verschlechterung der Situation als „a threat to peace and security in the region“ 135 

feststellte. Beide Resolutionen enden damit, dass sich der Sicherheitsrat bei Nichterfüllung 

weitere Maßnahmen vorbehält. Die Resolution vom September 1998 geht noch einen 

Schritt weiter, indem sie schließt, dass man in Zukunft auch Mittel in Erwägung ziehen 

wird, „to maintain or restore peace and stability in the region.“136 Allerdings zeichnete sich 

ab, dass Russland sein Veto einlegen würde gegen jede Resolution des Sicherheitsrates, die 

eine Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Jugoslawien enthalten würde.  

Der letzte Versuch, die Krise friedlich beizulegen, wurde im französischen Rambouillet 

unternommen. Im Verhandlungszeitraum vom 6. Februar 1999 mit Unterbrechungen bis 

zum 19. März 1999 wurde jedoch kein Ergebnis erzielt.137 

Am 24. März 1999 begann der Krieg der NATO und damit der Bundeswehr gegen die 

Bundesrepublik Jugoslawien, auch wenn man den Begriff „Krieg“ in keiner NATO-

Verlautbarung findet. Hier sprach man stets von „intensive air operations“.138 

Damit begann eine Debatte über die Legalität und Legitimität nicht nur dieses Krieges, 

sondern auch über das Mittel der humanitären Intervention. 

 

3 Militär als Mittel humanitärer Interventionen 

Kaum eine Diskussion wurde so kontrovers geführt wie die über die humanitäre 

Intervention. Für die einen war es die legitimierende Rückkehr der mittelalterlichen 

Theorie des bellum iustum. Für andere war damit die „Büchse der Pandora“139 eines 

„Menschenrechtsimperialismus“140 geöffnet worden. Wiederum andere begrüßten den 

Vorgang und sahen darin den entscheidenden Schritt zum „kosmopolitischen Recht einer 

Weltbürgergesellschaft“141 und den Aufbruch zu einer „rechtsverbindliche[n] 

                                                 
135 Resolution 1199 des UN-Sicherheitsrates. 1998. S/RES/1160 (1998). Zu finden unter: 
http://www.un.org/peace/kosovo/98sc1199.htm. (26.05.2006) 
136 Ebd., Abschnitt 16. 
137 Der Ablauf der Gespräche kann hier nicht Gegenstand sein. Mit einem Zitat von General Reinhardt soll 
verdeutlicht werden, wie problematisch die Verhandlungsstrategien dort waren: „Es ging dann alles sehr 
schnell, aufgrund der verfahrenen Situation in Rambouillet, die nicht so verfahren hätte sein müssen. Die 
man auch sehr verfahren gemacht hat, jedenfalls auf Seiten von Madeleine Albright“. Reinhardt, S. 32. 
138 NATO Update. Week of 24-30 March 1999. Kosovo Zu finden unter: 
http://www.nato.int/docu/update/1999/0324e.htm. (26.05.2006) Hierzu General Reinhardt: „[...] man hat in 
der NATO den Begriff Krieg ganz bewusst rausgehalten.“ Reinhardt, S. 41. 
139 Dörr, Oliver: Gewalt und Gewaltverbot im modernen Völkerrecht, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 
43, 2004, S. 18. [Im Folgenden: Dörr: Gewaltverbot] 
140 Huntington: Kulturen, S. 312. 
141 Habermas, Jürgen: Bestialität und Humanität. Ein Krieg an der Grenze zwischen Recht und Moral, [im 
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Weltgesellschaft der Individuen“142. Oder aber man sah den Eintritt von etwas 

Überfälligem, denn nun würde „bestehendes Völkerrecht so ernst genommen [...], wie es 

ernst genommen werden sollte.“143 

Dabei teilte sich die Debatte in drei grundlegende Richtungen auf: Eine völkerrechtliche, 

eine moralische und eine politische.  

 

3.1 Der Begriff der humanitären Intervention 

In der Literatur finden sich unterschiedliche Sichtweisen, was unter einer Intervention zu 

verstehen sei. Man unterscheidet zwischen einem erweiterten und einem eingeschränkten 

Interventionsbegriff. Beim erweiterten Interventionsbegriff wird jegliche Einflussnahme 

oder versuchte Einflussnahme von außen auf innerstaatliche Belange als Intervention 

angesehen. Dabei spielt es keine Rolle, „ob mit militärischer Gewalt, mit wirtschaftlichem 

Druck oder sozialpsychologischer Verlockung“144 vorgegangen wird. Diese Auslegung 

führt jedoch zur Unschärfe, da bereits das Agieren eines Staates in einer zunehmend 

interdependenten Welt durchaus als Intervention verstanden werden könnte.145 

Beim eingeschränkten Interventionsbegriff  geht es um die Einflussnahme durch Zwang. 

Dieser kann ein breites Spektrum abdecken, von wirtschaftlichen Sanktionen und 

Embargomaßnahmen bis zur Anwendung militärischer Gewalt, die sogar in einem 

Einmarsch münden kann.146 Der vorliegenden Untersuchung liegt der eingeschränkte 

Interventionsbegriff zugrunde. 

Der Begriff humanitär ist ein Ausdruck, bei dem das Rote Kreuz nur schwer eine 

Beziehung zu militärischen Maßnahmen herstellen will, „the term humanitarian should be 
                                                                                                                                                    
Folgenden: Habermas: Bestialität] in: Merkel, Reinhard (Hrsg.): Der Kosovo-Krieg und das Völkerrecht. 
Frankfurt a. M. 2000, S. 53. [Im Folgenden : Merkel: Kosovo] 
142 Beck, Ullrich: Über den postnationalen Krieg, [im Folgenden: Beck: Postnationaler Krieg] in: Merkel: 
Kosovo, S. 235. 
143 Senghaas, Dieter: Recht auf Nothilfe, [im Folgenden: Senghass: Nothilfe] in: Merkel: Kosovo, S. 109. 
144 Czempiel, Ernst-Otto: Intervention, in: Kaiser, Karl. Hans-Peter Schwarz (Hrsg.): Weltpolitik im neuen 
Jahrhundert, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 364, Bonn 2000, S. 509. 
145 Ebd., S. 512. 
146 Peter Hilpold bezeichnet dies auch als klassischen Interventionsbegriff, indem er Interventionen als 
Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen definiert. Hilpold, Peter: Auf der Suche nach 
Instrumenten zur Lösung des Kosovo-Konfliktes: Die trügerische Faszination von Sezession und humanitärer 
Intervention, [im Folgenden: Hilpold: Instrumente] in: Marko, Jospeh (Hrsg.): Gordischer Knoten Kosovo/a: 
Durchschlagen oder entwirren? Völkerrechtliche, rechtsvergleichende und politikwissenschaftliche Analysen 
und Perspektiven zum jüngsten Balkankonflikt, Baden-Baden 1999, S. 157f. [Im Folgenden: Marko: 
Gordischer Konten] 
Hierzu auch Bernhard Zangl, der sieben Varianten der zwangausübenden Intervention unterscheidet, von 
notfalls mit Gewalt zu schützenden Hilfslieferungen bis hin zur Invasion. In: Zangl, Bernhard: Humanitäre 
Intervention, [im Folgenden: Zangl: Intervention] in: Ferdowsi, Mir A. (Hrsg.): Sicherheit und Frieden zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2004, S. 
134. [Im Folgenden: Ferdowsi: Sicherheit] 
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reserved to describe action intended to alleviate the suffering of the victims.“147 

Dieses Verständnis spiegelt sich in Hilfsleistungen in Folge von Naturkatastrophen oder 

Großunfällen wider. Dies kann aber anhand der beschriebenen Definition nicht als eine 

Intervention gelten. Humanitäre Interventionen sind, präziser formuliert, „militärische 

Interventionen [...] auf humanitärer Grundlage“,148 mit anderen Worten: Humanitäre 

Interventionen sind menschenrechtlich motivierte Interventionen. Dieses Verständnis hat 

sich im Allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt. 

Ein Kennzeichen der derzeitigen humanitären Interventionen ist die multinationale 

Durchführung. Wurden Interventionen nach dem Zweiten Weltkrieg zumeist unilateral 

geführt, so erfordert die humanitäre Begründung geradezu eine Verankerung in einer 

breiten Basis handelnder Staaten.149 

 

3.2 Die völkerrechtliche Debatte 

Im Zentrum der völkerrechtlichen Debatte steht das Spannungsverhältnis zwischen dem 

Grundziel der Charta der Vereinten Nation, der Wahrung von Frieden und internationaler 

Sicherheit, und dem Auftrag, die Achtung der Menschenrechte zu unterstützen. 

Völkerrechtlich kommt es im Fall eines Konflikts darauf an, ob das Grundziel oder der 

Auftrag höher zu bewerten ist. 

 

3.2.1 Menschenrechte 

Die Einführung des Programms zum internationalen Schutz der Menschenrechte in die 

Charta der Vereinten Nationen150 war im Bereich des Völkerrechts etwas grundlegend 

Neues. Die Auffassung, dass die Beziehungen des Staates zu seinen Staatsbürgern nicht 

Gegenstand des Völkerrechts sein können, änderte sich nach der „globalen Katastrophe“151 

des Zweiten Weltkrieges, vor allem durch den einhergehenden Völkermord an den 

europäischen Juden. Dadurch hat die Menschenrechtsidee eine weltweite Verbreitung 

erfahren. „Insbesondere die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 

1948 gilt als das am meisten übersetzte und am weitesten verbreitete internationale 

                                                 
147 Ryniker, Anne. The ICRC’s position on ,humanitarian intervention‘. Zu finden unter: 
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/57JR5Y/$File/527-532_Ryniker-ang.pdf. (26.05.2006) 
148 Gareis/Varwick: VN, S. 202. 
149 Zangl: Intervention, S. 133f. 
150 Art. 1 Abs. 3, sowie Artikel 55, 56. Sowie an exponierter Stelle in der Präambel der Charta. 
151 Gareis/Varwick: VN, S. 157. 
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Dokument.“152 Seither ist das Programm der Menschenrechte immer weiter entwickelt und 

erweitert worden.153 

Dabei wurden die Menschenrechte zu sogenannten erga omnes Bestandteilen des 

Völkerrechts, das heißt sie gelten gegenüber Allen. Das bedeutet, verletzt ein Staat die 

Menschenrechte, so ist kein bestimmter Staat durch diese Verletzung direkt betroffen, 

sondern vielmehr sind alle Staaten in ihrem Anspruch auf Einhaltung der Menschenrechte 

verletzt. Die Vereinten Nationen haben aber im Falle dieser Verletzung weder 

Einrichtungen noch Verfahren, die eine Durchsetzung dieser erga omnes Verpflichtung 

ermöglichen. Der Menschenrechtsschutz in der Charta bleibt also programmatisch. Der 

Konflikt mit dem althergebrachten Prinzip der Souveränität ist bereits in der Geburtsstunde 

der Charta vorprogrammiert, denn dies kann auf eine lange völkerrechtliche Tradition 

zurückzublicken und ist wesentlich handfester beschrieben. 

 

3.2.2 Gewaltverbot 

In der Charta der Vereinten Nationen ist ein generelles zwischenstaatliches 

Gewaltmonopol festgeschrieben (Art. 2 Abs. 4154) und zusammen mit dem Prinzip der 

staatlichen Souveränität (Art. 2 Abs. 7155), bildet es die Grundlage des internationalen 

Rechts. Zusammenfassend bedeuten diese beiden Vorschriften, dass die gegenwärtige 

Ordnung der Vereinten Nationen zwischenstaatliche Gewaltanwendung prinzipiell 

ausschließt. Zwei Ausnahmen156 lässt die Charta allerdings zu: Das Recht auf 

Selbstverteidigung (Art. 51157) und das Recht des Sicherheitsrates, zur Wahrung des 

internationalen Friedens angemessene Maßnahmen gemäß Kapitel VII der Charta zu 

ergreifen, also auch den Einsatz von Streitkräften. „Dem Sicherheitsrat kommt dadurch ein 

                                                 
152 Gareis/Varwick: VN, S. 159. 
153 Eine Übersicht über die drei Generationen von Menschenrechte in: Gareis/Varwick: VN, S. 159ff. 
154 „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ 
155 „Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die 
ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, 
solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden; die 
Anwendung von Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII wird durch diesen Grundsatz nicht berührt.“ 
156 Es gibt noch eine dritte Ausnahme, die sogenannte Feindstaatklausel in den Artikeln 52 und 107. Diese 
sind aber mittlerweile „vollständig bedeutungslos“. Vgl. Gareis/Varwick: VN, S. 87. 
157 „Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten 
Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der 
Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 
Maßnahmen getroffen hat.“  
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faktisches ,Gewaltlegitimationsmonopol‘  zu“. 158 

Während des Kalten Krieges wurde vom Kapitel VII kaum Gebrauch gemacht. Die meiste 

Zeit lag der Sicherheitsrat buchstäblich auf Eis. Interventionen in dieser Zeit159 wurden 

zumeist als Selbstverteidigung zu legitimieren versucht. Die Idee, Interventionen mit 

humanitären Gründen zu rechtfertigen, wurde nicht erwogen, denn zumeist intervenierten 

Länder, in denen die Menschrechtsfrage selbst nicht die oberste Priorität besaß. Zudem 

schätzte man diese Variante als nicht erfolgsträchtig ein, da selbst der Verteidigungsfall 

durch die Vereinten Nationen nicht anerkannt wurde.  

In den Jahren der Ost-West-Konfrontation wurde eine sehr strikte Auslegung des 

Interventionsverbotes propagiert, z.B. durch die Friendly-Relations-Deklaration von 

1970.160 Auch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zum Konflikt zwischen USA 

und Nicaragua aus dem Jahre 1986 betont das Interventionsverbot, vor allem im Hinblick 

auf eine Intervention zum Schutz der Menschenrechte, „as to respect for human rights in 

Nicaragua, the use of force could not be the appropriate method to monitor or ensure such 

respect.“161 

Im selben Jahr unterstrich das Foreign Office Großbritanniens die politischen 

Ablehnungsgründe gegen eine Intervention aus humanitären Gründen. Dabei führt es drei 

Gründe an: 

- Die Charta enthalte ein solches Recht nicht. 

- Man zweifelt, ob es jemals eine Intervention aus rein humanitären Gründen gab 

oder geben wird. 

- Man mahnt zur Vorsicht, da im möglichen Missbrauch eines solchen Rechts eine 

große Gefahr liegt. 

Letztlich kommt man zu einem deutlichen Ergebnis:  

„In essence, therefore, the case against making humanitarian intervention an 
exception to the principle of non intervention is that its doubtful benefits would be 
heavily outweighed by its costs in terms of respect for international law“.162  

                                                 
158 Gareis/Varwick: VN, S. 83. 
159 Beispielsweise intervenierte Vietnam 1978 in Kambodscha oder Tansania 1979 in Uganda. 
160 Diese Deklaration, die nahezu jedes staatliches Handeln aus Sicht eines anderen Staates als Intervention 
qualifizierte, hat zwar keine bindende völkerrechtliche Wirkung, zeigt aber die Dominanz des 
Interventionsverbotes. 
161 Urteil des International Court of Justice. Case concerning military and paramilitary activities in and 
against Nicaragua (Nicargua v. United States of America), 27 June 1986, General List No. 70. § 268. S. 124. 
Zu finden unter: http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/inus_ijudgment/inus_ijudgment_19860627.pdf 
(25.05.2006) 
162 UK Foreign Office Policy Document No. 148, in: British Yearbook of International Law, 58, 1986, S. 
614. 
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Im Zentrum dieser klassischen Sicht eines klaren Interventionsverbotes stand die 

Souveränität der Nationalstaaten, die Akteure im internationalen System. Und wenn es 

galt, den Weltfrieden zu erhalten, so galt es, zwischenstaatliche Kriege zu verhindern. 

„Innerstaatliche Vorgänge wie Bürgerkriege, Menschenrechtsverletzungen, humanitäre 

Katastrophen, aber auch der Völkermord in Kambodscha fielen nach allgemeiner 

Auffassung unter das Interventionsverbot.“163 

Nach dieser klassischen Rechtsposition, „welche bis in die frühen 90er Jahre weitgehend 

unbestritten war, sind humanitäre Interventionen nicht zulässig.“164  

Das Problem, das sich hierbei herauskristallisiert, ist jedoch die Entwicklung, dass der 

zwischenstaatliche Krieg eher zur Ausnahme geworden ist, denn die „innerstaatlichen 

Kriege dominieren das Kriegsgeschehen der letzten 50 Jahre.“165 

 

3.2.3 Lösungsversuch der Vereinten Nationen 

Die Vereinten Nationen haben den strikten Begriff der Souveränität, nach dem ein Staat 

einer black box gleichkommt, lichtdurchlässiger gemacht, um so zumindest den Versuch 

zu starten, auf Krisen einwirken zu können, die bisher im Biotop der Souveränität gedeihen 

konnten. 

Allerdings führte dies nicht zu einer völkerrechtlichen Fixierung von Interventionen. Die 

Vereinten Nationen schlugen einen anderen Weg ein: Dreh- und Angelpunkt wurde der 

Artikel 39166, der fortan nicht mehr vor Staatsgrenzen halt machte. Als erstes Beispiel 

dieser neuen Entwicklung gilt die Resolution 794 vom 3. Dezember 1992, die im Zuge der 

sich verschärfenden Situation in Somalia verabschiedet wurde. Die Resolution stützte sich 

„erstmals in der Geschichte des Völkerrechts [...] auf ausschließlich innerstaatliche 

Umstände“167, die somit Grundlage wurden für die Feststellung, dass eine Gefährdung des 

Friedens vorlag. Damit wurde das Engagement der Vereinten Nationen ausgeweitet, was 

jedoch in Somalia nicht zum Erfolg führte. 

                                                 
163 Gareis/Varwick: VN, S. 90. 
164 Zangl: Intervention, S.140. 
165 O. A.: Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) der Universität 
Hamburg. http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/publ/AKUF-P05.pdf. (25.05.2006) Vgl. 
4.1.2. 
166 Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung 
vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschließt, welche Maßnahmen gemäß der Artikel 41 und 42 zu 
treffen sind, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wieder herzustellen. 
167 Preuß, Ulrich K.: Der Kosovokrieg, das Völkerrecht und die Moral, in: Merkel: Kosovo, S. 126. Ein Jahr 
zuvor, im April 1991 wurde aufgrund der Situation der irakischen Kurden bereits eine Resolution 
verabschiedet, die in die gleiche Richtung tendiert wie die Resolution zum Fall Somalia. Allerdings wurde 
dort die humanitäre Intervention diplomatisch verklausuliert. Vgl. Zangl: Intervention, S. 141f. 
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Der Weg über Artikel 39 wurde weiter beschritten und es kam vermehrt zu Fällen, in 

denen der Sicherheitsrat innerstaatliche Situationen als Gefährdung für den Frieden 

klassifizierte und Zwangsmaßnahmen „unter Einschluss militärischer Mittel 

autorisierte.“168 Aber die Vereinten Nationen stießen schnell an die Grenzen des 

Machbaren. Die Entwicklung vom reinen peacekeeping zum robusteren peace-enforcement 

kann auch als eine Geschichte fortlaufenden Scheiterns beurteilt werden. Hilflosigkeit und 

fehlende Entschlossenheit zeigten sich Mitte der 90er Jahre erschreckend deutlich. 1994 

kam es zum Völkermord in Ruanda und im folgenden Jahr zu den Geschehnissen in 

Sebreniça. In beiden Fällen waren nicht ausreichend befähigte und vor allen Dingen nicht 

ausreichend mandatierte VN-Truppen zum Zuschauen verurteilt.  

Die Entwicklung der Interventionspraxis führte sowohl zu einer quantitativen als auch zu 

einer qualitativen Veränderung. Der Sicherheitsrat achtete nicht nur auf eine wertneutrale 

Beurteilung der Lage zwischen den Staaten, sondern „mischte sich ein“, wenn es um die 

normative Frage der Menschenrechte ging. Menschenrechtsfragen wurden aus den inneren 

Angelegenheiten eines Staates ans Licht gezogen. Die Vereinten Nationen haben im 

Verlauf der 90er Jahre das Interventionsverbot „sukzessive transformiert“.169 Allerdings 

bleibt das Legitimationsmonopol beim Sicherheitsrat, denn nur er kann eine Gefährdung 

des Friedens konstatieren. In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass der 

Sicherheitsrat ein politisches Organ ist, das heißt im Falle von Regelverletzungen kann170 

er, muss aber nicht tätig werden. Zudem gibt es keine objektiv festgeschriebenen Kriterien, 

die eine Friedensbedrohung definieren würden. Eine völkerrechtlich relevante 

Friedensbedrohung liegt erst vor, wenn vom Sicherheitsrat beschlossen wird, dass sie 

vorliegt. Die Möglichkeiten eines Vetos bleiben unbenommen. Dass darin ein Element der 

Selektivität angelegt ist, kann kaum bestritten werden. 

 

3.2.4 Sonderfall Kosovo 

Dieses Dilemma der Selektivität trat 1999 im Kosovo ein. Zwar stellte sich die NATO so 

eng wie möglich an die Vereinten Nationen – sie bezog sich auf die Resolutionen 1160 und 

1199, sprach von einer fortdauernden humanitären Katastrophe, die der NATO das Recht 

geben würde, notfalls militärisch einzugreifen171 – aber sie startete die Angriffe ohne ein 

                                                 
168 Gareis/Varwick: VN, S. 90. Weitere Fälle lagen vor: Ruanda, Haiti, auf dem Balkan, Ost-Timor. 
169 Zangl: Intervention, S. 143. 
170 Die relevanten Artikel der VN-Charta sind kann-Bestimmungen. 
171 Simma, Bruno: Die NATO, die UN und militärische Gewaltanwendung: Rechtliche Aspekte, [im 
Folgenden: Simma: Gewaltanwendung] In: Merkel: Kosovo, S. 20. 
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Mandat des Sicherheitsrates. Hier entbrannte nun ein Disput über die Legalität des NATO-

Einsatzes. Dieser spiegelt sich auch unter den befragten Militärs deutlich wider. Zum 

einem General Hübner: 

„Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich damals den Einsatz im Kosovo – 
also den Angriff der NATO – für völkerrechtswidrig gehalten habe und bis heute 
halte. Das ist meine persönliche Überzeugung. Man sagt zwar, Völkerrecht wird 
weiterentwickelt und dies ist der Beginn einer Weiterentwicklung, aber das 
überzeugt mich nicht.“172 

Auf der anderen Seite überrascht es nicht, dass General Reinhardt sich genau auf diese 

Weiterentwicklung beruft: 

„Wenn Sie die Staatsrechtler und die humanitären Völkerrechtler anschauen, finden 
Sie sehr unterschiedliche Positionen. Die kommen auch zu dem Ergebnis, wenn 
eine Mehrheit entscheidet und es keine großen Widerstände dagegen gibt, wird 
damit humanitäres Völkerrecht praktisch geschaffen. Das ist der englische Ansatz, 
die Macht des Faktischen. Wir hatten damals in der UNO keine Mehrheit gehabt. 
Das ist richtig. Aber es hat sich immerhin eine sehr große Anzahl von Staaten 
entschieden, einer Politik Folge zu leisten, die auch die UNO im Grunde 
genommen mittlerweile als ihre Politik sieht. Boutros-Ghali hat das angefangen und 
Annan hat das weitergemacht, in dem sie gesagt haben, wenn es um die Frage eines 
möglichen Genozids geht, hat die internationale Gemeinschaft das Recht, die 
Bevölkerung vor dem eigenen Machthaber zu schützen.“173  

Es gab auch Begründungsansätze, die Intervention nach bereits bestehendem Völkerrecht 

als legal zu definieren. Ein Vertreter, der das Gewaltverbot und die kodifizierten 

Menschenrechte als gleichrangig ansieht, ist Dieter Senghaas. Wenn nun „Verstöße gegen 

die elementaren Normen der internationalen Gemeinschaft (Aggression, Völkermord, 

Apartheid etc.)“174 vorliegen würden, sieht er sogar „für den Sicherheitsrat eine Art von 

Rechtspflicht zu intervenieren“175. Wenn dieser gelähmt sei, kann das in seinen Augen 

nicht dazu führen, dass „bestehendes Völkerrecht“176 nicht geschützt werden kann. Ähnlich 

argumentiert Jürgen Habermas, der den NATO-Angriff ebenfalls als eine völkerrechtliche 

Notwendigkeit ansieht, „angesichts des unterinstitutionalisierten Weltbürgerrechts [ist 

man] zum bloßen Vorgriff auf einen künftigen kosmopolitischen Zustand, den [man] 

zugleich befördern will, genötigt.“177 

Senghaas wie Habermas sind keine Völkerrechtler und die Schlüsse, die sie ziehen, kann 

man unterstützen, man muss es allerdings nicht. Neben ihren Argumenten finden sich 
                                                 
172 Hübner, S. 44. 
173 Reinhardt, S. 32. 
174 Senghaas: Nothilfe, S. 105. 
175 Ebd. (Hervorhebung durch den Verfasser.) 
176 Ebd., S. 109. (Hervorhebung im Original.) 
177 Habermas: Bestialität, S. 61. 
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völkerrechtliche Konstruktionen, die über den Weg eines Rechts auf Nothilfe178 oder einer 

weiter gefassten Vorstellung von Selbstverteidigung179 versuchen, solche Aktionen in das 

bestehende legale System einzubinden. Diese Versuche basieren auf einer Absage an ein 

dogmatisches Festhalten am Gewaltverbot, wenn es dazu führen sollte, bei massiven 

Menschenrechtsverletzungen zuschauen zu müssen. Dies stünde im „eklatanten 

Widerspruch zum Geist der Satzung“180, diese Argumentation mit dem Hinweis auf den 

Geist der Charta ist aber – vorsichtig ausgedrückt – juristisch heikel. 

Wie problematisch diese Position rechtlich beurteilt werden kann, erkennt man auch daran, 

dass zumeist stark betont wurde, das Vorgehen der NATO solle ein Einzelfall181 bleiben 

und in keinster Weise als Präzedenzfall gesehen werden. Dies offenbart die schwierige 

Lage, denn es stellt sich die Frage, warum ein legales Verhalten eine Ausnahme bleiben 

soll. 

Die Diskussion hat die Legalitätsebene recht schnell verlassen. Vielmehr sprach man 

davon, dass „wegen der breiten Beteiligung an der Intervention und der Zustimmung, die 

sie in Teilen der Staatengemeinschaft gefunden hat, [es] nun möglich [sei], dass sich hier 

eine gewohnheitsrechtliche Ausnahme vom völkerrechtlichen Gewaltverbot“ entwickeln 

könnte.182 Entscheidend wurde die Legitimation des Einsatzes. 

 

3.3 Moralische Debatte 

Die NATO hat zwar den Begriff der humanitären Intervention nicht explizit in ihre 

Rechtfertigung einbezogen, sah aber faktisch den Angriff auf Serbien als eine humanitäre 

Intervention: 

                                                 
178 Ebd., S. 63f. 
179 Hierbei wird darauf verwiesen, dass ein Massenexodus von Flüchtlingen zu massiver Destabilisierung 
führen kann, dies trifft jedoch erst dann zu, wenn Flüchtlinge Landesgrenzen überschreiten würden. Zudem: 
„Ein Massenexodus von Flüchtlingen beispielsweise ist kein bewaffneter Angriff.“ Simma. 
Gewaltanwendung. 16. Und auch das Verständnis von Selbstverteidigung in der VN-Charta als eine 
Verteidigung von Werten und Interessen auszulegen, ist äußerst fragwürdig: „Den Spielraum für 
Selbstverteidigung als Rechtsinstitut derart zu erweitern ist vom juristischen Standpunkt aus nicht zu 
tolerieren, sogar absurd, und verdient keinen weiteren Kommentar.“ Simma: Gewaltanwendung, S. 38. 
180 Hilpold: Instrumente, S. 177. Mit „Satzung“ ist hier die Charta der Vereinten Nationen gemeint. 
(Anmerkung des Verfassers.) 
181 Habermas beendet seinen Essay mit: „Die Selbstermächtigung der NATO darf nicht zum Regelfall 
werden.“ Habermas: Bestialität, S. 65. Und die Betonung des Einzelfalls ist auch das durchgängige Motiv bei 
der betreffenden Debatte im Deutschen Bundestag am 16.10.1998, so bspw. (Noch-)Außenminister Kinkel: 
„Mit ihrem Beschluß hat die NATO kein neues Rechtsinstrument geschaffen und auch nicht schaffen wollen, 
das eine Generalvollmacht der NATO für Interventionen begründen könnte. Der Beschluß der NATO darf 
nicht zum Präzedenzfall werden. Wir dürfen nicht auf eine schiefe Bahn kommen, was das Gewaltmonopol 
des Sicherheitsrates anbelangt.“ Deutscher Bundestag. Plenarprotokoll 13/248. 16. Oktober 1998. 23129. Zu 
finden unter: http://dip.bundestag.de/btp/13/13248.asc (25.05.2006) 
182 Dörr: Gewaltverbot, S. 18. 
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„Die Krise im Kosovo stellt eine grundlegende Herausforderung der Werte dar, für 
die die NATO seit ihrer Gründung eintritt: Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit. [...] Wir werden nicht hinnehmen, dass diese Terrorkampagne 
erfolgreich ist. Die NATO ist entschlossen, sich durchsetzen.“183 

 
Leitlinie der Befürworter des Einsatzes wurde ein: „Wir dürfen nicht wegsehen!“184 Die 

klassische Auslegung des Völkerrechts kann nicht dazu führen, massive 

Menschenrechtsverletzungen hinzunehmen. Der Einsatz im Kosovo ist somit „ein 

Geburtshelfer in der Weiterentwicklung des Völkerrechts.“185 Hier spiegelt sich die Sicht 

von Habermas und Senghaas wider. Letztlich kommt es zur Formel: „Menschenrecht 

bricht Völkerrecht“. 

Die Ablehnung einer humanitären Intervention aus moralischen Gründen ist nirgends 

ernsthaft diskutiert worden. 

 

3.3.1 nBellum iustum 

Im Zuge der Debatte wurde die langgehegte Auffassung, es gäbe keine gerechten Kriege186 

wieder in Frage gestellt: „Nicht alle Gewalt ist gleichermaßen zu verurteilen, nicht alle 

Kriege sind gleich ungerecht. [...] Es gibt radikale Bosheit auf der Welt, und das ist der 

Grund, weshalb es gerechte Kriege gibt.“ 187 

Die Theorie des bellum iustum definiert, zurückgehend auf Augustinus und Thomas von 

Aquin, Kriterien, mit denen eine Kriegführung zu legitimieren sei: Der Krieg darf nur von 

einer legitimen Obrigkeit geführt werden (auctoritas principis), es muss ein gerechter 

Grund vorliegen (causa iusta) und er muss in einer rechten Absicht (recta intentio) geführt 

werden. Die Geschichte der Theorie des gerechten Kriegs ist so alt wie die Geschichte der 

Missbräuche dieses Prinzips. Auch wenn die Theorie den Krieg stets als Übel ansah und 

„die Intention war im rechten Verständnis nie die Rechtfertigung von Krieg, sondern die 

Hilfe zu Abwägung zwischen dem größeren und dem geringeren Übel in der konkreten 

Situation“,188 so lud sie doch zum Missbrauch ein. Stets bestand die Möglichkeit, dass 

                                                 
183 NATO-Gipfelerklärung zum Kosovo, 23. April 1999. http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-062d.htm 
(25.05.2006) 
184 So auch der Titel Scharping, Rudolf: Wir dürfen nicht wegsehen. Der Kosovo-Krieg und Europa, Berlin 
1999. 
185 Naumann, Klaus: Der nächste Konflikt wird kommen. Erfahrungen aus dem Kosovo-Einsatz, in: 
Europäische Sicherheit, Heft 11,1999, S. 8. 
186 Geht auf die Auffassung von Hugo Grotius zurück. 
187 Sonntag, Susan: Das einundzwanzigste Jahrhundert begann in Sarajewo, in: Schirrmacher, Frank (Hrsg.): 
Der westliche Kreuzzug. 41 Positionen zum Kosovo-Krieg, Stuttgart 1999, S. 71f. 
188 Sutor, Bernhard: Recht auf humanitäre Intervention? Politisch-ethische und völkerrechtliche 
Überlegungen zum Kosovo-Krieg, in: Salzburger Theologische Zeitschrift (SaThZ). Heft 1, 4. Jahrgang, 
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beide gegnerischen Seiten sich auf den bellum iustum beriefen. Zudem ist es schwer 

vorstellbar, dass es jemals eine Kriegspartei gegeben hat oder geben wird, die aus einem 

selbst als ungerecht proklamierten Grund in den Krieg zieht. Dennoch stellt die Theorie 

des bellum iustum einen brauchbaren Versuch dar, einer willkürlichen Kriegführung 

Einhalt zu gebieten. 

Da die Frage des Missbrauchs jedoch nie ausgeschlossen werden konnte, setzte man seit 

dem Westfälischen Frieden den Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt: Wenn der 

Kriegsausbruch schon nicht zu verhindern war, so wollte man zumindest die Art der 

Kriegführung reglementieren. Der Krieg sollte gehegt werden.  

Einen weiteren Schritt vollzog man mit der Ächtung des Krieges als Mittel der Politik189 

bis hin zu einem generellen Gewaltverbot, wie in der Charta der Vereinten Nationen 

festgeschrieben. Das hat aber nicht dazu geführt, dass der Krieg im internationalen System 

verschwunden wäre. Es sieht im Gegenteil danach aus, als würde man im Rahmen der 

humanitären Intervention wieder dort anfangen, wo die Eingrenzung des Krieges einst 

begonnen wurde. 

Übersetzt man die Kriterien des bellum iustum in die Debatte über die humanitäre 

Intervention, wäre die Dreiteilung folgende: Mandatierung durch die Vereinten Nationen 

(auctoritas principis), massive Verletzung der Menschenrechte (causa iusta), Schaffung 

einer Friedensordnung (recta intentio). 

Zusätzlich wird auf das Kriterium Verhältnismäßigkeit verwiesen, das auch bereits bei 

Thomas von Aquin eine Rolle spielte. Der zu erwartende Schaden einer Intervention darf 

das eigentliche Ziel nicht übersteigen. Jedes Gewaltmittel sollte dahingehend überprüft 

werden, ob es nicht durch ein schwächeres zu ersetzen ist. Hinzu kommt das ultima ratio-

Kriterium, d.h. Gewalt kann erst dann legitim sein, wenn jedes gewaltfreie Mittel 

wirkungslos bleibt oder nicht mehr rechtzeitig wirken kann.190 

 

3.3.2 Gewaltspirale 

Neben der Position, die eine humanitäre Intervention bejaht oder sogar begrüßt, gibt es 

auch Betrachtungen, bei denen die Gefahr des Missbrauchs im Vordergrund steht. Man 

spricht sich zwar dafür aus den Menschenrechten Geltung zu verschaffen, ist sich aber 

                                                                                                                                                    
2000, S. 4. 
189 Vertrag über die Ächtung des Krieges (Briand-Kellogg-Pakt) vom 27. August 1928. 
190 Vgl. Schmidt, Hajo: Humanitäre Intervention. Zur ethischen Problematik eines neues Typs militärischer 
Einmischung. Zu finden unter: http://www.uni-muenster.de/PeaCon/wuf/wf-95/9540501m.htm (25.05.2006) 
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gleichzeitig einer „trügerischen Faszination“191 bewusst, die dazu führen kann, dass sich 

eine Gewaltspirale zu schnell in Gang setzt. Im Zuge des Kosovokrieges spricht Ulrich 

Beck von einer revolutionären Entwicklung, gekennzeichnet durch das bereits erwähnte 

Diktum „Menschenrecht bricht Völkerrecht“. Er sieht den Beginn einer Fortentwicklung 

des Völkerrechts zu einer „Verfassung einer Weltinnenpolitik“.192 Gelingen soll dies mit 

einem „militärischen Humanismus“193, damit ist der Einsatz des Militärs zum Schutz der 

Menschenrechte gemeint: „Menschenrechte müssen über nationale Souveränitätsgrenzen 

hinweg garantiert und durchgesetzt werden, auch innerhalb einzelner Staaten und 

möglicherweise gegen deren Widerstand.“194 Eine Alternative dazu kann es nicht mehr 

geben. Früher oder später schlagen die krisenhaften Entwicklungen auf die Staaten zurück, 

die sie zu ignorieren versucht haben:  

„Nur zuzuschauen, ist allerdings schon deswegen schwer möglich, weil 
Flüchtlingsströme, transnationale Kriminalität, die Diaspora-Gruppen im eigenen 
Land und nicht zuletzt der transnationale Terrorismus diese Wunschgrenzen längst 
aufgehoben haben.“195  

Man ist sich also der Gefahr bewusst, zur Eskalation beizutragen, aber dieses führt nicht 

zum Ergebnis, die Intervention aus moralischen Gründen abzulehnen.  

Allerdings ist die Gefahr des Missbrauchs allgegenwärtig: „Die Befugnis, mit moralischem 

Anspruch in anderen Staaten einzufallen, kann zur Quelle eines neuen Kreuzrittertums der 

Menschenrechte werden. [...] ein Freibrief zum Missbrauch.“196 

 

3.4 Politische Debatte  

Schon bei Carl Schmitt taucht ein Kritikpunkt auf, den er stets der Völkerbundidee 

entgegenhielt:  

„Der Genfer Völkerbund hebt die Möglichkeit von Kriegen nicht auf, so wenig wie 
er die Staaten aufhebt. Er führt neue Möglichkeiten von Kriegen ein, erlaubt 
Kriege, fördert Koalitionskriege und beseitigt eine Reihe von Hemmungen des 
Krieges dadurch, daß er gewisse Kriege legitimiert und sanktioniert.“197 

Für Carl Schmitt wäre die humanitäre Intervention hierfür wohl das Paradebeispiel 
                                                 
191 Hilpold: Instrumente, S. 157ff. 
192 Beck: Postnationaler Krieg. S. 236. 
193 Ebd. 
194 Beck, Ulrich: Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, Frankfurt a.M. 2004, S. 207. [Im 
Folgenden: Beck: Kosmopolitischer Blick] (Hervorhebung im Original.) 
195 Ebd., S. 212. 
196 Ebd., S. 240f. 
197 Schmitt, Carl: Der Begriff des Politischen. Mit einer Rede über das Zeitalter der Neutralisierungen und 
Entpolitisierungen, München 1932, S. 44. [Im Folgenden: Schmitt. Politik.] 
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gewesen. Man findet diesen Ansatz bei Ulrich Beck wieder, der das Dilemma sieht, auf das 

man zusteuert:  

„Die Rechtsordnung, die dazu führen soll, die Rechte der Anderen anzuerkennen 
und zu schützen, trägt dazu bei, daß mit dem Segen des Rechts Kriege »gerecht« 
und wahrscheinlicher werden. [...] Die Mittel, die Frieden stiften sollten, begründen 
und legitimieren neue Formen des Krieges.“198  

Beck spricht von „unentscheidbaren Entscheidungen“199 und erkennt:  

„Die gute ist die schlechte Nachricht: Die hegemoniale Macht bestimmt, was 
Recht, was Menschenrecht ist. Und Krieg wird zur Fortsetzung der Moral mit 
anderen Mitteln. Gerade deswegen wird es um so schwerer, der Eskalationslogik 
des Krieges einen politischen Riegel vorzuschieben.“200 

Für Beck ist es kein Zufall, dass dieses neue Eintreten für die Menschrechte „den 

feindlosen Institutionen“ in dem Augenblick eine „kosmopolitische Mission“ verschafft 

hatte, als sich die Gefahr einer Ziellosigkeit andeutete.201  

Bisher fand die internationale Debatte über den konkreten Einsatz militärischer Mittel in 

der NATO statt. Zukünftig wird das wohl auch im Rahmen der EU sein, dies wird aber im 

Folgendem nicht weiter Gegenstand der Untersuchung sein. 

 

3.4.1 NATO 

Im Rahmen des Jubiläumsgipfels der NATO im April 1999 wurde das Neue Strategische 

Konzept verabschiedet. Grundsätzlich hielt man an dem breiten sicherheitspolitischen 

Ansatz der Strategie von 1991 fest. Im Vorfeld dieses Konzeptes lassen sich zwei 

Strömungen festmachen: Auf amerikanischer Seite war die Tendenz festzustellen, die 

NATO zu einem global einsetzbaren Instrument der Sicherheitspolitik zu formen. Auf 

europäischer Seite betonte man den defensiven Charakter eines Verteidigungsbündnisses. 

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich das neue Konzept vor allem durch 

Kompromissformeln aus. In weiten Teilen ist es nur „ein Schamtüchlein für einen 

weiterhin bestehenden strategischen Dissens.“202  

Zwei bemerkenswerte Sachverhalte bleiben aufgrund des Kompromisscharakters nebulös: 

Der Aktionsraum der NATO wird als euro-atlantischer Raum bezeichnet, dessen 

undefinierte Grenzen Platz für weit reichende Interpretationen bieten. Mit dem Hinweis, 
                                                 
198 Beck: Kosmopolitischer Blick, S. 199f. 
199 Beck: Postnationaler Krieg, S. 238. 
200 Ebd., S. 236. 
201 Ebd., S. 237. (Hervorhebung im Original.) 
202 Stelzenmüller: Sicherheitspolitik, S. 30. 
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dass Entwicklungen in entfernten Regionen die Sicherheit des Bündnisses betreffen 

können, ist der Operationsbereich potentiell global. In diesem Zusammenhang spielt eine 

besondere Rolle, dass die NATO die entscheidende Frage nach der Mandatierung 

militärischer Operationen nicht beantwortet. 

„Einerseits sind die Ausführungen zu den neuen Aufgaben der NATO durchgängig 
mit dem Verweis auf den Artikel 7 des NATO-Vertrages verknüpft, der die 
Verantwortlichkeit des VN-Sicherheitsrates für die Erhaltung des Weltfriedens 
betont. Andererseits findet sich kein expliziter Hinweis darauf, dass die NATO 
militärische Mittel nur unter der politischen Verantwortung des Sicherheitsrates 
einsetzen würde.“203 

Da dieses Konzept zeitgleich mit einer Militäroperation ohne Mandat der Vereinten 

Nationen verabschiedet wurde, ist auch das Fehlen einer klaren Antwort auf die Frage der 

Mandatierung vielsagend. In Konfliktsituationen „pochte die NATO auf internationale 

Unabhängigkeit“.204 

Vor diesem Hintergrund eröffnet sich für einige Autoren eine Motivation für den Einsatz 

der NATO im Kosovo, dieser sei bereits „eine Art Nagelprobe“205 für das Neue 

Strategische Konzept. Noam Chomsky – sicherlich einer der weltweit prominentesten und 

zugleich schärfsten Kritikern dieser NATO-Intervention – sieht darin die eigentliche 

Motivation: „Ziel der Aktion war also offensichtlich, die ,Glaubwürdigkeit der NATO‘ zu 

sichern“.206 

Der Hauptansatzpunkt seiner konkreten Kritik betrifft vor allem die Beurteilung der 

humanitären Lage im Kosovo vor den Luftschlägen. Unter Hinweis auf VN-Berichte, 

OSZE-Berichte, aber auch anhand von Lageberichten des Auswärtigen Amtes zeigt 

Chomsky ein gänzlich anderes Bild auf,207 als die NATO, aber auch führende Vertreter der 

deutschen Regierung, von der Lage im Vorkriegs-Kosovo zeichneten. Ähnlich 

argumentiert General Loquai, der eine detaillierte Darstellung der Vorkriegszeit 

veröffentlichte.208 Bezugnehmend auf viele Berichte der verschiedenen dort tätigen 

Organisationen kommt Loquai zu folgendem Schluss: „Eine Völkermordsituation ist dies 

                                                 
203 Dembinski, Matthias: Quo vadis NATO? Von der kollektiven Verteidigungsorganisation zur offenen 
Sicherheitsgemeinschaft oder zum Bruch? In: Ferdowsi: Sicherheit, S. 376. 
204 Bald: Bundeswehr, S. 164. Zudem ist es generell kaum vorstellbar, dass sich die NATO bspw. von einem 
chinesischen Veto abhängig machen würde. 
205 Ebd. 
206 Chomsky, Noam: People without rights. Kosovo, Ost-Timor und der Westen, Hamburg 2000, S. 123. [Im 
Folgenden: Chomsky: People] 
207 Chomsky: People, S. 93-136. Die Lageberichte des Auswärtigen Amtes waren übrigens Grundlage, dass 
das Oberverwaltungsgericht Münster noch zwei Wochen vor Kriegsbeginn kosovoalbanische Asylanträge 
ablehnte.  
208 Loquai, Heinz: Der Kosovo-Konflikt. Wege in einen vermeidbaren Krieg. Die Zeit von Ende November 
1997 bis März 1999, Baden-Baden 2000. 



 

 46

nicht! Auch keine humanitäre Katastrophe, die den Beginn eines Krieges gegen 

Jugoslawien unter Bruch des Völkerrechts rechtfertigte.“209 

Die Kritik fand aber kein weites Gehör, die Geschlossenheit der euro-atlantischen 

Nationen – schließlich fasst die NATO ihre Beschlüsse stets einstimmig – fand die 

Akzeptanz der öffentlichen Meinung. 

 

3.4.2 Deutschland 

In der Debatte deutscher Politiker wäre es darauf angekommen die beiden Paradigmen 

„Nie wieder Krieg!“ und „Nie wieder Auschwitz!“ miteinander zu versöhnen, letztlich 

wurden sie jedoch nur gegeneinander ausgespielt. Die politische Debatte wurde mehr und 

mehr auf moralische Argumente verkürzt. 

Joschka Fischer und Rudolf Scharping malten die besondere deutsche Pflicht, einen 

weiteren Völkermord auf europäischen Boden zu verhindern, in schillernden Farben.210 

„Ich habe nicht nur gelernt: Nie wieder Krieg. Ich habe auch gelernt: Nie wieder 

Auschwitz.“211 Je länger der Krieg dauerte, desto heftiger wurden die Rechtfertigungen. 

Rudolf Scharping benutzte kaum politische Argumente, sondern moralisierte die Debatte 

zunehmend. Er sprach von Deportation, Völkermord und Konzentrationslagern und 

versuchte, anhand der vermeintlichen Existenz des sogenannten „Hufeisenplans“212 eine 

planmäßige Vernichtung durch die serbische Seite zu belegen.213 Aber auch in der 

                                                 
209 Loquai, Heinz: Eine humanitäre Intervention. http://www.ippnw.de/index.php?/s,1,4,123/o,article,94. 
(25.05.2006) [Im Folgenden: Loquai: Intervention] 
210 „Hier war über einen längeren Zeitraum eine permanente Vorstellung in der deutschen Öffentlichkeit, wie 
Menschen misshandelt worden sind, möglicherweise umgebracht worden sind, dies zum Teil gerüchteweise, 
zum Teil mit Bildern belegt. Dies bildete einen Teil der Legitimation sowohl gegenüber der Bevölkerung der 
Bundesrepublik als auch seitens der Regierung selbst. Hier kommt dann auch die deutsche Geschichte ins 
Spiel: Nach den Verbrechen an den Juden hat Deutschland eine besondere Verantwortung, wenn es um die 
Verfolgung von Minoritäten oder Minderheiten geht. Diese in der Presse breit vertretene Auffassung trug 
dazu dabei, dass es der damaligen rot-grünen Bundesregierung letztlich sehr leicht gefallen ist, diese 
Entscheidung so zu treffen, wie sie gefallen ist.“ Ramms, S. 6. 
211 So Joschka Fischer. In: Geis, Matthias, Bernd Ulrich: Der Unvollendete. Das Leben des Joschka Fischers, 
Reinbek bei Hamburg 2004, S. 155. Vier Jahre zuvor diente der Verweis auf die deutsche Geschichte noch 
zur Begründung des Gegenteils: „Ich bin der festen Überzeugung, dass deutsche Soldaten dort, wo im 
Zweiten Weltkrieg die Hitler-Soldateska gewütet hat, den Konflikt anheizen und nicht deeskalieren würden.“ 
Ebd., S. 154. 
212 Vgl. Es begann mit einer Lüge. Ein Film von Jo Angerer und Mathias Werth. Dokumentarfilm des 
Westdeutschen Rundfunks (WDR). Ausgestrahlt am 08.02.2001, 21:45 Uhr. Manuskript der Sendung zu 
finden unter http://www.wdr.de/online/news/kosovoluege/sendung_text.pdf. (25.04.2006) 
213„Man denke auch an Scharping, der eine höchst emotionale Pressekonferenz hielt, in der er Bilder von 
vermeintlichen Opfern der Serben als Kriegsgrund präsentierte. Wenn man hierzu die OSZE-Berichte nimmt, 
so ist dieser Vorfall ganz anders abgelaufen.“ Hübner, S. 44. General Hübner spielt hier auf eine 
Pressekonferenz am 27.04.1999 durch Scharping an. Dort präsentierte Scharping Bilder eines vermeintlichen 
Massakers an Zivilsten durch Serben im Januar 1999. Allerdings lagen bereits damals Erkenntnisse vor, dass 
dies eine Manipulation war, Bildort war nicht gleich Tatort, vermeintliche Zivilisten waren Militärs. Vgl. 
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Wissenschaft finden wir gleichgeartetes Vokabular, so spricht Gregor Schöllgen von 

Milosevics „Vernichtungsfeldzug gegen die albanische Minderheit“.214 Das Hervorholen 

nationalsozialistischer Motive diente, nüchtern betrachtet, wohl nicht einer realitätsnahen 

Darstellung des Konfliktes, sondern vielmehr der eigenen Gewissheit und Legitimation.215 

Es entspricht einem typischen Mittel der Kriegspropaganda. „Die Technik der 

Diabolisierung ist sehr effektiv [...] Am einfachsten wird diese Identifikation erreicht, 

indem man den jeweiligen »Teufel vom Dienst« als neuen Hitler präsentiert.“216 

Ein zunehmend moralisch begründeter Krieg verschärft die Tendenz zur Dämonisierung 

des Feindes. Je unsicherer ein Kriegsgrund ist, desto schneller werden 

„Menschheitsanliegen“217 aufs Tableau gebracht. Über den Wert der verbreiteten 

Information macht sich General Hübner keine Illusionen:  

„Aber wenn man sich entschließt, Waffen einzusetzen, sich zu beteiligen, dann 
muss man Bilder bringen, dann muss man in der Bevölkerung eine bestimmte 
Stimmung erzeugen und das ist hier gemacht worden. Dann geht eben die Wahrheit 
den Bach hinunter.“218 

General Reinhardt kommt zu einer ähnlichen Beurteilung der Lage. Zwar besteht kein 

Zweifel, dass die albanische Minderheit durch die Zentralregierung ständigen und 

teilweisen auch harten Repressionen ausgesetzt war,219 aber die Frage der Dimensionen 

wird sehr unterschiedlich beurteilt: 

„Wobei ich die Argumente von Scharping überhaupt nicht akzeptiere, denn alles, 
was Scharping erzählt hat, vom Hufeisenplan und die vielen Leute, die in Pristina 
im Gefängnis, bzw. Stadion saßen, wie in Auschwitz – kein Wort wahr. Ich bin 
diesen Dingen intensivst nachgegangen, vor Ort, und habe nach Anzeichen dafür 
gesucht: null Komma null. Es war nie irgendein Gefangener in den Stadien dort, 
natürlich hat es Gefangene gegeben, natürlich sind Leute beschossen worden und es 
hat einen Krieg auf dem Boden gegen die eigene Bevölkerung gegeben. Aber das 

                                                                                                                                                    
Gerhard: Bilder, S. 413. 
214 Schöllgen: Auftritt, S. 79. 
215 Vgl. Gerhard: Bilder, S. 413. 
216 Morelli, Anne: Die Prinzipien der Kriegspropaganda. Springe 2004, S. 42. [Im Folgenden: Morelli: 
Propaganda] (Hervorhebung im Original.) Anne Morelli untersucht in ihrer lesenwerten Studie die „zehn 
Gebote“ der Kriegspropaganda, die sich alle im Kosovokrieg wiederfinden. 
217 Stephan, Cora: Das Handwerk des Krieges, Berlin 1998, S. 157. [Im Folgenden: Stephan: Handwerk.] 
Cora Stephan führt dabei weiter aus: „Da die meisten Menschen Krieg mit der globalen Katastrophe 
verbinden, gelten ihnen Begründungen als zynisch, die dieser Dimension nicht auch entsprechen. Solche 
Kriegsgründe erscheinen zu „klein“ angesichts der befürchten großen Schlacht. Dass das Publikum statt 
dessen nach einer moralischen Begründung verlangt, die es, soll sie unanfechtbar sein, für keinen Krieg 
geben kann; dass die Menschen also partout belogen werden wollen, macht die Propagandamaschine heute 
zur gleichwertigen Partnerin der Panzer, Flotten und Bomberverbände.“ 
218 Hübner, S. 44. 
219 Auch Loquai verweist stets auf diesen Fakt: „Um hier keinen falschen Eindruck aufkommen zu lassen: 
Die Kosovo-Albaner waren seit Ende der 80er Jahre einem rücksichtslosen Unterdrückungssystem 
ausgesetzt. Ihnen wurden Bürger- und Menschenrechte durch die serbisch-jugoslawische Staatsautorität 
verwehrt.“ Loquai: Intervention. 
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Ziel, ein weiteres Auschwitz zu verhindern, war weit weit übertrieben.“220 

Jedoch muss festgestellt werden, dass diese emotionale Argumentation politisch Früchte 

trug und den Weg für den Kriegsteintritt geebnet hat. So kam es, obwohl Deutschland 

wieder in den Krieg zog, zu keiner größeren oder nennenswerten Antikriegsbewegung. 

Zwar rang vor allem die Partei der Grünen mit sich und „ihrem“ Außenminister.221 Doch, 

dass die neue rot-grüne Bundesregierung für den Kriegseinsatz im Namen der 

Menschenrechte eintrat, nahm ehemals friedensbewegten Geistern den Wind aus den 

Segeln.222 Beim Weisungsempfänger Bundeswehr vertraute man auf die politische 

Führung, wie General Ploeger erläutert: 

„Wenn es denn Diskussion um die Legalität gab – eine Diskussion um die 
Legitimität hat es eigentlich nicht gegeben – dann war es im Kreise derjenigen, die 
nicht unmittelbar vom Einsatz betroffen waren. Die Betroffenen waren sicherlich 
mehr damit befasst, sich konkret auf ihren Einsatz vorzubereiten. Zudem hat man 
die Legitimierung als höherrangig angesehen und letztlich die Argumentation der 
Bundesregierung aufgenommen.“223 

 

3.5 Lehren des Kosovos 

Der Kriegsverlauf erschwerte die humanitäre Rechtfertigung. Weil das erhoffte schnelle 

Ende des Krieges auf sich warten ließ, kamen die Streitkräfte der NATO in der 

Öffentlichkeit zunehmend unter Druck. Die angewandte Militärstrategie – ausschließlich 

Einsatz von Luftstreitkräften – führte immer mehr zum Widerspruch mit der erklärten 

humanitären Intervention.224 Die überwältigende Lufthoheit war schnell erreicht.225 

Dennoch reichte dies nicht aus, ein Einlenken der serbischen Seite zu erwirken. Es ist 

unbestreitbar, dass sich nach Beginn der Luftschläge die humanitäre Lage im Kosovo 

erheblich verschlechterte.226 Der NATO gingen langsam die Ziele aus, vermehrt wurde 

                                                 
220 Reinhardt, S. 33. Wobei deshalb die Rechtmäßigkeit des Krieges für General Reinhardt nicht in Frage 
steht. (Anmerkung des Verfassers) 
221 Parteitag der Grünen am 13. Mai 1999 in Bielefeld, bei dem Joschka Fischer einem „Attentat“ mit oranger 
Farbe zum Opfer fiel. Einen Umstand, den er zu nutzen verstand, denn das Bild des „verletzten“ 
Außenminister im rotbefleckten Jackett unterstrich seine „Nie wieder Auschwitz“-Rhetorik. Vgl. Reinhardt, 
S. 33. 
222 Exemplarisch dafür ist ein Witz, der mir bei meinen Gesprächen des öfteren als „Witz aus der Truppe“ 
erzählt wurde: „Nehmt Euch vor Pazifisten in Acht – die schießen nämlich ohne Vorwarnung.“  
223 Ploeger, S. 70. 
224 Henry Kissinger formulierte es so: „Pounding away on a civilian population day by day is, in effect, 
saying our moral principles stop at 15,000 feet. I find this very difficult to accept.“ Zu finden unter: 
http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/kosovo.cfm (25.05.2006) 
225 Hierbei spielte auch die Bundeswehr eine Rolle. Erneut wurden ECR-Tornados zum Ausschalten der 
jugoslawischen Luftabwehr eingesetzt. Dies war ein relativ geringer Bereich. Vgl. Reinhardt, S. 34. 
226 Vgl. mit erneuten Hinweisen auf die Vorkriegszeit. Reinhardt, S. 34.  
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auch zivile Infrastruktur Jugoslawiens zum Ziel der Bomben. Außerdem erwies sich das 

propagierte Bild eines Krieges von chirurgischer Präzision erneut als eine Illusion.227 

 

3.5.1 Politisch-militärischer Spagat 

Die Motivation des Krieges als humanitäre Intervention wurde immer fragwürdiger, 

„angesichts der tatsächlichen Abfolge der Ereignisse sind das alles nur so 

pseudoakademische wie verzweifelte Bemühungen, den Krieg zu rechtfertigen.“228 

Entgegenzuhalten war, und so wurde es auch getan, dass mit dem Beginn der Luftschläge 

die jugoslawische Bundesarmee ihren Krieg am Boden gegen die albanische Minderheit 

intensiviert hat und nun stärker und schneller das umsetzte, was bereits geplant war.229 

Dies stellt aber die gewählte Militärstrategie nur stärker in Frage. Denn, wenn man damit 

rechnen musste, dass die ethnischen Säuberungen noch zunehmen würden, ist zu fragen: 

Warum versuchte man nicht, der serbischen Seite den sprichwörtlichen Aktionsraum zu 

nehmen? „Man hätte deshalb wohl Landstreitkräfte einsetzen und Todesopfer auch auf der 

eigenen Seite in Kauf nehmen müssen.“230 

Zu diesem Schritt war die politische Führung der intervenierenden Länder freilich nicht 

bereit, der Krieg sollte für die eigene Seite „blutlos“ ablaufen. Die militärischen 

Überlegungen gingen zunächst in eine andere Richtung.231 Und General Reinhardt betont:  

„Es ist natürlich für die Politiker faszinierend, einen chirurgischen Schlag mit kaum 
eigenen Verlusten zu haben, der den anderen zum Einlenken bringt. Ich persönlich 
bin der Meinung, dass Milosevic nicht durch die Lufteinsätze sein politisches Ziel 
nicht mehr erreicht und eingelenkt hat, sondern er hat eingelenkt, als Athissari und 
Tschernomyrdin damals hingegangen sind und die Russen dem jugoslawischen 
Regime die Unterstützung aufgekündigt haben und Athissari deutlich gemacht hat, 
die Europäer fallen nicht auseinander. [...] Dies war letztendlich der Punkt, an dem 
Milosevic gesehen hat, alleine schafft er es nicht mehr. Luftkrieg kann durchaus 
etwas politisch mitbewirken, aber er wird es im Grunde genommen nur sehr 

                                                 
227 Besonders deutlich trat dies hervor, als am 13.04.1999 ein Personenzug und am 15.04.1999 ein 
Flüchtlingskonvoi bombardiert wurden. Vgl. hierzu das 5. „Gebot“ der Studie von Anne Morelli: „Der Feind 
begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wenn uns Fehler unterlaufen, dann nur versehentlich.“ In: Morelli: 
Propaganda, S. 61-77. Im Hinblick auf den Kosovo v.a. S. 71-76. 
228 Chomsky: People, S. 117. 
229 Dies war das Hauptargument beim sogenannten Hufeisenplan.  
230 Höffe, Otfried: Humanitäre Intervention? Rechtsethische Überlegungen. In: Merkel. Kosovo, S. 183. „So 
wird der humanitäre Zweck des Eingreifens auch dann ad absurdum geführt, wenn es nur indirekt infolge 
einer Intervention zu Fluchtbewegungen oder Vertreibungen größeren Ausmaßes kommt.“ Meyer, Berthold: 
Gut gemeint oder gut – wie humanitär sind „humanitäre Interventionen“? HSFK-Standpunkte – Beiträge zum 
demokratischen Frieden, Nr.8, Frankfurt a. M. 2003, S. 8. [Im Folgenden: Meyer: Gut gemeint] 
231 „Das Militär hat sehr wohl einen anderen Krieg führen wollen, sie müssen nur die Memoiren von Clarke 
lesen. Clarke, wie andere auch, wollte sehr bewusst mit Bodentruppen, nicht nur Kosovo, sondern auch 
Serbien angreifen. Aber da hat die Politik nicht mitgemacht. Die Politik hat uns gesagt, das ist ein Risiko, das 
uns zu hoch ist. Das war auch der Grund, warum Clarke vorzeitig gegangen ist.“ Reinhardt, S. 27. 
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begrenzt - aus meiner Sicht überhaupt nicht – schaffen, zu einem Endprodukt zu 
kommen.“232 

Die politische Einbindung Russlands durch die intervenierenden Staaten war letztlich der 

Moment, der das Ende des Krieges ermöglichte. Deutschlands Rolle, ausgedrückt durch 

den Fischer-Plan, war bei der „Friedensuche wegweisend“.233 

Die gewählte Kriegführung stellte nach dem Krieg ein unerwartetes Problem für die 

weitere Operationsführung dar. Die albanische Bevölkerung im Kosovo glaubte, die 

NATO führe für sie den Krieg gegen Serbien und sah sich somit als Verbündeten. Dass die 

NATO-Kräfte dort waren, um jegliche Gewalttaten zu unterbinden, musste die 

kosovarische Seite erst noch schmerzlich lernen. Denn, wie General Reinhardt berichtet, 

drehte sich kurze Zeit später die Täter-Opfer-Konstellation um. Bald musste die 

Bundeswehr Übergriffe der albanischen Seite unterbinden. Ein Umstand, der beim 

sofortigen Einmarsch so nicht hätte eskalieren müssen.  

„Wir haben dann mit unseren Bodentruppen interveniert, um Albaner gegen Serben 
zu schützen. Während ich dann vor Ort die Serben vor den Albanern und anderen 
Minderheiten schützen musste, also um 180 Grad gedreht.                        
[...] Wir haben an einem Tag sieben Albaner erschossen und hatten jede Menge 
Schwerverletzte. Hat übrigens keinen interessiert in Deutschland oder sonst wo. Ich 
erwartete eigentlich, dass sich jemand aufgeregt, aber die, die sich aufgeregt hatten, 
waren die Albaner, die mir vorgeworfen hatten, dass ich viel zu brutal gegen sie 
vorgehe.“234   

 

3.5.2 Hauptkritik der humanitären Intervention 

Gerade durch den Verlauf der humanitären Situation im Kosovo während des Kriegs, 

sahen sich viele Kritiker darin bestätigt, dass die humanitäre Begründung nur eine 

vorgeschobene Propaganda darstellt. General Meyer kommt zu dem ernüchternden Fazit, 

„dass man feststellte, dass humanitäre Gründe für aktive Kriege manchmal sehr 

fadenscheinig sein können.“235 

Bewusst oder unbewusst nehmen die Kritiker dabei erneut ein Argument von Carl Schmitt 

auf, der in seiner Abhandlung über den Begriff des Politischen schreibt: 

                                                 
232 Reinhardt, S. 28. Martti Athissari (u.a. finnischer Staatspräsident 1994-2000) war Kosovo-Beauftragter 
der EU. Wiktor Tschernomyrdin war russischer Kosovo-Sonderbeauftragter. Martti Athissari wurde im 
November 2005 von Kofi Annan zum VN-Beauftragten für den Kosovo ernannt; er soll helfen, den 
endgültigen Status des Kosovos zu finden. 
233 Hacke: BRD, S. 470. 
234 Reinhardt, S. 34 und S. 39. 
235 Meyer, S. 55. 
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„,Menschheit‘ ist ein besonders brauchbares ideologisches Instrument 
imperialistischer Expansion und in ihrer ethisch-humanitären Form ein spezifisches 
Vehikel des ökonomischen Imperialismus. Hiefür gilt, mit einer naheliegenden 
Modifikation, ein von Proudhon geprägtes Wort: wer Menschheit sagt, will 
betrügen.“236 

Noam Chomsky sieht es ähnlich: „Human rights have purely instrumental value in the 

political culture; they provide a useful tool for propaganda, nothing more.“237 Letztlich sei 

die humanitäre Intervention eine moralische Ummantelung, damit „die mächtigen Staaten 

[…] nach Maßgabe ihrer Macht- und Profitinteressen, also wie bisher”238 handeln können. 

An anderer Stelle merkt Chomsky an, „that intervention undertaken on the normal grounds 

of power interests might, by accident, be helpful to the targeted population.“239 Die 

Grundmotivationen bleiben weiterhin harte Eigeninteressen. Ulrich Beck sieht die 

Verbindung zu anderen Interessen, allerdings setzt er den Akzent auf die 

menschenrechtliche Motivation, wenn er schreibt: „Die Verteidigung der Menschenrechte 

auf fremdem Boden kann sehr wohl mit geostrategischen, wirtschaftspolitischen und 

hegemonialen Interessen verquickt werden.“240 

Herfried Münkler setzt den Akzent, „daß auch im Falle menschenrechtlich begründeter 

Interventionen weiterhin die Interessen der daran beteiligten Staaten, also die jeweilige 

Staatsräson, eine entscheidende Rolle spielen wird.“241 Für Münkler ist der Schutz der 

Menschenrechte „letztlich eine zu schwache Motivation für ein riskantes und 

kostenträchtiges Eingreifen“242 der interventionsfähigen Staaten. Er legt sein 

Hauptaugenmerk auf die Ökonomie des Kriegs und sieht darin die Motivationsgrundlage 

für eine Intervention. Ähnlich wie Beck243 sieht Münkler, dass es keine absoluten 

Staatsgrenzen mehr gibt. Vor allem durch die globalisierte Ökonomie und vermehrt durch 

die globalisierte Schattenwirtschaft stehen die potentiellen Interventionsgebiete in regem 

Kontakt mit ihrer Umwelt. Dies hat Konsequenzen für die umgebenden, nicht-beteiligten 

Staaten. Flüchtlingsströme spielen eine merkbare Rolle. Aber auch auf weit entfernte 

Staaten kann es zu Auswirkungen kommen und sich negativ auf deren Friedensökonomie 

auswirken. Ähnliche betont auch General Meyer die Rolle der Ökonomie:  

                                                 
236 Schmitt: Politik, S. 43.  
237 Chomsky, Noam: Humanitarian Intervention. Zu finden unter:  
http://www.chomsky.info/articles/199401--02.htm. (25.05.2006) [Im Folgenden: Chomsky. Humanitarian.] 
238 Chomsky: People, S. 135. 
239 Chomsky: Humanitarian. 
240 Beck: Kosmopolitischer Blick, S. 208. 
241 Münkler, Herfried: Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel theoretischer Reflexionen, 
Weilerswist 2002, S. 237. [Im Folgenden: Münkler: Über den Krieg] 
242 Ebd., S. 245. 
243 Vgl. Fn. 195. 
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„Jeder Krisenherd in der Welt ist ein kaputter Markt, in dem kaputte Menschen 
leben. Beides kann nicht unser Interesse sein. Wir haben so viel Wohlstand und 
sind auf den Sprossen der demokratischen Entwicklung so weit fortgeschritten, dass 
uns jede dieser Krisen schadet.“244 

Erst später kommen laut Münkler humanitäre Aspekte ins Spiel: 

„Ab einem gewissen Zeitpunkt mögen dann auch menschenrechtliche 
Argumentationen mit hineinspielen, aber für sich allein dürften sie kaum je den 
Ausschlag für eine Interventionsentscheidung geben; ausschlaggebend sind 
vielmehr politisch-ökonomische Belange, wobei es sich – anders als die Theorien 
des Neokolonialismus und Imperialismus unterstellen – zumeist um defensive, 
nicht um offensive Interessen handelt.“245 

Ziel dieses defensiven Interesses ist also der Schutz der eigenen Friedensökonomie und 

weniger eine aggressive Übernahme.246 Aus Sicht des Westens dienen solche Intervention 

am ehesten noch dem Export politischer Stabilität, als einem kollektiven Gut, das letztlich 

nicht nur der intervenierten Region hilft, sondern auch allen anderen Staaten. 

Im Vordergrund steht also die durch Eigeninteressen geprägte Verhinderung eines 

Übergreifens negativer Auswirkungen einer humanitären Katastrophe. Diese können 

sowohl lokaler Art (Destabilisierung direkter Nachbarländer v.a. durch Flüchtlingsströme), 

als auch globaler Art sein (Beeinträchtigung weiter entfernter Friedensökonomien, 

Verbindung des Krisengebietes mit der organisierten Kriminalität und/oder mit dem 

internationalen Terrorismus). Im Fall Jugoslawien kam das Interesse hinzu, die „ethnische 

Säuberung“ zu stoppen. Diese sollte geächtet bleiben, da sie sonst bei der Zieldurchsetzung 

und Machtsicherung von Despoten Schule machen würde. 

Diese Punkte geben meines Erachtens eine hinreichende Motivationsgrundlage für eine 

Intervention in Jugoslawien. Die „ethnische Säuberung“ auf dem Balkan war viel zu lange 

von Erfolg gekrönt. Daher war der Krieg im Kosovo aus meiner Sicht notwendig, kam aber 

für die Region, nach Jahren des Zuschauens, deutlich zu spät. 

Die angeführten Punkte zeigen, dass moralische Kategorien alleine für eine Intervention 

nicht ausreichen. Es müssen andere Interessen hinzukommen:  

„Daß davon auch der Schutz der Menschenrechte profitiert hat, ist moralisch 
befriedigend. Aber allein hätte er, aller offiziellen Rhetorik zum Trotz, kaum dazu 
ausgereicht, die Risiken einer militärischen Intervention auf sich zu nehmen. So 

                                                 
244 Meyer, S. 63. 
245 Münkler, Herfried: Die neuen Kriege. Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, 
Reinbek bei Hamburg 2002, S. 226. [Im Folgenden: Münkler: Neue Kriege] 
246 „Im Unterschied zum klassischen Imperialismus sind diese Interessen freilich nicht offensiv, sondern 
defensiv: Es geht weniger um die Gewinnung neuer Einfluß- und Ausbeutungszonen als vielmehr um die 
Begrenzung und Eindämmung von Entwicklungen, die auf Dauer für die eigene Friedensökonomien 
bedrohlich werden können.“ In: Münkler: Über den Krieg, S. 245. 
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dürften auch in Zukunft die Menschenrechte nur dann und dort qua militärischer 
Intervention zur Geltung gebracht werden, wo sich ihr Schutz mit vitalen Interessen 
handlungsfähiger Staaten verbindet. Man mag dies aus moralischen Gründen 
bedauern. Aber politisch liegt darin auch ein starker Schutz gegen einen 
leichtfertigen Interventionismus.“247 

Letztlich berührt die Frage der humanitären Intervention eine Grundfrage der politischen 

Philosophie. Lassen sich politisches Handeln und ethisch-moralische Ansprüche in 

Einklang bringen? Vieles spricht dafür, dass die Staatsraison unverändert über der Moral 

steht. „Interventionen sind für die Länder und Regierungen, die sie durchführen wollen 

oder sollen, kostspielig und riskant. Insofern wird [...] die Durchsetzung von 

Menschenrechten immer nur selektiv erfolgen.“248 Denn nur, wenn die Verteidigung der 

Menschenrechte mit geostrategischen, wirtschaftspolitischen und hegemonialen Interessen 

kombiniert werden kann, wird sich letztlich eine Macht finden, die im Namen der 

Menschenrechte intervenieren wird.  

Es kann und es wird sich wiederholen, dass Staaten mit Abscheu grobe 

Menschenrechtsverletzungen registrieren, ihre Bürger nach einem traurigen Achselzucken 

jedoch weiter ihren alltäglichen Geschäften nachgehen.249 

 

3.6 Fazit des Mittels der humanitären Intervention 

Eine Regelung der humanitären Intervention durch Herausarbeitung abrufbarer Kriterien 

erscheint naheliegend.250 Das Erreichen stichhaltiger Regelungen ist auf internationaler 

Ebene aber nur schwer vorstellbar. Man müsste sich zunächst darauf einigen, welches 

Ausmaß von Menschenrechtsverletzungen ein Vorgehen begründen soll. Ist es der akut 

stattfindende Völkermord oder sollte man bereits beim ersten Anzeichen eines möglichen 

Völkermords eingreifen? Reicht ein Massaker an der Bevölkerung oder sollten es zum 

Beispiel drei sein? Eine derart zynische Diskussion würde wohl zu nie endenden Debatten 

                                                 
247 Münkler: Über den Krieg, S. 251. 
248 Beck: Kosmopolitischer Blick, S. 218. 
249 Eine pointierte Stellungnahme über zu eifrige Interventionisten bietet wiederum Münkler, der man sich 
realistischerweise wohl nur anschließen kann: „Es ist bemerkenswert, wie selbstverständlich Beck und 
Habermas davon ausgehen, daß die Bereitschaft zur militärischen Intervention zwecks Durchsetzung von 
Menschenrechten grundsätzlich vorhanden sei. Daß die Bürger westlicher Demokratien von der 
Nichtrespektierung der Menschenrechte in entfernten Regionen wohl moralisch betroffen sein, aber die 
Achseln zucken und dies für nicht ihr Problem erklären könnten, scheint ihnen nicht in den Sinn gekommen 
zu sein.“ (Hervorhebung durch den Verfasser.) In: Münkler: Über den Krieg, S. 238f. Auch wenn Beck in 
weiteren Veröffentlichungen das Thema der humanitären Intervention nicht mehr ganz so affirmativ sieht. 
Vgl. 3.4. 
250 Ein Versuch stellt dafür die Herausarbeitung von 12 Kriterien durch R.B. Lillich dar: Lillich, Richard B.: 
Humanitarian Intervention through the United Nations: Towards the Development of Criteria, in Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV), Band 53, 1993, S. 562f. 
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innerhalb der Staatengemeinschaft führen, die zwar generell die Menschenrechte bejaht, 

aber in der konkreten Ausprägung andere Akzente setzt.251  

Militärische Intervention kann ein Mittel zum Schutz der Menschenrechte sein, ihre 

Wirksamkeit ist im Vorfeld jedoch kaum absehbar. Eine Aussage von W.V. Harcourt, 

einem englischen Historiker aus dem 19. Jahrhundert, ist weiterhin bemerkenswert: „[…] 

its essence is illegality, and its justification is its success. Of all things, at once the most 

unjustifiable and the most impolitic is an unsuccesful intervention.”252 Im Fall der 

humanitären Intervention kann dem nur zugestimmt werden. Entscheidend ist der Erfolg, 

dieser lässt sich aber erst feststellen, wenn die Intervention die Situation für die Menschen 

im intervenierten Land dauerhaft verbessert hat. Beim Kosovo lässt sich das beispielsweise 

noch nicht sagen. Generell sollte man daher mit dem Etikett der „humanitären 

Intervention“ sparsam umgehen. 

Betrachtet man die Bilanz der humanitären Interventionen der 90er Jahre, so muss man 

„ein Phänomen der Ernüchterung feststellen.“253 Das Wort der „Ernüchterung“ zeigt sich 

in nahezu allen von mir geführten sieben Interviews. Wurde zunächst der gestiegene 

Aktionsrahmen der Bundeswehr begrüßt, so hat sich dies mittlerweile geändert: „Am 

Anfang war man gerne bereit zu sagen, jawohl, wir machen mit. Aber mittlerweile ist 

Ernüchterung eingekehrt. Man sieht immer weniger Licht am Ende des Tunnels.“254 

Das Fazit der bisherigen Interventionen, an denen die Bundeswehr beteiligt war, fällt kurz 

aus: 

„Es [...] hat ja nirgends hingehauen. Somalia war ein Flop, Bosnien-Herzegowina 
als Erfolg zu bezeichnen, da muss man schon sehr pervers denken. Aus meiner 
Sicht ist es weder politisch noch wirtschaftlich ein Erfolg. Im Kosovo sind wir weit 
entfernt von jeder Art von Erfolg, wir sind hier deutlich auf dem Weg zurück.“255  

Neben Ernüchterung macht sich auch Frustration breit:  

„Das frustriert viele. Sie sehen, dass ihre gut gemeinten Maßnahmen nicht greifen, 
weil sich das Bewusstsein nicht schnell genug ändert. Man kann Geschichte nicht 
unbegrenzt beschleunigen. Man kann nicht 300 Jahre Hass wie auf dem Balkan in 
ein paar Jahren überwinden, nur weil man militärisch stärker ist und dann sagt: „So, 

                                                 
251 Hierbei sei nur auf auf das chinesische Verständnis von Menschenrechten oder aber den sogenannten 
islamischen Menschenrechten verwiesen. Letztlich bleibt der „Inhalt des Begriffs Menschenrechte unscharf, 
so dass eine allgemeingültige Definition kaum möglich ist.“ Gareis/Varwick: VN, S. 157. „Die Frage nach 
dem Ausmaß und der Art der Menschenrechtsverletzungen, die eine militärische Intervention rechtfertigen 
könnten, ist noch nicht entschieden und wird auch nicht präzise zu entscheiden sein.“ Meyer: Gut gemeint, S. 
4. 
252Zitiert nach: Hilpold: Instrumente, S. 180. 
253 Meyer, S. 55. 
254 Hübner, S. 46. 
255 Reinhardt, S. 29. 
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und jetzt werdet ihr demokratisch!“ Wenn junge Generationen da sind, die nichts 
anderes als Chaos kennen und sich in diesem Chaos eingerichtet haben, dann sehen 
wir, wie z.B. in den Märzunruhen, dass es junge Albaner sind, die ihrer Wut und 
Frustration Luft machen. Bis die soweit sind, dass die Einsicht kommt, dass man 
stabile friedliche Verhältnisse haben muss, um etwas für die Zukunft schaffen zu 
können, sind die 40 Jahre alt. Was berechtigt uns anzunehmen, dass sie dies 
schneller schaffen? Warum sollten sie es denn schaffen, zumal ihre 
Ausgangsituation ja noch viel schlechter ist? Insofern waren wir in den 90er Jahren 
sehr blauäugig, politisch wie militärisch. Wir haben geglaubt, wenn wir erst mal 
den Leuten klar machen, dass Sicherheit an und für sich ein Wert ist, der Prosperität 
von allein zeitigt, der Zukunft schafft, dann klappt es schnell und gut. Es war alles 
viel zu kurz gedacht.“256 

Die Krisenherde der Welt werden nicht weniger, im Gegenteil. Die Notwendigkeit auch 

militärisch einzugreifen bleibt bestehen, allerdings sind nicht alle Staaten dazu gewillt und 

die Anzahl der dazu befähigten Mächte ist eher gering.  

Mittlerweile gibt es Vorstellungen, die für militärische Interventionen deutlich engere 

Ziele setzen:  

„[...] nämlich die Definition von militärischen Einsätzen nicht durch einen 
militärischen oder politischen Endzustand, sondern durch eine Zeitlinie. [...] Man 
sieht, man sucht sich Ventile, da politische Erfolge her müssen: Wenn die 
Streitkräfte eben keine Chance haben - und da haben die Politiker genauso gelernt 
wie wir in der Bundeswehr - den politischen Endzustand so zu fördern, dass der 
Rest relativ einfach ist, dann sucht man den Weg über die Zeitschiene.“257  

Dies bedeutet am Beispiel Kongo, es gibt zunächst nicht das Ziel, diesem geschundenen 

Land dauerhafte Stabilität zu bringen, sondern man beschränkt sich auf die Sicherung der 

Wahl, und das auch nur Teilen dieses riesigen Flächenstaates. Sicherlich können freie und 

sichere Wahlen ein günstiger Ausgangspunkt für eine gute Entwicklung im Land sein, aber 

ein Allheilmittel kann ein demokratischer Wahltag nicht sein.258 

Die Debatte um die humanitäre Intervention ist längst nicht abgeschlossen. Der Kosovo 

wartet mittlerweile schon sieben Jahre nach Kriegsende auf seinen zukünftigen territorialen 

und politischen Status. Allerdings traten mit dem 11. September 2001 und den sogenannten 

Neuen Kriegen bereits wieder neue Themengebiete auf, die auch die Bundeswehr 

beschäftigen werden. 
                                                 
256 Meyer, S. 58. Ähnlich General Dietrich: „Nur mal einfach hingehen, wird es nicht bringen, das ist doch 
auch die Erfahrung aus den 90er Jahren.“ Dietrich, S. 91 
257 Meyer, S. 56f. 
258 Zwar wurden die Wahlen im Kosovo, Afghanistan und bspw. Irak immer wieder als Erfolgsmomente 
dargestellt, aber sie zeigten auch, dass damit noch nicht viel gewonnen wurde. In einem Vortrag vor dem 
Renner Institut in Wien kritisiert Michael Daxner diesen „Wahlfetisch“ deutlich. Daxner, Michael: 
Humanitäre Intervention als Bestandteil der neuen Weltinnenpolitik: Guatemala, Kosovo, Afghanistan. 
Vortrag gehalten am 23.06.2004 in Wien. Zu finden unter: 
http://www.renner-institut.at/download/texte/daxner.pdf  (25.05.2006) 
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4 Neue Kriege 

„Der Krieg ist [...] ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Falle seine Natur 

ändert“.259 Carl von Clausewitz beginnt mit diesem Satz seine abschließenden 

Bemerkungen zur Frage „Was ist Krieg?“ Seit dem Ende des Kalten Krieges versuchen 

zahlreiche Autoren, neue Facetten dieses Chamäleons zu beschreiben. Ob sie jedoch 

wirklich einen neuen Krieg entdeckt haben, bleibt zu untersuchen. Jedenfalls entwickelte 

sich der Begriff der Neuen Kriege - in Deutschland vor allem populär durch die 

erfolgreiche und gleichnamige Publikation Herfried Münklers260 - zu einem regelrechten 

Modewort in der sicherheitspolitischen Debatte. 

Bereits 1991 postulierte Martin van Creveld mit seinem Buch „The Transformation of 

War“261 dramatische Änderungen im Verständnis des Krieges. Die klassische Variante des 

Krieges zwischen Staaten war für ihn längst überholt. Für ihn trat eine neue Art ins 

Blickfeld: Der „low intensity conflict“262, der zumeist innerstaatlich durch nicht-staatliche 

Akteure geprägt ist. Andere Autoren beschrieben in den folgenden Jahren ähnliche 

Einschätzungen, die sie jeweils mit eigenen Begriffen belegten. Sei es „wars of the ´third 

kind`”263, „kleine Kriege”264 oder aber auch „wilde Kriege.“265 Der Begriff Neue Kriege 

geht auf eine Studie von Mary Kaldor und Basker Vashee266 zurück; Mary Kaldor 

systematisierte den Begriff in ihrem Buch „Neue und alte Kriege.“267 

 

 

 

                                                 
259 Clausewitz, Carl von: Vom Kriege – hinterlassenes Werk, München 2002, S. 46. [Im Folgenden. 
Clausewitz: Vom Kriege] 
260 Münkler: Neue Kriege. Dieses Buch machte Münkler zeitweise zu einem „Star“ der deutschen 
Politikwissenschaft. Vgl. Lau, Jörg: Der Ein-Mann-Think-Tank, in : Die Zeit, 30.10.2003, S. 28.  
261 Auf deutsch: Creveld, Martin van: Die Zukunft des Krieges, Hamburg 2004. [Im Folgenden: Creveld: 
Zukunft] Amerikanische Originalausgabe erschien 1991. Wobei jedoch zu bemerken ist, das van Creveld 
nicht den Anspruch verfolgt, ein neues Phänomen entdeckt zu haben. Es geht ihm vielmehr darum zu zeigen, 
wie hilflos moderne Armee dem „low intensity conflict“ gegenüberstehen. 
262 Ebd. 
263 Holsti, Kalevi J.: The State, War, and the State of War, Cambridge 1996. Mit besonderem Augenmerk auf 
die Beziehung zwischen Krieg und schwacher Staatlichkeit. 
264 Daase, Christopher: Kleine Kriege – Große Wirkung, Baden-Baden 1999. 
265 Sofsky, Wolfgang: Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg, Frankfurt a. M. 2002. 
266 Kaldor, Mary. Basker Vashee: New Wars. London 1997. Wobei es allerdings schwer fällt auf eine 
„Begriffsschöpfung“ zu verweisen, wenn dem Begriff jediglich ein „neu“ vorangestellt wird. Bspw. hat 
Sebastian Haffner 1966 seinen einleitenden Essay zur deutschen Erstausgabe von Mao Tse-tungs 
militärischen Schriften „Der Neue Krieg“ genannt.“ Dieser Essay ist selbständig erschienen unter: Haffner, 
Sebastian: Der neue Krieg, Berlin 2000. [Im Folgenden. Haffner: Krieg] 
267 Kaldor: Krieg. 
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4.1 Was ist neu an den Neuen Kriegen? 

Wenn es neue Kriege gibt, so muss es auch alte Kriege geben oder gegeben haben, die sich 

von diesen unterscheiden. Clausewitz definiert Krieg als einen „Akt der Gewalt, um den 

Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.“268 Diese Definition unterstellt, dass es 

sich bei „uns“ und „dem Gegner“ um Staaten handelt, denn nur der Staat ist bei Clausewitz 

der einzig legitime Akteur des Krieges. Dieses Kriegsverständnis ist also aufs Engste mit 

der Herausbildung des modernen Staates verknüpft, „handelt es sich beim Krieg sichtlich 

um [...] ein Geschöpf des zentralisierten, ,rationalisierten‘, hierarchisch geordneten 

modernen Flächenstaats.“269 „Davon abgeleitet wird der Krieg zwischen Staaten als 

Regelfall des Krieges in den internationalen Beziehungen interpretiert.“270  

Neben der Festschreibung des Staats als dem Gewaltmonopolisten setzte in Europa die 

Entwicklung ein, die Kriegführung zu hegen. Gewaltsame Auseinandersetzungen, die nicht 

in dieses Schema passten, wurden entweder als irregulärer Krieg bezeichnet, die es aus 

staatlicher Sicht zu ächten galt, oder sie wurden erst gar nicht als Kriege bezeichnet, 

sondern als Aufstände, Revolten oder Unruhen. 

Der Begriff des irregulären Krieges, des kleinen Krieges oder des Guerillakrieges ist 

demnach nicht neu, doch warum kam im Sprachgebrauch Neue Kriege derart in Mode? Im 

Folgenden werden die bestimmenden Charakteristika und Merkmale kritisch beleuchtet. 

 

4.1.1 Akteure und Aktionsraum 

Während einst Staaten das Monopol der Kriegführung innehatten, dominieren im Neuen 

Krieg parastaatliche und private Akteure das Geschehen: Warlords, Guerillagruppen, 

Söldnerfirmen, Terrornetzwerke sind die Träger der Gewalt. „Für die neuen Kriege ist 

charakteristisch, dass der Staat sein Monopol der Kriegsgewalt verloren hat.“271 An die 

Stelle des Staates ist letztlich ein diffuses Gemisch unterschiedlicher Akteure getreten. Der 

Krieg wurde quasi privatisiert.  

Diese Herangehensweise unterstellt die vorherige Existenz funktionierender Staaten. Doch 

gerade für die Regionen272, in denen die Neuen Kriege verstärkt festgestellt werden, ist 

dies mit Skepsis zu betrachten:  
                                                 
268 Clausewitz: Vom Kriege, S. 27. 
269 Kaldor: Krieg, S. 27. 
270 Pradetto, August. Widukind Baier. Neue Kriege, [im Folgenden: Pradetto/Baier. Kriege.] in: Gareis/Klein: 
Handbuch, S. 193. 
271 Münkler: Neue Kriege, S. 33. 
272 West- und Zentralafrika, das Horn von Afrika, der Kaukasus, Zentralasiens, Südostasien, Kolumbien, 
Balkan. Vgl. Pradetto/Baier: Kriege, S. 194f.  
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„Zerfallen kann nur, was vorher schon da war. Ist es in den meisten Fällen nicht so, 
dass noch gar kein richtiger Staat, noch gar keine funktionsfähige Zentralgewalt 
etabliert war? [...] Solange keine wirkliche Verstaatlichung der Gewalt vorliegt, 
kann es auch keine Privatisierung der Gewalt geben.“273  

Die Neuen Kriege spielen sich überwiegend im Inneren von Staaten ab, gelegentlich fasern 

sie aus, überschreiten Staatsgrenzen und nehmen den Charakter „transnationaler“ Kriege 

an. Münkler schreibt von „der dramatischen Zunahme innergesellschaftlicher und 

transnationaler Kriege.“274 Wenn man Kriegsstatistiken betrachtet, bilden innerstaatliche 

Kriege die dominante Gruppe.275 Zwar scheint es richtig, dass der klassische, 

zwischenstaatliche Krieg immer seltener wird, dies ist aber keine Entwicklung der letzten 

Jahre sondern ein langfristiger Trend. In den Zahlen der Hamburger Arbeitsgemeinschaft 

Kriegsursachenforschung über das Kriegsgeschehen des Jahres 2005 wird die deutliche 

Dominanz der nicht-zwischenstaatlichen Kriege belegt. „Diese innerstaatlichen Kriege 

dominieren das Kriegsgeschehen der letzten 50 Jahre. Dagegen bilden zwischenstaatliche 

Auseinandersetzungen wie zuletzt der Irakkrieg die Ausnahme.“276 In der Kriegsstatistik 

für den Zeitraum 1945 bis 2000 fallen lediglich 17% aller Kriege auf den Typus des 

zwischenstaatlichen Krieges.277 Van Creveld verweist auf diesen Umstand:  

„Hier und da ist es in einigen wenigen Fällen noch zu zwischenstaatlichen Kriegen 
gekommen [...] Während sich der Niedergang der groß angelegten konventionellen 
Kriegen also fortsetzt, haben sich Kriege gegen oder zwischen Organisationen, die 
keine Staaten sind, rasch ausgebreitet und breiten sich weiterhin aus.“ 278 

Man kann nicht davon sprechen, dass die inner- die zwischenstaatlichen Kriege abgelöst 
                                                 
273 „Es wäre also präzis und historisch angemessen, jeden Fall genau zu prüfen und ggf. nicht von 
Privatisierung, sondern, zumindest neutraler, von der Dominanz privater Gewalt zu sprechen.“ Gantzel, 
Klaus Jürgen: Neue Kriege? Neue Kämpfer? Arbeitspapier Universität Hamburg-IPW, Forschungsstelle 
Kriege, Rüstung und Entwicklung, Nr. 2, 2002. [Im Folgenden: Gantzel: Kämpfer] 
274 Münkler: Neue Kriege, S. 28.  
275 Im Zeitraum der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Anzahl der innerstaatlichen Kriege sogar 
rückläufig. Eine quantitative Zunahme lässt sich nicht belegen, man kommt zu einem gegenteiligen Ergebnis: 
„[...] die vermutete quantitative Zunahme innerstaatlicher Kriege nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
bedarf somit der Korrektur. [...] die Zahl innerstaatlicher Kriege ist spätestens seit 1992 zurückgegangen.“ 
Kahl, M., U. Teusch: Sind die „neuen Kriege“ wirklich neu? In: Leviathan, 32. Jahrgang, Heft 3, 2004, S. 
389ff. [Im Folgenden: Kahl/Teusch: Wirklich neu] 
276 Kaum Veränderung im Kriegsgeschehen, Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft 
Kriegsursachenforschung (AKUF) der Universität Hamburg, 16.12.2005. Die AKUF verzeichnet für das Jahr 
2005 39 Kriege und bewaffnet Konflikte weltweit. 
277 Gantzel: Kämpfer, S. 2. Einen weiteren Versuch, eine geordnete Kriegstatistik (Zeitraum 1946 bis 2003) 
zu erstellen, unternahm Sven Chojnacki. Auch hier sind die innerstaatlichen Kriege deutlich in der Überzahl. 
Vgl. Chojnacki, Sven: New List of Wars. 1946-2003. Zu finden unter: http://www.polwiss.fu-
berlin.de/frieden/pdf/warlist-1.1-7-2005.pdf (25.05.2006) 
Bei einem Versuch die Kriegstatistiken seit 1816 mit einzubeziehen, kommen Martin Kahl und Ulrich 
Teusch zu folgendem Ergebnis: „[...] die Dominanz innerstaatlicher Konflikte ist folglich ein 
Charakteristikum des gesamten Konfliktgeschehens seit nahezu zwei Jahrhunderten.“ Kahl/Teusch: Wirklich 
neu, S. 388. 
278 Creveld: Zukunft, S. 14f. 
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oder ersetzt hätten. Vielmehr sind die innerstaatlichen Kriege nach dem Ende des Kalten 

Krieges verstärkt in das Bewusstsein des (deutschen) (Fach-)Publikums gerückt. Die von 

Münkler konstatierte dramatische Zunahme ist weniger eine Frage der Quantität, als 

vielmehr eine Frage der Wahrnehmungsqualität. Ursächlich ist hierfür das von jeher in 

Europa herrschende Bild vom klassischen Krieg. Dadurch kommt es zu einem verengten 

eurozentristischen Blick auf das Wesen des Krieges. Zwar hatte die Herausbildung des 

klassischen Kriegsmodells seit dem Ende des dreißigjährigen Krieges durchaus Strahlkraft 

über Europa hinaus, daraus ein global verbindliches Modell ableiten zu wollen, wäre 

übertrieben. 

 

4.1.2 Der enthegte Krieg 

Während der klassische Staatenkrieg durch eine völkerrechtlich geregelte Hegung der 

Kampfhandlungen charakterisiert war, sind die Neuen Kriege durch eine unregulierte und 

ungehemmte Anwendung von Gewalt gekennzeichnet. „Die in der Haager 

Landkriegsordnung wie der Genfer Konvention mitsamt ihren Zusatzprotokollen 

festgehaltenen Verbote und Einschränkungen finden in den neuen Kriegen kaum 

Beachtung.“279 Im Gegenteil, die Vorgehensweisen, die im Sinne des klassischen 

Kriegsrechts als geächtet galten, „bilden heute ein wesentliches strategisches Element des 

neuen Modus der Kriegführung.“280 

In der Literatur über die Neuen Kriege wird meist auf die Zivilbevölkerung als das größte 

Opfer dieser Entwicklung hingewiesen.281 Gerade die Zivilisten dienen immer mehr als 

bewusste Zielscheibe der Akteure der Neuen Kriege. Massenmord und 

Massenvertreibungen werden das alltägliche Kriegsgeschäft, sogar eine systematische 

Anwendung sexueller Gewalt als einer Art strategische Waffe, musste man im 

Bosnienkrieg feststellen.282  

Die Existenz des Kriegsrechts sagt noch nichts darüber aus, wie sehr dessen Vorschriften 

beachtet werden. Auch europäische Mächte sahen sich allzu oft nicht in der Lage, das 

geltende Kriegsrecht anzuwenden. Wenn sie gegen ihresgleichen kämpften, waren sie eher 

gewillt es zu beachten, als wenn sie – besonders zu Zeiten des Imperialismus – gegen 

sogenannte „minderwertige“ Völker in den Krieg zogen. 

                                                 
279 Münkler: Neue Kriege, S. 42. 
280 Kaldor: Kriege, S. 18.  
281 „Bei etwa 80% der Getöteten und Verletzten handelt es sich um Zivilisten.“ In: Münkler: Neue Kriege, S. 
28. 
282 Vgl. Fn. 132. 



 

 60

Im Zweiten Weltkrieg wurde an der Westfront und in Afrika nahezu fair gekämpft, aber 

der Krieg im Osten hatte den Charakter eines Vernichtungsfeldzuges, in dem Gräueltaten 

eher die Regel als die Ausnahme waren. Die Zivilbevölkerung wurde oftmals gezieltes 

Opfer der Kriegshandlungen, sei es durch die Maßnahmen der Verbrannten Erde oder 

durch die Massenbombardierungen ziviler Ziele. Wie gegen jedes Recht wird auch gegen 

das Kriegsrecht verstoßen und wie bei jedem Rechtsverstoß reicht die Palette von 

fahrlässig bis vorsätzlich. 

Dennoch bleibt die Existenz des Kriegsrechts eine große zivilisatorische Leistung. Die 

Errichtung internationaler Strafgerichtshöfe, wegen der Verbrechen in Ruanda oder auf 

dem Balkan, ermöglicht auch hochrangige Kriegsverbrecher zu belangen. In diesem 

Zusammenhang gewinnt das Kriegsrecht an Bedeutung. Allerdings muss berücksichtigt 

werden, dass Akteure der Neuen Kriegen selten den Anspruch erheben, nach den Regeln 

des Kriegsvölkerrechts zu agieren. Der Gewaltexzess ist keine neue Erscheinung.283 Wenn 

sich dieser Eindruck in den letzten Jahren ausgebreitet hat, dann liegt es zum einem an 

einer neuen Sensibilität für kriegerische Auseinandersetzungen, die sich seit dem Ende des 

Ost-West-Konflikts besonders durch global wirksame Massenmedien erhöht hat. Zum 

anderen ist die öffentliche Erinnerung an viele opferreiche Kriege aus der ferneren 

Vergangenheit verblasst. 

 

4.1.3 Asymmetrische Natur 

Neben der Privatisierung des Krieges wurde mit der Differenzierung zwischen Symmetrie 

und Asymmetrie ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal in die gegenwärtige 

Kriegssystematisierung eingeführt. Der klassische Staatenkrieg war in seinem Kern ein 

symmetrischer Krieg, was nicht bedeutet, dass gleichstarke Gegner aufeinandertreffen, 

sondern vielmehr, dass sich gleichartige Gegner auf dem Schlachtfeld begegneten. 

Gegnerische Armeen, die in der Art der Bewaffnung, der Qualität der Ausbildung der 

Soldaten und in der Art und Weise, wie sie ihre Streitkräfte rekrutieren, tendenziell 

gleichartig waren, führten einen symmetrischen Krieg, dessen Hauptziel darin bestand eine 

schnelle Entscheidung herbeizuführen. Eine erfolgreiche Konzentration der Kräfte nach 

Raum und Zeit, um dann den Gegner gegebenenfalls in einer Schlacht schnell besiegen zu 

können, galt als hohe Kriegskunst.284 Die Gleichartigkeit der Kriegsakteure, vor allem die 

                                                 
283 „Bürgerkriege [...] haben sich von jeher durch besondere Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit 
ausgezeichnet.“ Kahl/Teusch: Wirklich neu, S. 394. (Hervorhebung im Original.) 
284 Vgl. hierzu die Kapitel von Clausewitz „Sammlung der Kräfte im Raum“ und „Vereinigung der Kräfte in 
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tendenziell gleiche Chance, zu töten oder getötet zu werden, bewirkte die gegenseitige 

Anerkennung als Gleiche. Damit wurde es für beide Seiten von Nutzen, sich an 

Konventionen des Krieges zu halten.285 Dies beschränkte sich hauptsächlich auf 

europäischen Boden,286 Kolonialkriege waren dagegen nie symmetrische Kriege. Dazu gibt 

Münkler zu bedenken: 

„Weltgeschichtlich betrachtet, handelt es sich bei den dreihundert Jahren 
symmetrischer Kriegführung in Europa eher um einen Sonderfall als um die Regel. 
Asymmetrische Kriege dürften das Wahrscheinliche, symmetrische Kriege das 
Unwahrscheinliche sein.“287 

Die Asymmetrie der kriegerischen Gewalt ist darauf zurückzuführen, dass „in der Regel 

nicht gleichartige Gegner miteinander kämpfen.“288 Galt es im Sinne der Symmetrie, eine 

Konzentration der Kräfte nach Raum und Zeit zu erreichen, findet in der asymmetrischen 

Kriegführung das Gegenteil statt. Es wird versucht, den Krieg in Raum und Zeit 

auszudehnen, d.h. der gegnerischen Konzentration auszuweichen und eine eigene zu 

vermeiden.289 Eine offene Schlacht oder gar eine Entscheidungsschlacht kann unter 

asymmetrischen Gesichtspunkten nicht angestrebt werden. An die Stelle der Schlacht tritt 

das Scharmützel, in eskalierter Form das Massaker. Konnte man mit Hilfe siegreicher 

Schlachten einen Krieg entscheiden und einem Gegner den eigenen Willen aufzwingen,290 

so wird dagegen mit einem Massaker nichts entschieden. Es löst viel eher ein 

Gegenmassaker aus, als dass ein Schritt zur Beendigung der Feindseligkeiten getan wäre. 

Es ist schwierig Kriege in rein asymmetrische oder symmetrische Kriege zu differenzieren. 

Beide Formen können innerhalb eines Krieges auftreten, unscharfe Übergänge sind 

möglich. Die Asymmetrie der Gewalt kann sowohl aus einer Position der Schwäche als 

                                                                                                                                                    
der Zeit“. In: Clausewitz: Vom Kriege, S. 189-196. Wahrscheinlich gilt deshalb Napoleon noch heute als 
einer der größten Feldherren, v.a. weil es ihm des öfteren gelungen ist, mit geschicktem Manövrieren den 
Feind ohne große Kampfhandlungen zu schlagen: „In 100 Schlachten siegreich zu sein, das ist nicht der 
Gipfel der Kunst, den Feind ohne Kampf zu unterwerfen, das ist der Gipfel der Kunst – Sun Zi“. Zitiert nach 
Lederer, Friedrich: Sun Zi: Die Kunst des Krieges, Tischvorlage zum Vortrag vor der Clausewitz-
Gesellschaft, 12.08.2005, S. 5. 
285 „Symbolischer Ausdruck dieser Gleichartigkeit war die Uniform.“ Münkler, Herfried: Symmetrische und 
asymmetrische Kriege, in: Merkur, 58.Jahrgang, Heft 8, 2004, S. 652. Die Kombattanten erkannten sich als 
solche. [Im Folgenden: Münkler: Asymmetrie] 
286 Auch hierbei ist zu bemerken, dass es eine idealtypische Sicht ist. 
287 Münkler: Asymmetrie, S. 651. 
288 Münkler: Neue Kriege, S. 11. 
289 Ein jüngst, gescheitertes Gegenbeispiel bieten die Taliban, als sie sich der afghanischen Nordallianz in 
einer offenen Schlacht entgegenstellten und somit leicht zu bekämpfende Ziele für die Amerikaner waren. 
Eine asymmetrische Strategie wäre für die Taliban vermutlich vorteilhafter gewesen. 
290 Es sei denn, der Gegner sah sich so existentiell bedroht, dass er beschloss asymmetrisch weiterzukämpfen. 
Aus diesem Grund ist auch die Symmetrie stets gefährdet. Die Herausbildung des Westfälischen System und 
die Herausbildung des Kriegsvölkerrechts waren der Versuch die symmetrische Grundkonstellation, 
zumindest in Europa, zu schützen. 
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auch aus einer Position der Stärke heraus wirksam werden. Die Asymmetrie der Schwäche 

schlägt sich in klandestinen und irregulären Kampfformen nieder: Der Anschlag, das 

Bombenattentat, der gezielte Mord bis hin zum Massaker sind die bevorzugten Mittel. Es 

sind dies die Erscheinungsformen des schmutzigen Krieges.291 Die Asymmetrie der Stärke 

beruht auf einer militärtechnologischen Überlegenheit: Der Angriff mit cruise missiles aus 

weiter Entfernung oder die Ausnutzung einer absoluten Luftüberlegenheit, wenn die 

bekämpfte Seite keine Möglichkeit der Gegenwehr hat. „Asymmetrien entwickeln sich vor 

allem dort, wo Raum und Zeit den kriegführenden Parteien nicht in gleicher Weise zur 

Verfügung stehen.“292 

Die Asymmetrie der Gewalt ist folglich keine genuin neue Erscheinung,293 allerdings 

entsteht in der sicherheitspolitischen Debatte der Eindruck, als wäre sie das. Eine mögliche 

Erklärung für diese Rhetorik sind die Bilder, die seit dem 11. September 2001, aus 

Afghanistan, Irak und dem Nahosten stärker ins Bewusstsein rücken. Gleichzeitig wird der 

symmetrische Krieg geradezu idealisiert. Welche der beiden Kriegsformen die grausamere 

ist, lässt sich nur schwer beantworten. Im Verlauf eines symmetrischen Krieges ist es 

denkbar, dass innerhalb weniger Stunden Hunderte von Soldaten fallen. Die 

asymmetrische Kriegführung setzt hingegen auf die langfristige Schädigung durch eine 

„Ermattungstrategie“294.  

 

4.1.4 Finanzierung 

Während der klassische Krieg von den Bürgern beteiligter Staaten – also aus Steuermitteln 

– finanziert wird, unterliegen die Akteure der Neuen Kriege dem Beschaffungszwang von 

Finanzmitteln. Allerdings sind Neue Kriege billig vorzubereiten und zu führen, da die 

Schwelle der Kriegführungsfähigkeit finanziell herabgesetzt. Man benötigt keine 

technologisch komplexen Waffensysteme, die neben der teuren Beschaffung und Wartung 

gut ausgebildetes Personal benötigen. Für die Bedienung von Kalaschnikows oder von mit 

Maschinengewehren bestückten Pick-ups ist keine besondere Ausbildung notwendig. Die 

„Krieger“ der Neuen Kriege werden immer jünger: „Kinder und Jugendliche sind zu einem 

zentralen Bestandteil der neuen Kriege geworden, und sie tragen entscheidend zu deren 

                                                 
291 Vgl. 4.2.1. 
292 Münkler: Asymmetrie, S. 656. 
293 Bereits im Anschluss an Vietnam wurde diese Ungleichheit in den USA diskutiert: Mack, Andrew: Why 
big nations lose small wars: The politics of asymmetric conflict, in. World Politics, Band 27, Heft 2, 1975, S. 
175-200. Aber man denke auch an den biblischen Kampf David gegen Goliath. 
294 Münkler: Neue Kriege, S. 65. 
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Verbilligung bei.“295 Hinzu kommt der Umstand, dass sich die kämpfenden Einheiten im 

Bedarfsfall durch die Plünderung ihrer Aktionsgebiete versorgen. Die Akteure machen sich 

um etwaige Folgekosten im geplünderten Gebiet keine Sorgen, da es nicht in ihrem 

Interesse liegt, das Territorium dauerhaft zu besitzen, um es letztlich friedlich zu 

bewirtschaften. Nicht im Aufbau einer eigenen Friedensökonomie liegt deren Interesse, 

sondern lediglich im steten Plündern. Das alte Schlagwort des bellum se ipse alet (der 

Krieg ernährt sich selbst) erfährt nach über 350 Jahren wieder eine ungeahnte Renaissance. 

„Folglich sei es berechtigt, anzunehmen, dass die neuen Kriege einen Bestandteil des 

Staatszerfalls darstellten und nicht wie die herkömmlichen Kriege der Vergangenheit zu 

Staatsbildungsprozessen führten.“296  

Bedauerlicherweise versorgen sich die Kämpfer oft aus den Mitteln, die die internationale 

Gemeinschaft eigentlich als Hilfslieferung für die Opfer bereitstellt: 

„Aber dennoch bleibt das Dilemma bestehen, dass der Krieg durch Hilfslieferungen 
genährt wird, sich so verlängert und dann wiederum erst das Leid schafft, das die 
humanitäre Hilfe notwendig macht. Die Hilfslieferungen werden so Teil der 
Kriegsspirale.“297  

Zumeist besteht eine Verbindung zur globalen Schattenwirtschaft, so formen sich offene 

Kriegswirtschaften. Der Handel mit Drogen, Menschen (insbesondere Frauen), Waffen, 

Rohstoffen, beispielsweise sogenannten Blutdiamanten, und sämtliche denkbare Erträge 

aus Verbindungen zur organisierten Kriminalität stellen Einkommensquellen dar. Wegen 

der fortschreitenden wirtschaftlichen Globalisierung lassen sich offene Kriegswirtschaften 

relativ leicht errichten. Der Krieg ist zur einer eigenen Erwerbsquelle geworden.  

 

4.1.5 Dauer und Motivation 

Während im klassischen Staatenkrieg rasch die militärische Entscheidung gesucht wird, 

haben die Neuen Kriege weder einen zeitlich klar datierbaren Beginn, noch kommen sie zu 

einem dauerhaften Ende. Sie ermatten zeitweise, flackern aber immer wieder auf und 

nehmen an Intensität zu, um sodann abermals an Kraft zu verlieren. Diese zyklische 

Entwicklung liegt vor allem daran, dass der Krieg zu einer Erwerbsquelle geworden ist. 

Gerade diese ökonomische Komponente der Neuen Kriege stellt für Herfried Münkler die 

entscheidende Eigenschaft dar, die bis dato am wenigsten wissenschaftlich beachtet 

                                                 
295 Münkler: Neue Kriege, S. 138. 
296 Pradetto/Baier: Kriege, S. 194. 
297 Götze, Catherine: Humanitäre Hilfe – Das Dilemma der Hilfsorganisationen, in: Der Bürger im Staat, 54. 
Jahrgang, Heft 4, Stuttgart 2004, S. 212. [Im Folgenden: Götze: Hilfe] 



 

 64

worden ist. Der Krieg wurde zu einem lohnenden Geschäft.298 Da die neuen „Krieger“ 

größtenteils am ökonomischen Profit und nicht am militärischen Sieg interessiert sind, 

streben sie eine dauerhafte Einstellung der Kampfhandlungen nicht an. Um den bekannten 

Satz von Clausewitz dementsprechend umzuwandeln, wird der Krieg nun zur bloßen 

Fortsetzung der Ökonomie mit anderen Mitteln.299 Dieser ökonomische Blick auf die 

Neuen Kriege akzentuiert die Interessenslage einzelner Kriegsunternehmen und stellt einen 

Erklärungsversuch für das stetige Hinauszögern eines Kriegsendes dar. Nicht die Armut, 

sondern die Aussicht auf „potentiellen Reichtum“300 ist eine starke Triebfeder, zu den 

Waffen zu greifen.  

Der genauere Blick auf die Ökonomie des Krieges bietet zwar eine Erklärung, warum der 

Frieden so schwer zu erreichen ist, aber die Entstehung kann damit nicht hinreichend 

erklärt werden. Die Reduzierung der Kriegsmotivation auf rein ökonomische 

Beweggründe, sie als von Gier getriebene räuberische Kriege zu betrachten, erscheint 

daher als nicht ausreichend.301 

Mary Kaldor spricht in ihrer Analyse von einer anderen Grundmotivation der Neuen 

Kriege, für sie entflammen die Kriege aufgrund einer „Politik der Identität“.302 Damit 

meint sie den „Machtanspruch, der auf der Grundlage einer besonderen, partikularen 

Identität erhoben wird.“303 Dies wird im Zuge einer fortschreitenden, 

identitätsnivellierenden Globalisierung zum immer stärkeren Motiv.304 

Es stellt sich die Frage, ob man eine Kriegsmotivation, die für alle Neuen Kriege gelten 

soll, wirklich an einem einzigen Element festmachen kann. Vielmehr ist es wohl ein 

Versuch einiger Autoren, (vermeintlich) neue Motivationen zu präsentieren, die weiteren 

Überprüfungen standhalten müssen, sich wohl aber zumeist als Idealtypen erweisen 

                                                 
298 Vgl. Münklers Kapitel: Wenn der Krieg sich wieder lohnt: Ökonomien der neuen Kriege. In: Münkler: 
Neue Kriege, S. 159-173.  
299 „So sehen wir also, daß der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches 
Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln.“ 
Weit öfter ist die dazugehörige Teilüberschrift zitiert worden: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln“ In: Clausewitz: Vom Kriege, S. 44.  
300 Münkler: Neue Kriege, S. 17. 
301 Anschaulich wird es, wenn man versucht die folgende Frage eindeutig zu beantworten, „do people wage 
war in order to loot or do they loot in order to wage war?“ Frage stammt von Stathis N. Kalyvas abgedruckt 
bei: Kahl/Teusch: Wirklich neu, S. 396. 
302 Kaldor: Kriege, S. 15. 
303 Ebd. “Mit dem Begriff ,Politik‘ der Identität« bezeichne ich Bewegungen, die ihre Gefolgschaft auf der 
Grundlage ethnischer, rassischer oder religiöser Identität mobilisieren, und zwar zum Zwecke der Erlangung 
staatlicher Macht“ Ebd., S. 121. Hier wäre dann auch ein Widerspruch mit Münkler festzustellen, da er in 
seinen formulierten Zielen der „Neuen Kriege“ nicht das Ziel der Erringung der staatlichen Macht sieht, 
sondern vielmehr die Beibehaltung des „ökonomischen Lebens Krieg“. Weitere Kritik zu Kaldors 
Hauptthese: „Diese Hauptthese ist eine starke ethnologische oder psychologistische Verengung des 
Blickwinkels“ Gantzel: Kämpfer, S. 3ff. 
304 Kaldor: Kriege, S. 110f. 
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werden. 

Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Motivationen der Neuen Kriege sich vielschichtig aus 

einer Gemengelage von ideologischen, ökonomischen, ethnischen und religiösen Gründen 

speisen. 

 

4.1.6 Fazit der Neuen Kriege 

Der generelle Einwand gegen das Theorem der Neuen Kriege ist stets: Vieles daran ist gar 

nicht neu.305 Bei den oben beschriebenen Merkmalen wurde an entsprechender Stelle 

darauf verwiesen, dass es sich nicht gänzlich um wirklich neuartige Sachverhalte handelt. 

Herfried Münkler verweist des öfteren auf die auffallenden „Ähnlichkeiten mit dem 

Dreißigjährigen Krieg“306 und bestreitet gar nicht, dass die Merkmale, die er beschreibt, 

nicht bereits an anderer Stelle aufgetreten sind und dass an den Einwänden hierzu „im 

Detail sicherlich vieles richtig und unbestreitbar“307 ist. Münkler betont aber, die 

Bedeutung der ganzheitlichen Betrachtung:  

„Das entscheidend Neue an den neuen Kriegen ist das Zusammenkommen mehrerer 
Faktoren, die für sich genommen oft gar nicht so neu sind, die aber in ihrer 
Kombination zu einer drastischen Veränderung nicht nur des Kriegsgeschehens, 
sondern auch der Wahrnehmung von Bedrohung führen. [...] bei einer 
gleichzeitigen drastischen Abschwächung der Präge- und Orientierungskraft des 
klassischen Kriegsmodells.“308 

Dabei bleiben für Münkler Asymmetrie, substaatliche Akteure und Entmilitarisierung der 

Gewalt (Konzentration auf nichtmilitärische Ziele) die entscheidenden Faktoren der Neuen 

Kriege. 

Ein Kritikpunkt muss dennoch weiterhin ernst genommen werden, nämlich die 

Bezugnahme auf den klassischen, zwischenstaatlichen Krieg. Münkler benutzt diesen als 

Kontrastfolie, um herauszuarbeiten, worin das Neue an den Neuen Kriegen zu finden ist. 

                                                 
305 Bspw. „der nicht zutreffenden Neuartigkeit“ bei Pradetto/Baier: Kriege, S. 201. Oder „wenig neu“ 
Gantzel: Kämpfer, S.16. „Die ,Neuen Kriege‘ sind nicht so neu, wie sie auf den ersten Blick erscheinen.“ 
Herberg-Rothe, Andreas: Der Krieg. Geschichte und Gegenwart, Frankfurt a. M. 2003, S. 126. Vgl. Knöbl, 
Wolfgang: Krieg, „Neue Kriege“ und Terror: Sozialwissenschaftliche Analysen und „Deutungen“ der 
aktuellen weltpolitischen Lage, in: Soziologische Revue, 27. Jahrgang, 2004, S. 190f. 
306 Münkler: Neue Kriege, S. 82. Im Übrigen wollte Herfried Münkler sein Buch, laut eigener Auskunft, 
ursprünglich „Die neuen alten Kriege“ nennen. O. A.: Alte Hegemonie und Neue Kriege, Herfried Münkler 
und Dieter Senghaas im Streitgespräch, in: Blätter für deutsche und Internationale Politik, Jahrgang 49, Heft 
5, 2004, S. 542. [Im Folgenden: Münkler/Senghaas: Streitgespräch] 
307 Münkler, Herfried: Die neuen Kriege, in: Der Bürger im Staat, 54. Jahrgang, Heft 4, 2004, S. 182. [Im 
Folgenden. Münkler: Neue Kriege 2004] Teilweise führt er die Kritik an seinen Merkmalen hier weiter aus, 
wenn er bspw. darauf verweist, dass das Auftreten substaatlicher Akteure bereits aus dem Europa des 15. und 
16. Jahrhunderts bekannt ist. Ebd.  
308 Münkler: Neue Kriege 2004, S. 182f. 
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Für die Beschreibung eines wirklichen neuen Modells wäre es sinnvoller zu untersuchen, 

ob sich innerhalb der dominanten Gruppe der innerstaatlichen Kriege neue und 

andersartige Merkmale herausgebildet haben. Ob danach der global gültige Anspruch des 

Konzepts der Neuen Kriege weiterhin aufrechterhalten werden kann, wäre erst noch zu 

belegen.  

Dessen ungeachtet hat Herfried Münkler in Deutschland eine lebhafte Debatte über den 

Krieg entfacht. Allein dieser Umstand war neu und schärfte den Blick auf die veränderten 

Verhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges. Seit 1990 sind die vermeintlich neuen 

Konfliktformen in Europa sichtbar geworden. In (West-)Europa und vor allem in 

Deutschland ist durch die Ereignisse auf dem Balkan die Wahrnehmung des Krieges in 

seinen substaatlichen Formen ins Bewusstsein gerückt. Dies begründet sich auch durch die 

nicht allzu weite Entfernung von zwei bis drei Flugstunden. Zusätzlich wurden die 

Kriegsgeschehnisse von den Medien in Echtzeit übertragen. Innereuropäischen 

Flüchtlingswellen zeigen die unmittelbaren sozialen und politischen Auswirkungen. 

Vielleicht ist damit am Ehesten zu erklären, warum die Neuen Kriege so viel 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Dass Deutschland und die Bundeswehr wieder 

mit kriegerischen Aktionen konfrontiert sind, ist das Neue an den Neuen Kriegen. 

 

4.2 Der asymmetrische Krieg 

Die militärtechnologische Überlegenheit des Westens, insbesondere der Vereinigten 

Staaten, ist erdrückend. Dies zeigte sich bereits im zweiten Golfkrieg, der eine schiere 

Demonstration der militärtechnischen Überlegenheit des Westens war. Der Krieg war kurz 

und wurde „vom ersten Tag an nicht als ein Kampf von Gleichen geführt“.309 „Because the 

Gulf War was so one-sided, it displayed the potential of modern military systems in a most 

flattering light.”310 

In den Kriegen im Kosovo, in Afghanistan und erneut im Irak zeigte sich deutlich, wie sich 

der Westen den Modus der Kriegführung vorstellte: Stets aus der Asymmetrie der Stärke 

heraus und dabei schnell, „chirurgisch“ präzise und mit wenigen Opfern. Im Kosovo setzte 

man ausschließlich auf Luftüberlegenheit. In Afghanistan begann der Krieg am 7. Oktober 

2001 ebenfalls aus der Luft. Cruise missiles und lasergesteuerte Bomben zerstörten in der 

ersten Nacht Kommandozentralen der Taliban, Ausbildungslager von Al Qaida, 

                                                 
309 Münkler, Herfried: Der neue Golfkrieg, Reinbek bei Hamburg, 2003, S. 16. 
310 Freedman, Lawrence: The transformation of strategic affairs, Adelphi Paper 379, London 2006, S. 13. [Im 
Folgenden: Freedman: Transformation] 



 

 67

Luftwaffenstützpunkte, Radarstellungen und Wohnhäuser von vermuteten 

Talibanführern.311 Ergänzend konnte man sich Landstreitkräfte der Nordallianz zu Nutze 

machen, die den Krieg gegen die Taliban am Boden vorantrieben.312 Im jüngsten Irak-

Krieg konnte die irakische Armee dem überwältigenden Ansturm der Amerikaner nichts 

entgegensetzen. Nach einem bemerkenswerten Blitzkrieg rückten die amerikanischen 

Soldaten in Bagdad nach nur 18 Tagen ein.313 All diese schnellen Kriege waren das 

sichtbare Ergebnis der am Ausgang des 20. Jahrhunderts proklamierten Revolution in 

Military Affairs, also die Einführung sogenannter intelligenter Waffen (smart bombs), die 

Optimierung der Treffsicherheit von Distanzwaffen, die Einführung des High-Tech-

Soldaten und eine Verschmelzung von Informations- und Kommunikationssystemen auf 

dem „digitalisierten Schlachtfeld“. Hinzu kam eine wachsende Bedeutung von non lethal-

weapons, dabei handelt es sich um Wirkmittel, mit denen beispielsweise gegnerische 

Computer durch elektromagnetische Strahlung gestört oder zerstört werden können. 

“In this way, warfare would move away from mass slaughter to something more 
contained and discriminate, geared towards disabling an enemy´s military 
establishment with the minimum necessary force. No more resources should be 
expended, assets ruined or blood shed than absolutely necessary to achieve 
specified political goals.”314 

Diese Schritte sicherten dem Westen Überlegenheit auf symmetrischen Schlachtfeldern. 

Derzeit ist es nur schwer vorstellbar, dass der euro-atlantische Raum in die Lage gebracht 

wird, einen symmetrischen geprägten Krieg führen zu müssen. Dies ist ein Moment der 

Erleichterung. 

Dennoch halten die kriegerischen Konflikte an und mit Blick auf Afghanistan und Irak fällt 

es schwer, die Frage zu beantworten, ob beziehungsweise wann diese Kriege eigentlich 

beendet sind. 

Der Grund ist einfach: Die Revolution in Military Affairs orientierte sich an den großen 

                                                 
311 Eine Kriegschronik bietet: Krech, Hans: Der Afghanistan-Konflikt 2001. Ein Handbuch, Berlin 2002, S. 
43-87. 
312 „Wir müssen sehen, man bringt Streitkräfte ein, vorzugsweise Luftwaffe, weil dann die Anzahl der 
potentiell physisch Gefährdeten automatisch verringert ist. Im wahrsten Sinne des Wortes bleibe ich auf 
Abstand. Ein ähnlichen Ansatz sahen wir auch bei den Amerikanern bei den Operationen gegen die Taliban. 
Dieser Ersteinsatz im Rahmen von „enduring freedom“ wurde zu Lande mehrheitlich von sogenannten 
proxy-Kräften, d. h. Stellvertreter-Kräften, geführt. Dort waren dann nur wenige amerikanische Kräfte auf 
dem Boden im Einsatz als quasi Korsettstangen. Man machte sich also Kräfte, die ohnehin kritisch gegenüber 
den Taliban waren, zu Nutze. [...] sie waren ein guter Alliierter und haben den Amerikanern zumindest 
phasenweise erlaubt, einen durchschlagenden Erfolg zu haben und haben eine Menge amerikanischer 
Verluste erspart.“ Gliemeroth, S. 105. 
313 Für van Creveld sind derartige Kriege im Grunde genommen überhaupt keine Kriege, für ihn beginnt der 
Krieg erst mit dem Kampf. Durch die hohe Überlegenheit der westlichen Seite „ist das Ergebnis freilich 
weniger eine Schlacht als ein Massaker.“ Creveld: Zukunft, S. 256. 
314 Freedman: Transformation, S. 14. 
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Kriegen der Vergangenheit. „This paid insufficient attention to the wars that might actually 

have to be fought, which were more likely to be asymmetrical and irregular”315 Was nutzt 

mein elektromagnetisches Wirkmittel, wenn der Gegner gar keine Computer hat? 

Hier kommt eine strategische Banalität zum Tragen: Ein Feind, der zum Kampf 

entschlossen ist, wird nie eine Strategie wählen, bei der seine Erfolgsaussichten von 

vornherein gering sind. Eine konventionelle, symmetrische Kriegführung gegen die 

Vereinigten Staaten bzw. den Westen ist nahezu aussichtslos. Mögliche Feinde müssen 

eine andere Kampfform wählen, nämlich Kampfformen der Asymmetrie aus Schwäche. 

Daher überrascht es nicht, dass im chinesischen Generalstab vorgeschlagen wurde, sich auf 

einen möglichen Konflikt mit den USA mit der „Rückkehr zu den asymmetrischen 

Strategien der Mao-Zeit“316 vorzubereiten.317 

 

4.2.1 Der schmutzige Krieg 

Was den asymmetrischen Krieg für eine moderne westliche Armee so schwierig macht, ist 

der gegensätzliche Einsatz der Mittel. Derjenige, der aus der Position der asymmetrischen 

Stärke heraus operiert, versucht mit seinen Waffen zwar entscheidenden, aber so geringen 

Schaden wie möglich anzurichten, während hingegen die Seite der asymmetrischen 

Schwäche das Gegenteil versucht.318 

Dabei macht sich der asymmetrische Kämpfer folgende vier Punkte zu Nutze:  

a) Topographie 

Er nutzt die Gegebenheiten seiner vertrauten Umwelt, um aus ihr nadelstichartig 

zuzustoßen und sogleich darin wieder zu verschwinden. Überraschender Angriff und 

schneller Rückzug in ein Versteck sind seine Vorteile. 

„Sie ziehen die Zivilbevölkerung in die Kampfhandlungen hinein, indem sie diese als 

Deckung und logistisches Rückgrat benutzen.“319 Hier kommt das altbekannte 

                                                 
315 Ebd., S. 10. 
316 Münkler, Herfried: Der neue Golfkrieg, Reinbek bei Hamburg, 2003, S. 16. Bspw. setzt auch Venezuela 
wieder auf das Konzept des „kleinen Krieges“. Vgl. Venezuela. Die leise Revolution, Beitrag im Weltspiegel 
der ARD, Sendung vom 31.07.2005. Näheres unter: 
http://www.daserste.de/weltspiegel/beitrag.asp?uid=rtupvzynfadoxjnt (25.05.2006) 
317 Eine andere Möglichkeit, sich vor der massiven militärischen Überlegenheit des Westens zu schützen, 
bietet offenbar die Atombombe. Die Wahrscheinlichkeit, dass Staaten, die im Besitz atomarer Waffen sind, 
zum Ziel von Interventionen werden, geht gegen null. Daher verwundert es nicht, dass Nordkorea so viel 
investierte, um an die Atombombe zu kommen und auch der Wunsch des Irans zur Atombombe resultiert 
wohl zu einem großen Teil auf der militärischen Überlegenheit des Westens. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Atombombe das bleibt, was sie nach ihren ersten Einsätzen war, eine Waffe des status quo. 
318 Genau das macht die Strategie aus der asymmetrischen Schwäche heraus so „unconventional and deeply 
unpleasant.“ Freedman: Transformation, S. 51. (Hervorhebung durch den Verfasser.) 
319 Münkler: Neue Kriege 2004, S. 180. 
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Schlagwort Maos vom „Fisch im Wasser“320 wieder zu Ehren. 

b) Geduld 

Er versucht einer Entscheidungsschlacht zu entgehen und stattdessen den Kampf in 

Raum und Zeit auszudehnen, die so zu seinen Kriegsressourcen werden. Dabei setzt er 

darauf, dass die angegriffene Armee durch seine ständigen Aktionen demoralisiert wird 

bzw. dass der politische Wille, der hinter der Armee stehen muss, schwindet und einer 

aufkommenden Frustration weicht. Er hat Geduld, denn sein Ziel besteht darin, den 

Krieg am Laufen zu halten. Er muss den Krieg militärisch nicht gewinnen, er darf ihn 

nur nicht verlieren.321 

c) Skrupellosigkeit 

Er hält sich an keinerlei Konventionen. Terroristische Anschläge stellen daher ein 

Kampfmittel für ihn dar. Zivilisten gibt es für ihn nicht. 

„Sie ziehen die Zivilbevölkerung in die Kampfhandlungen hinein, [...] machen eben 

diese Zivilbevölkerung zum Hauptziel ihrer Angriffe [...] die Unterscheidung zwischen 

Kombattanten und Nicht-Kombattanten ist damit hinfällig geworden.“322  

d) Heroismus 

Dies bedeutet nicht, dass er heldenhaft kämpft, vielmehr ist es ein Ausdruck dafür, dass 

er bereit ist, Verluste hinzunehmen. Er setzt bewusst darauf, dass seine 

Leidensfähigkeit größer ist als die der Gegenseite. Am deutlichsten wird das durch 

Selbstmordattentäter versinnbildlicht. 

Insgesamt ist festzustellen, „die Unterscheidung in ,Front‘ und ,Hinterland‘ wird nach und 

nach aufgehoben werden“323 und weiter, dass „richtige Gefechte mehr und mehr von 

Geplänkeln, Bombenanschlägen und Massakern abgelöst werden.“324 Das sind keine neuen 

Punkte, man findet sie auch im Partisanenkrieg. Aber es ist wohl eine Zunahme der 

terroristischen Mittel auszumachen.325 

Die Trennung von Partisan und Terrorist fällt oftmals schwer, weil ein Terrorist sich - je 

nach Sicht - als Kämpfer, als Partisan oder gar als Soldat darstellt. Der Partisan agiert aber 

                                                 
320 „Die Guerillas müssen in der Volksmasse schwimmen wie die Fische im Wasser.“ Zitiert nach Haffner: 
Krieg, S. 18. 
321 „Raymond Aron ist dem gefolgt, als er für den Partisanenkrieg die am Beispiel Algeriens entwickelte 
Formel aufstellte, daß die Aufständischen, wenn sie nicht militärisch verlieren, den Krieg politisch gewinnen, 
während die Ordnungsmacht, wenn sie nicht einen entscheidenden Sieg erringt, den Krieg verliert.“ Münkler: 
Über den Krieg, S. 188. 
322 Münkler: Neue Kriege 2004, S. 180. 
323 Creveld: Zukunft, S 296. 
324 Ebd., S. 302f. 
325 „Die neue Qualität ist nun aber, dass man sich nun ausschließlich auf solche Verfahren stützt und nicht 
mehr in den offenen Krieg hineingeht.“ Ramms, S. 9. 
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im Bereich zwischen den idealtypischen Bildern des völlig regulären Kämpfers (Soldat), 

und des absolut irregulären Kämpfers (Terrorist). Er hat eine „transitorische Gestalt,“326 

die situationsabhängig mehr zum Soldaten oder neuerdings mehr zum Terroristen tendiert. 

Dieser transitorische Charakter wird deutlich, wenn Mao Tse-tungs und Che Guevaras 

Überlegungen zum Partisanenkrieg327 betrachtet werden. Ihnen galt der Partisanenkrieg als 

nötige Vorstufe, bis es möglich wurde, die Partisanentruppe in eine reguläre Truppe zu 

verwandeln, die dann letztlich symmetrisch den Sieg erringt. Zudem stand für sie außer 

Frage, dass der Partisan der „bewaffnete Parteigänger“ ihrer Weltrevolution war und somit 

als „bewaffneter Revolutionär,“328 und Erfüllungsgehilfe agierte.  

Im Gegensatz hierzu sieht Carl Schmitt im Partisan keineswegs nur den Träger der 

Weltrevolution. Für ihn ist vor allem der „tellurische Charakter“329 des Partisanen 

ausschlaggebend. „Er verteidigt ein Stück Erde, zu dem er eine autochthone Beziehung 

hat. Seine Grundposition bleibt defensiv trotz der gesteigerten Beweglichkeit seiner 

Taktik.“330 

Das zeigt seine Verwurzelung im umkämpften Gebiet, er bedurfte der Unterstützung 

(zumindest großer Teile) der Bevölkerung. Zusätzlich benötigte der klassische Partisan 

eine „Anlehnungsmacht“331, einen „interessierten Dritten“332, in dessen Sinne er kämpft 

und von dem er materielle wie ideologische Unterstützung erhält. 

Die Gestalt des „interessierten Dritten“ hat sich mit der Zeit gewandelt. War damit 

zunächst ein Staat gemeint, der sich durch den Kampf der Partisanen Vorteile für sich 

selbst erhoffte,333 fällt eine heutige Definition schwer.  

Der „interessierte Dritte“ kann auch die organisierte Kriminalität sein334, die ein Interesse 

daran hat, dass in den konfliktzerrütteten Gebieten weiterhin illegale Geschäfte florieren. 

Aktuelle Beispiele sind die prosperierende „Geiselnehmerindustrie“ im Irak oder der 

                                                 
326 Münkler: Über den Krieg, S. 176. 
327 Che Guevara spricht stets vom Guerillakrieg. Partisanenkrieg und Guerillakrieg werden weithin synonym 
verwendet. Vgl. Schulz, Gerhard: Die Irregulären: Guerilla, Partisanen und die Wandlung des Krieges seit 
dem 18. Jahrhundert. Eine Einführung, [im Folgenden: Schulz: Irregulär] In: Schulz, Gerhard (Hrsg.): 
Partisanen und Volkskrieg. Zur Revolutionierung des Krieges im 20. Jahrhundert, Göttingen 1985, S. 10. 
328 Münkler: Über den Krieg, S. 177. 
329 Schmitt, Carl: Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkungen zum Begriff des Politischen, Berlin 1963, 
S. 26. [Im Folgenden: Schmitt: Partisan.] 
330 Ebd., S. 93. 
331 Schulz: Irregulär, S. 19. 
332 Schmitt: Partisanen, S. 78. Schmitt benutzt hier den Begriff des „interessierten Dritten“ nach Rolf 
Schroers. 
333 Beispielsweise England, als die Spanier zu Zeiten der napoleonischen Kriege den kleinen Krieg gegen die 
französischen Truppen aufnahmen und so Truppen banden, die dann nicht gegen Wellington ziehen konnten. 
Oder seien es die zumeist fälschlich als „Stellvertreterkriege“ bezeichneten Konflikte zu Zeiten des Kalten 
Krieges, bei denen die Supermächte logistisch mitmischten. 
334 Vgl. 4.1.4. 
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rigorose Opiumanbau in Afghanistan.335  

Vielleicht ist die Anlehnungsmacht aber auch verschwunden und es gibt keine 

übergeordnete Strategie mehr. Dann bleibt als Ergebnis nur der Wunsch übrig, einen 

Bürgerkrieg anzuzetteln, in dem die Ordnungsmacht hilflos versumpft.336 Diese Gefahr 

schwebt wie ein Damoklesschwert über dem heutigen Irak, wo Anschläge sowohl 

sunnitische als auch schiitische Opfer fordern. 

Denkbar wäre auch eine private Organisation wie Al Qaida, die als „Anlehnungsmacht“ 

das ideologische und logistische Rüstzeug und damit „die Basis“ für den Kampf liefert. 

Dafür sprechen die terroristischen Botschaften aus dem Irak und aus Afghanistan, die 

entweder von Stellvertretern Bin Ladens verfasst werden oder direkten Bezug auf Al Qaida 

nehmen. Es erscheint wahrscheinlich, dass sich die genannten Möglichkeiten in den 

Konflikten im Irak oder Afghanistan vermischen. 

Eine Unterscheidung zwischen Terrorist und Partisan ist möglicherweise zu erreichen, 

wenn man die Ziele der ausgeübten Gewalt betrachtet. Wird die Gewalt direkt auf die 

Ordnungsmacht ausgeübt, beispielsweise durch Anschläge auf Militärkonvois oder 

Patrouillen oder durch Versuche, Versorgungslinien zu unterbrechen, so zeigt sich der 

Partisan näher am Soldaten und offenbart nur ein Regularitätsdefizit.  

Sind Zivilisten das Ziel – beim Anschlag auf dem belebten Marktplatz oder vor der 

vielbesuchten Moschee – so sind dies terroristische Verhaltensweisen. Der grundsätzliche 

Unterschied zum Partisan besteht darin, dass der Terrorist versucht, seine Gewalttaten aus 

den eigentlichen Konfliktgebieten in die jeweiligen Heimatländer der Konfliktparteien zu 

tragen. Dabei nutzt er die sicherheitsanfällige Infrastruktur moderner Gesellschaften, wie 

die Anschläge in New York, Madrid und London gezeigt haben. 

Die Frage, die sich für die Ordnungsmacht vordringlich stellt, ist, wie man den irregulären 

Kampfformen begegnet. Die Bilanz, die reguläre Armeen gegenüber irregulären 

Kampfformen aufweisen, ist bemerkenswert schlecht. Die Geschichte der Fehlschläge 

beginnt bei Napoleon in Spanien, geht über nahezu alle Entkolonialisierungskriege bis hin 

zum amerikanischen Trauma in Vietnam und dem sowjetischen Desaster in Afghanistan. 

Zwar waren die regulären Armeen ihren irregulären Gegnern militärtechnologisch immer 

überlegen, dies führte aber zu keinem strategischen Vorteil. Daraus folgert van Creveld: 

„[...] dass die mächtigsten modernen Streitkräfte schon jetzt für einen modernen 
Krieg weitgehend bedeutungslos sind – in Wirklichkeit ist ihre Bedeutung sogar 

                                                 
335 Mit Blick auf Afghanistan vgl. Gliemeroth, S. 108. 
336 „Guerilla minus Große Strategie bleibt nur Bürgerkrieg ohne angebbares Ende.” Schulz: Irregulär, S. 19. 
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umgekehrt proportional zu ihrer Modernität.“337 

Bekannt geworden ist Napoleons Befehl, man müsse die Partisanen als Partisan 

bekämpfen: „Il faut opérer en partisan partout où il y a des partisans.“338 (Man muss dort 

als Partisan kämpfen wo es Partisanen gibt.) Oft griff die reguläre Armee dabei zu Mitteln 

der äußersten Repression und verübte ihrerseits Gräueltaten an der Bevölkerung, um 

sprichwörtlich dem Fisch das Wasser zu nehmen.339 Dies hatte zumeist die Auswirkung, 

dass die Unterstützung der Partisanen zunahm und in der regulären Armee Tendenzen der 

Demoralisierung und Entdisziplinierung auftraten. Zwar konnte man zeitweise 

Partisanengebiete kontrollieren, einen nennenswerten Sieg über Partisanen gab es nirgends 

zu verzeichnen. 

Reguläre Streitkräfte lassen sich zunehmend auf Kampfformen des irregulären Kriegers 

ein. So ist in Afghanistan, vor allem im Süden und Osten des Landes, ein Krieg der kleinen 

Spezialtrupps entstanden, an dem sich auch die Bundeswehr mit dem Kommando 

Spezialkräfte (KSK) beteiligt(e). 

Damit steht auch die Bundeswehr irregulären Kämpfern unmittelbar gegenüber. Wie 

schwierig diese Situation ist, betont General Hübner:  

„Das ist ungeheuer schwierig, das ist ein schmutziger Krieg. Es erfordert vom 
einzelnen Soldaten und dessen Führer ein neues Denken in Kategorien des 
möglichen Gegners, der sich nicht mehr an althergebrachte Regeln hält. Wenn man 
dagegen kämpfen will oder muss, stellt sich die Frage, mit welchen Methoden man 
dagegen vorgehen kann. Dabei läuft man schnell Gefahr, dass diese in Konflikt mit 
den eigenen Rechts- und Moralvorstellungen geraten. Diese Art Krieg lässt sich mit 
unseren Werten und Moralvorstellungen, die wir als Bürger schätzen, sehr schwer 
vereinbaren. Von daher sind wir grundsätzlich im Nachteil, kommen aber trotzdem 
nicht umhin, uns darauf einzustellen und auch dafür auszubilden. Die Frage ist nur, 
in welchem Umfang man auf so etwas vorbereiten muss. Eine ganze Armee kann 
man in meinen Augen nicht darauf umstellen, das geht nur punktuell. Ob das dann 
auch reicht, ist eine ganze andere Frage. Und man kann auch in der Öffentlichkeit 
nicht wirklich thematisieren, welche Methoden notwendig sind, sich durchzusetzen. 
Das wird unheimlich schmutzig. Dass wir unsere Öffentlichkeit davon überzeugen, 
solche schmutzigen Kampfformen auch ausbilden zu müssen, um wirksam sein zu 
können, kann ich mir nicht vorstellen. Was das hier auslösen würde! Wir sind 

                                                 
337 Creveld: Zukunft, S. 64f. 
338 Hier zitiert nach Schmitt: Partisanen, S. 20. Wobei anzumerken ist, dass dieser Befehl Napoleon nur 
zugeschrieben wird. 
339 Auch dies ist keine neue Erkenntnis: „But when there is no king to conquer, no capital to seize, no 
organized army to overthrow, […] the objective is not so easy to select. It is then that regular troops are 
forced to resort to cattle lifting and village burning and that the war assumes an aspect which may shock the 
humanitarian.” Aus Small Wars: A Tactical Textbook for Imperial Soldiers erstmalige erschienen 1896. 
Zitiert nach Schmidl, Erwin. A.: „Asymmetrischer Krieg“ – alter Wein in neuen Schläuchen? In: Schröfle, 
Josef. Thomas Pankratz (Hrsg.): Asymmetrische Kriegführung: Ein neues Phänomen der internationalen 
Politik? Baden-Baden 2004, S. 124. 
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darauf wirklich nicht eingestellt.“340 

Van Creveld beschreibt das Dilemma, wenn die reguläre Armee - die nur allzu gern, allein 

aus Selbstschutz, in den Regeln der Kriegskonvention kämpfen würde - als Konsequenz 

der aufgezwungenen asymmetrischen Kampfformen überlegt, ob man nicht seine 

Vorstellungen über die Kriegskonventionen über Bord werfen sollte: 

„Wie jedes andere Recht auch besteht die Kriegskonvention zum Teil aus expliziten 
Vorschriften und Bestimmungen und zum Teil aus Normen, die ihren Ursprung in 
der Kultur haben. Wie jedes andere Recht bildet sie eine mehr oder weniger 
durchlässige, zerbrechliche Barriere, die auf dem Boden der Realität gründet. Diese 
wiederum verändert sich laufend. In neuen Gegebenheiten wird der eine 
Konflikttyp durch einen anderen abgelöst werden, infolgedessen passt die geltende 
Konvention nicht mehr. Neue Definitionen müssen gefunden werden.“341 

Dem ist jedoch eine deutliche Absage zu erteilen. Die Bundeswehr ist nicht in 

Afghanistan, um dort einen koloniales Gebiet aufzubauen, sondern sie versucht, dabei 

mitzuhelfen, dass sich Afghanistan zu einer stabilen, rechtsstaatlich orientierten 

Demokratie entwickelt. Die Bundeswehr ist Teil der ISAF, der International Security 

Assistance Force und will zusammen mit anderen Nationen unterstützend zur Seite stehen, 

damit sich demokratische Kräfte dauerhaft in Afghanistan etablieren. Man will nicht in die 

Gefahr kommen, als Besatzungsarmee angesehen zu werden. Der Soldat soll nicht nur als 

Soldat auftreten, sondern gleichzeitig auch als kultureller Botschafter. Dies erfordert eine 

zusätzliche Ausbildung im Vorfeld des Einsatzes: 

„Bei der Vorbereitung ist es aber auch wichtig, dass sehr viel Zeit darauf verwendet 
wird, dem einzelnen Soldaten so die Augen zu öffnen, damit das erste Erleben und 
auch die ersten strittigen Situationen nicht gleich zu einer Art Affekthandlung 
führen. Für die deutschen Streitkräfte gilt ein nach wie vor gültiges Handbuch, ein 
ganz ausgezeichnetes Werk über Afghanistan mit politischen, historischen und auch 
kulturellen Besonderheiten, die man beachten sollte, wenn man vor Ort den 
Menschen begegnet. Das ist ein Themenfeld, von dem ich sagen kann, dass 
Deutschland dies überaus fundiert macht.“342 

Die Frage der Wahrnehmung der Streitkräfte durch die Bevölkerung des Einsatzlandes 

liegt aber nicht nur in eigener Hand. So kann bereits die bloße Anwesenheit der Streitkräfte 

als Besatzung wahrgenommen werden, oder aber die Arbeit vor Ort bietet Möglichkeiten, 

                                                 
340 Hübner, S. 48. 
341 Creveld: Zukunft, S. 146. So gekonnt die militärische Betrachtung van Crevelds ist, so hahnebüchen 
werden die Thesen, wenn er das rein Militärische verlässt: „Sofern Krieg vor allem anderen aus dem 
Kämpfen besteht [...] ist er nicht die Fortsetzung der Politik, sondern des Sports.“ Ebd., S. 280 „So 
abscheulich die Tatsache auch sein mag, der wahre Grund, weshalb wir Krieg führen, ist der, dass Männer 
gern kämpfen und dass Frauen Männer gefallen, die bereit sind, für ihre Sache zu kämpfen.“ Ebd., S. 322. 
(Hervorhebung durch den Verfasser.) 
342 Gliemeroth, S. 100. 
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Kampagnen gegen die Truppe zu starten, worauf diese selbst keinen Einfluss hat, wie 

bspw. General Gliemeroth berichtet: 

„Und wir haben es in Kabul erlebt, dass dann Kampagnen gestartet werden, die 
Vereinten Nationen stellten zuhauf junge Frauen ein, um diese mit dem vielen 
Geld, das sie bekommen, sexuell gefügig zu machen.“343 

Wenn bereits friedliche Handlungen Anlass bieten, die stationierten Truppen zu 

diffamieren, so würde eine Abkehr von den eigenen Kriegskonventionen eine 

Eskalationsdynamik verstärkt in Gang setzen, an dessen Ende westliche Kräfte wohl nur 

verlieren würden. 

Ein anderer Weg, die Privatisierung der Gewalt von oben, das heißt von Staats wegen, 

erscheint nicht minder gefährlich.  

 

4.2.2 Privatisierung von oben 

Drei verschiedene Bereiche lassen sich festmachen: Das outsourcing (in einem engeren 

dienstleistungsorientierten Sinne), die privatisierte Sicherheit und letztlich die privatisierte 

Gewalt.344 Prämisse aller Privatisierungsversuche ist die Annahme, der private Sektor 

könne Aufgaben effizienter und für die Auftraggeberseite kostengünstiger erfüllen. 

Die Bereitstellung von Streitkräften gehört zu den exklusiven Staatsaufgaben, die im 

Grundgesetz vorgeschrieben sind (Art. 87a GG). Inwieweit eine fortschreitende 

Privatisierung in Teilbereichen der Bundeswehr mit den Vorgaben des Grundgesetzes 

vereinbar ist, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Es hat sich aber die 

Auffassung durchgesetzt, dass „nicht alle Aufgaben, die unter dem Etikett der Bundeswehr 

[...] erledigt werden, auch von Rechts wegen durch die Bundeswehr [...] unmittelbar selbst 

ausgeführt werden müssen.“345 Problematisch wird es dann, wenn nicht geklärt ist, wo die 

Grenze zwischen grundsätzlich privatisierungsfähigem Bereich und militärischem 

Kernbereich verläuft. Dies lässt sich mit dem Stichwort der privatisierten Sicherheit 

umschreiben. Wenn eine Liegenschaft der Bundeswehr mit Hilfe privater 

Sicherheitsdienste bewacht wird, nähert man sich der Frage, ob dies bereits eine 

Teilabgabe des staatlichen Gewaltmonopols ist,  

                                                 
343 Gliemeroth, S. 109f. 
344 Im Folgenden wird nicht untersucht, dass Regierungen bewusst paramilitärische Gruppen für bestimmte 
Zwecke nutzen (bspw. die ehemaligen Todesschwadronen in Chile oder die heutigen Reitermilizen im 
Sudan). Vgl. hierzu: Eppler, Erhard: Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt. Die Privatisierung und 
Kommerzialisierung der Gewalt, Frankfurt a. M. 2002, S. 42-49. 
345 Richter, Georg: Ökonomisierung in der Bundeswehr, in: Gareis/Klein: Handbuch, S. 45. 
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„[...] der Soldat könnte natürlich Wache schieben. Wenn er im Ausland vor einem 
„camp“ Wache schiebt, sollte er es auch zu Hause machen. Das wird aber nicht 
mehr gemacht, aus finanziellen Gründen oder aber auch aus Personalmangel, da 
man meint, man habe zu wenig Soldaten. Aber es ist schwer zu sagen, ob damit 
schon die Grenze überschritten ist. Man kann nicht so weit gehen und sagen, dass 
dies nun das Einfallstor für eine Art Söldnertum auch bei uns ist. Aber man kann 
schon feststellen, dass die Grenze hier erodiert. Und wenn man diesen Weg 
weitergehen würde, dass man sich diese staatlichen Aufgaben als eine Art 
Dienstleistung dort holt, wo sie am billigsten angeboten wird, dann hätte das 
ungeahnte Folgen.“346 

General Ramms verweist zudem darauf, dass dies nicht nur ein Phänomen der Bundeswehr 

ist, sondern sich als eine generelle Erscheinung beobachten lässt: 

„Da reicht es doch bereits, wenn wir uns in Deutschland einen U-Bahnhof 
anschauen und dort die Firma Securitas oder Ähnliche sehen, die den Bahnhof 
schützen. Auch dieses ist bereits eine Teilabgabe des Gewaltmonopols. Es wird 
gemacht, weil die Polizei es anscheinend nicht mehr bezahlen kann. Damit meine 
ich jetzt nicht Firmen, die private Geldtransporte beschützen. Aber überall, wo 
„Schwarze Sheriffs“ eingesetzt werden, sind wir bereits an der Grenze, die wir 
eigentlich nicht überschreiten sollten.“347 

Für General Ploeger stellen solche privaten Dienste noch keine unzulässige 

Grenzüberschreitung dar: 

„Wach- und Sicherheitsdienste in der Bundeswehr haben wir schon seit vielen 
Jahrzehnten. Ich bin in der Luftwaffe groß geworden und dort haben wir private 
Unternehmen in der Bewachung unserer Liegenschaft im Prinzip seit Ende der 50er 
Jahre. Und von daher habe ich damit kein Problem, wenn sich diese Kameraden an 
die Regeln halten, die ihnen qua Gesetz aufgegeben sind. Das heißt, sie bewachen, 
sie stellen Regelverletzer fest und sie haben allenfalls das Recht des 
Waffengebrauchs im Rahmen der Selbstverteidigung.“348 

Prekär wird es, wenn die Grenze zwischen privatisierter Sicherheit und privatisierter 

Gewalt allmählich zu verwischen droht. Dies lässt sich am Beispiel des Söldners gut 

aufzeigen. Die Blütezeit des Söldnerwesens war die Zeit der italienischen Stadtstaaten der 

Renaissance. Der wohl berühmteste mittelalterliche „Gewaltunternehmer“ Wallenstein 

kam durch Friedrich Schiller sogar zu literarischen Ehren. In der Kolonialzeit konnten die 

großen Handelskompanien mit privaten Armeen aufwarten. Allerdings ging die Bedeutung 

des Söldnerwesens mit den immer komplexer werdenden staatlichen Strukturen Europas 

stark zurück. 
                                                 
346 Hübner, S. 47. 
347 Ramms, S. 20. Auf diese Entwicklung macht auch Erhard Eppler aufmerksam und verweist auf die 
Tendenz Gefängnisse zu privatisieren und den rasanten Anstieg von privaten Sicherheitsdienste in der 
Bundesrepublik. Eppler, Erhard: Auslaufmodell Staat? Frankfurt a.M. 2005, S. 99-102. [Im Folgenden: 
Eppler: Auslaufmodell] 
348 Ploeger, S. 81. 
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In neuerer Zeit gab es vereinzelt kleine Gruppen von Söldnern, die sich aus einer 

Mischung von Abenteuerlust und Geldgier auf den Schlachtfeldern Afrikas herumtrieben. 

Nun kommt anscheinend der professionelle Aufbau moderner Unternehmen hinzu. 

Zumeist sind die private military companies Tochterunternehmen von großen, oft an der 

Börse dotierten, Konzernen.349 Ihre Aufgabengebiete decken bisher klassische militärische 

Bereiche ab, von der Ausbildung über logistische Unterstützung bis zu Planungen, 

inklusive der möglichen Teilnahme an Gefechtshandlungen. Kein anderes Land setzt so 

sehr auf die Hilfe solcher Firmen wie die USA. Die bekanntesten Firmen, zum Beispiel 

Dyncorp, Blackwater, Kellog Brown & Root haben ihren Stammsitz in den USA, zumeist 

nicht weit entfernt vom Regierungsviertel. Im Irak agieren mittlerweile eine Vielzahl 

solcher Unternehmen. Man geht davon aus, dass die zahlenmäßige Stärke der coalition of 

the billing höher ist als die der coalition of the willing.350 Auftraggeber sind sowohl das 

Pentagon als auch private Firmen. Vor allem der Schutz von Ölfeldern oder Raffinerien 

wird nachgefragt. Selbst „die gesamte Logistik des amerikanischen Expeditionsheeres liegt 

in den Händen von zivilen Angestellten privater Firmen.“351 Oft lässt sich keine exakte 

Trennlinie zwischen privater Sicherheit und privater Gewalt ziehen. Zwar werden die 

privaten Unternehmen hauptsächlich im Objekt- oder Personenschutz eingesetzt, aber auch 

Verwicklungen in Gefechtshandlungen sind für die Mitarbeiter nicht selten. So wurden im 

April 2004 bei einem Überfall auf einen Lebensmittelkonvoi vier Mitarbeiter von 

Blackwater im Irak erschossen. Ihre Leichen wurden verstümmelt und zwei als Trophäen 

an einer Brücke aufgehängt. Gefechte mit irakischen Widerstandsgruppen sind für die 

privaten Unternehmen nicht mehr ungewöhnlich und vereinzelt kommt es offenbar zu 

versehentlichen Feuergefechten mit alliierten Truppen, was vor allem die mittlerweile 

herrschende Unübersichtlichkeit der verschiedenen dort tätigen Organisationen zum 

Ausdruck bringt.352 

Verluste tauchen in der offiziellen Armeestatistik nicht auf, schließlich sind keine 

Armeeangehörige betroffen. Dies ist nicht zuletzt ein weiterer Grund für die Zunahme der 

privaten „Militäranbieter“. Tote und Verletzte solcher Firmen gelten als Arbeitsunfälle, 

„jedenfalls nicht als Anlässe zu nationaler Trauer.“353 Ein Söldnerleben hat weit weniger 

politische Folgekosten als das Bild des mit der Nationalflagge bedeckten Zinksarges des 

                                                 
349 Meyer, Georg-Maria: Söldner GmbH? Zur Problematik privater Militärdienstleistungsunternehmen, [im 
Folgenden: Meyer: Söldner] in: Gareis/Klein: Handbuch, S. 467. 
350 Eppler: Auslaufmodell, S. 108. 
351 Meyer: Söldner, S. 471. 
352 Ebd. 472f.  
353 Eppler: Auslaufmodell, S. 107. 
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gefallenen Soldatens. 

Zudem unterliegen Firmen nicht der Militärgerichtsbarkeit und damit dem Kriegsrecht. Ein 

Umstand, der politisch wie militärisch vielleicht nutzbar ist. Wenn der schmutzige Krieg es 

erfordert, sich auf die Kampfformen des Gegners einzulassen und in gleicher Weise zu 

kämpfen, so bieten sich Söldner für diesen Zweck geradezu an. Es könnte als ein Vorteil 

angesehen werden, dass solche Dienste – anders als reguläre Soldaten – nicht der 

demokratischen Kontrolle durch die Parlamente in der Heimat unterliegen. Solche 

„taktischen Einheiten“ privater Firmen bestehen oft aus ehemaligen Angehörigen von 

militärischen Spezialeinheiten, bei denen sich die Frage nach der Fähigkeit zum Einsatz 

nicht stellt, wohl aber die Frage ob der politische Wille noch relevant ist. Die Verwendung 

von Söldnerfirmen scheint ein Weg, Parlament und Öffentlichkeit zu umgehen, wie 

General Hübner befürchtet: 

„Solche Aufträge an Privatfirmen geschehen aus vielerlei Gründen. Sicherlich ist 
ein Grund, die eigenen Streitkräfte nicht zu überlasten. Das zweite ist, dass es in 
Gegenden stattfindet, wo man nicht gerne mit eigenen Streitkräften auftreten will. 
Der dritte Punkt ist, dass man so verdeckt agieren kann und sich so nötigenfalls 
auch davon distanzieren kann. [...] schwerwiegender ist das Problem der völligen 
Intransparenz. Wenn ein Staat immer mehr Aufträge an private Sicherheitsfirmen 
vergibt, weiß letztlich die Bevölkerung gar nicht mehr, wo denn der eigene Staat 
überall eingreift. Das wichtige Element der demokratischen Kontrolle fällt einfach 
weg.“354 

Zustimmend sieht es General Ploeger: 

„Ich denke, es ist eine Mischung. Es ist einmal die Überforderung der Streitkräfte 
selbst, weil schlichtweg nicht genügend Kräfte bereitstehen, um alle Aufträge zu 
erfüllen. Zweitens ist es die Möglichkeit, mit diesen außerhalb des militärischen 
Regelwerks stehenden Firmen Aktionen durchführen zu können, die den 
Streitkräften selbst eigentlich nicht zugänglich wären“355 

Daraus folgert er: 

„Das geht dann zum Teil weit über das hinaus, was man überhaupt noch als 
zulässig betrachtet. Die Amerikaner machen das vielleicht sogar, um damit selbst 
nicht mehr im Rahmen der üblichen Regeln zu agieren. Das ist höchst 
problematisch, weil dann die Kontrolle der Anwendung von Gewalt durch nationale 
Parlamente schlichtweg nicht mehr gegeben ist.“356 

 

                                                 
354 Hübner, S. 46f. 
355 Ploeger, S. 82. 
356 Ploeger, S. 82. „Aber Sie können natürlich auf diesem Wege Menschen, die Sie hoch bezahlen, dazu 
bringen, Dinge zu tun, die Sie einer regulären Truppe nicht so ohne weiteres abverlangen können.“ Dietrich, 
S. 89. 
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4.2.3 Kampf um hearts and minds 

Die Erkenntnis, wie man am Besten auf den asymmetrischen Kampf reagiert, ist so banal 

wie schwierig: Ein eskalierender asymmetrischer Konflikt muss verhindert werden.357 Der 

Kampf um hearts and minds muss umfassend und schnell gewonnen werden.  

Wesentlich für einen erfolgreichen Ansatz ist, dass die Ordnungsmacht, wie bereits 

beschrieben, nicht als Besatzungsmacht wahrgenommen wird. Dies verlangt, die Kontrolle 

eines Landes so schnell wie möglich in die Hände landeseigener Kräfte zu geben. Dadurch 

erklärt sich, warum der Westen so rasch demokratische Wahlen abhalten will. Es bedarf 

einer eigenen Regierung, die zügig versucht, staatliche Autorität und Legitimität zu 

erlangen. Die Frage der Geschwindigkeit ist dabei von entscheidender Bedeutung: 

„Man muss versuchen, vor Ort einheimische Sicherheitskräfte, sei es Militär oder 
Polizei, aufzubauen, die dann die Basis für ein neues Staatswesen bilden. Die 
Erkenntnis ist also da. Nur, inwieweit kann das schnell genug passieren, damit es 
auch funktioniert?“358 

Dieser Prozess muss zeigen, dass es mit Hilfe der Ordnungsmacht möglich ist, eine 

sichtbar positive Entwicklung im gesamten Land herbeizuführen. Der Aufbau einer 

einheimischen Polizei wird den Menschen aber nur bedingt ein sicheres Gefühl bescheren, 

wenn ihre Wasser- oder Stromversorgung nicht funktioniert. Letzteres ist jedoch keine 

primär militärische Aufgabe: 

„Es ist ganz wichtig, dass man nicht nur das militärische Mittel sieht. Wir müssen 
uns überlegen, wie kann ich eine Situation stabilisieren, dazu gehören 
wirtschaftliche wie auch kulturelle Mittel, ein Mix an Mitteln. Der Soldat alleine 
wäre völlig verloren, auch wenn er zunächst erfolgreich ist und Ruhe schafft. Wenn 
aber drum herum nichts funktioniert, dann ist das Konfliktpotential nicht wirklich 
beseitigt. Wenn der wirtschaftliche Erfolg da ist, eine gewisse Aufbauleistung 
sichtbar ist, dann wird es für etwaige Konfliktpartner schwerer, weiterhin 
Unterstützung für Kampfhandlungen zu finden. Der Soldat allein kann es nicht 
schaffen.“359 

Die NATO in Afghanistan versucht die Stärkung der civil military cooperation 

(CIMIC)/Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) durch die Schaffung von Provincial 

                                                 
357 „Ich weiß nur, wenn die Partisanensituation immer schlimmer wird, liegt es nicht in militärischer Macht, 
das zu ändern. [...]Selbstverständlich kann der Soldat in einem solchen Kampf bestehen. Aber geht es nur 
darum, dass wir einen solchen Kampf bestehen? Oder geht es darum, dass wir einen bestehenden Krisenherd 
reparieren? Nur dadurch, dass wir in einem Kampf bestehen können, wird das Problem doch nicht gelöst. 
Außerdem kommt dann der Faktor Zeit mit ins Spiel. [...] Auch die modernste Armee wird ab einem 
bestimmten Punkt nichts mehr tun können.“ Meyer, S. 59. 
358 Meyer, S. 59. 
359 Hübner, S. 48. „Wichtig hierbei ist, dass die politischen und militärischen Ziele in einem Einsatzland 
positive Entwicklungen auslösen. Ein Land, das ansonsten im Stillstand verharrt, wird immer ein schwieriges 
Land bleiben. Es muss Schritte geben, die eine solche positive Entwicklung ermöglichen.“ Dietrich, S. 92. 
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Reconstruction Teams (PRT). Diese sorgen in ihren Bereichen nicht nur für Ordnung, 

sondern leisten auch Entwicklungshilfe, etwa mit dem Aufbau von Schulen und übriger 

Infrastruktur.360 

Ganz neu ist CIMIC/ZMZ jedoch nicht. Bereits zu Zeiten des Kalten Krieges spielte er 

eine nicht unbedeutende Rolle. Damals galt es, den völligen Zusammenbruch des zivilen 

Lebens nach einem etwaigen Angriff des Warschauer Paktes zu verhindern. Heutzutage 

bildet er eine immer wichtiger werdende Komponente zum erfolgreichen Gelingen der 

Auslandseinsätze.361 Durch ZMZ/CIMIC muss zunächst eine sofortige Bereitstellung 

humanitärer Hilfe erfolgen. Danach sollte ein zügiger Aufbau von Sicherheitskräften und 

ziviler Verwaltung stattfinden. Letztlich muss versucht werden alsbald einen 

wirtschaftlichen Aufbau zu organisieren, beispielsweise durch den Einsatz einheimischer 

Arbeiter beim Wiederaufbau der Infrastruktur. Aber auch eine kulturelle Komponente darf 

dabei nicht vergessen werden. Es kann einer Ordnungsmacht viel Sympathien einbringen, 

wenn sie konsequent die kulturellen Gegebenheiten und damit die kulturelle Identität des 

Einsatzlandes achtet und gegebenenfalls kulturelle Einrichtungen beschützt.362 Die 

militärische Seite muss sich verstärkt um Bereiche kümmern, die eigentlich von ziviler 

Seite zu erledigen wären. Dabei kommt es zu Kritik. So wird der militärischen Seite 

vorgeworfen, was sie mache, entspräche nicht einer nachhaltigen Entwicklungspolitik, 

sondern dies seien lediglich quick-fixes, um sich Ruhe im jeweiligen Gebiet quasi zu 

erkaufen.363 Ganz von der Hand zu weisen ist der Vorwurf nicht, nur auf force protection 

abzustellen, denn die NATO definiert die Ziele von CIMIC als: „[...] to establish or 

maintain the full co-operation of the NATO commander and the civilian authorities, 

organisations, agencies and population within a commander’s area of operation in order to 

allow him to fulfill his mission.”364 Auf der anderen Seite wird den Hilfsorganisationen oft 

eigennütziges und unkoordiniertes Handeln vorgeworfen: 

                                                 
360 Vgl. Gliemeroth, S. 108. 
361 „Als Beitrag zum Wiederaufbau der gesellschaftlichen Ordnung und der Infrastruktur in Krisengebieten 
können sie als eigenständige Operation durchgeführt werden. Die Verfahren zur Durchführung derartiger 
Operationen sind im engen Zusammenwirken mit anderen staatlichen Institutionen und zivilen 
Hilfsorganisationen weiterzuentwickeln.“ Verteidigungspolitische Richtlinie des Bundesministerium der 
Verteidigung (VPR), Bonn. 21.05.2003, Ziffer 83. [Im Folgenden: VPR 2003] Konsequenterweise wurde 
CIMIC auch in den regulären Lehrbetrieb der Führungsakademie der Bundeswehr integriert. 
362 Im Kosovo wurden beispielsweise kulturhistorisch bedeutsame Kirchen bewacht, um diese vor 
albanischen Extremisten zu schützen. Vgl. Irlenkaeuser, Jan C.: CIMIC als militärische Herausforderung, in: 
Gareis/Klein: Handbuch, S. 281. Ein Beispiel, wie man es wiederum nicht machen sollte, lieferten die 
Amerikaner, als nach ihrem Einmarsch in Bagdad Museen geplündert wurden. Dies schädigt das Ansehen der 
Ordnungsmacht im Einsatzland wie auch im Ausland. 
363 Vgl. Gliemeroth, S. 108. 
364 NATO. Civil-Military Co-Operation (CIMIC) Doctrine. AJP-9. Brüssel, June 2003, Chapter 1, S. 2f. Zu 
finden unter http://www.nato.int/ims/docu/AJP-9.pdf. (25.05.2006) 
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„Jede einzelne Hilfsorganisation sieht mehr Vorteile darin, alleine zu handeln, 
alleine die Gelder der Geberinstitutionen einzustreichen, alleine in ein Einsatzgebiet 
zu gehen und ihr Fähnlein in ihrem Flüchtlingslager aufzustellen, vor dem dann 
ihre Mitarbeiter Fernsehinterviews geben, als mit allen anderen Hilfsorganisationen 
Strategien zur Finanzierung und Projektplanung abzusprechen.“365 

General Gliemeroth bemerkt dazu: „In Kabul wird kritisiert, dass dort eine so riesige 

Ansammlung an Organisationen ist, diese Kritik teile ich auch. Sie verpesten die Luft mit 

ihren weißbepinselten Landrovern, ein abartiges Bild in dieser Stadt.“366 

Aufgabe der militärischen Seite muss es also sein, eine gesicherte Plattform zu schaffen, 

auf der dann die zivilen Kräfte ihre Planungen koordinieren können. Eine schnelle 

sichtbare Veränderung im Lande ist essentiell für dessen Stabilität und letztlich der beste 

Schutz vor asymmetrischen Kampfformen. Es stellt sich die Frage, wie dies zu verbessern 

ist. Die deutschen PRTs arbeiten bereits mit einer Verzahnung von militärischen und 

zivilen Kräften.367 Die oftmals gescholtene Salamitaktik der Ausweitung der 

Auslandseinsätze per humanitärem Einsatz entwickelt sich hierbei unerwartet als 

Erfahrungsbonus für die Bundeswehr. Allerdings werden, auch von Seiten der 

Bundeswehr, vermeidbare Fehler begangen. So werden beispielsweise einheimische 

Bedienstete des Camp Warehouse in Kabul nach deutschen Kriterien besoldet, ohne dabei 

auf das innergesellschaftliche Gefüge zu achten. Ein gut gemeintes, letztlich aber 

kontraproduktives Vorgehen, wie General Gliemeroth bestätigt: 

„[...] das ist auch eine Zone, in der man dazulernen muss. Der Lernprozess hat 
begonnen. Man hat aus dem Bemühen heraus, unterschiedslos gut zu besolden, 
völlig vergessen, welche Zwiespälte dort im unmittelbaren Umfeld geweckt 
werden. Bis hin dazu, dass es dann Menschen gibt, die diesen guten Sold wiederum 
abschöpfen. Da hat man teilweise auch kriminellen Dingen Tür und Tor 
geöffnet.“368 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob das Militär selbst eine gewisse Anzahl solcher zivil-

militärischer Formationen aufbaut oder ob man die Koordination zwischen Militär und 

Hilfsorganisationen verbessert.  

                                                 
365 Götze: Hilfe, S. 214. 
366 Gliemeroth, S. 109. 
367 “Unsere Alliierten haben mit großen Augen verfolgt, dass bspw. das PRT in Kunduz von einem Direktorat 
geführt wird, in dem Repräsentanten deutscher ziviler Ministerien zusammen mit dem militärischen 
Kommandeur die Gesamtarbeit koordinieren. Das funktioniert, es sieht komplizierter aus, als es ist, weil die 
PRTs den Auftrag haben, neben Schutz auch selbst Projekte durchzuführen.“ Gliemeroth, S. 108. 
368 Gliemeroth, S. 109. In diesem Zusammenhang beklagt General Gliemeroth auch, dass die „deutsche 
Regelwut” auch nicht vor der eigenen Truppen halt macht: „Ich weiß um unsere strikten Regelwerke und, wo 
immer wir eingesetzt werden, ist das Regelwerk schon da und sei es die Vorschrift zur 
Abgassonderuntersuchung.“ Ebd. Ähnliche Kritikpunkte finden sich bereits im Somaliaeinsatz (Vgl. 2.4.3, 
Fn. 103)  
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Interessant ist der Vorschlag zum Aufbau einer Human Security Response Force369 in 

Europa. Die Zusammensetzung soll die bessere Koordination zwischen Militär und zivilen 

Einheiten fördern, „composed of 15,000 men and women, of whom at least one third 

would be civilian (police, human rights monitors, development and humanitarian 

specialists, administrators, etc.)”370 Letztlich muss gewährleistet werden, dass der 

einheimischen Bevölkerung schnell positive Entwicklungen demonstriert werden können. 

All dies folgt dem Wunsch, dem „Fisch das Wasser zu nehmen“, jedoch konsequent mit 

friedlichen Mitteln.371  

Ungefährlich ist dies freilich nicht, denn der asymmetrische Kämpfer will nicht, dass es zu 

einer stabilen positiven Entwicklung kommt. Je mehr sich aber in der einheimischen 

Bevölkerung das Bewusstsein durchsetzt, dass Anschläge Verbrechen gegen eine positive 

Entwicklung sind, desto leichter wird es, dem Chaos im Land Einhalt zu gebieten. Dies 

verlangt, dass die Gewalt von Seiten der Ordnungsmacht sehr vorsichtig und zielgenau 

ausgeübt wird. Ein zu exzessives Vorgehen wäre kontraproduktiv. Aus diesem Grund sind 

Folterungen wie zum Beispiel in Abu Ghureib so schädlich. Es zeigt die Abkehr von 

eigenen Konventionen, die letztlich nur dem konventionslosen Gegner in die Hände spielt. 

Heutzutage geht man davon aus, dass die Leidensfähigkeit westlicher Länder, eigene Opfer 

zu ertragen, sehr gering ausfällt, solange die nationaler Sicherheit nicht unmittelbar 

gefährdet erscheint. In der Literatur findet sich die These, dass der Westen sich in einem 

postheroischen Zeitalter befände.372 Als Paradebeispiel hierfür gilt Somalia. Der Versuch, 

den Kriegsherrn Adid festzunehmen, scheiterte. 373 Die Bilder der verstümmelten Soldaten, 

die per CNN die amerikanische Heimat erreichten, ließen die Zustimmung zu diesem 

Einsatz rapide sinken. Die politischen Folgekosten waren für die amerikanische Regierung 

zu hoch, als dass man den Einsatz fortsetzen wollte. Auf die Formel: „Je mehr Opfer, desto 

                                                 
369 A Human Security Doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group on Europe’s Security 
Capabilities. Presented to EU High Representative for Common Foreign and Security Policy Javier Solana. 
Barcelona, 15 September 2004. Zu finden unter: 
http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/HumanSecurityDoctrine.pdf (25.05.2006) 
370 Ebd. Einen ähnlich lautenden Vorschlag hat auch die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) 
formuliert: „Ziel muss es dabei sein, rasch einsetzbare zivil-militärische Einsatzgruppen (von Soldaten und 
Polizeibeamten, Entwicklungs- und Verwaltungsexperten, Fachleuten für humanitäre Hilfe und 
Menschenrechtsschutz) für kurzfristige Einsätze aufzubauen. Ihre Mitglieder müssten regelmäßig 
gemeinsame Trainingsphasen durchlaufen sowie gemeinsame Routinen im operativen Handeln 
herausbilden.“ In: Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hrsg.): Impulse zur Entwicklung einer nationalen 
Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 21.  
371 “[…] instead of being geared to elimanting the assets of the enemy, they might need to be focused on 
undermining those narratives on which that emenmy bases its appeal and which animates and guides its 
activists.” Freedman: Transformation, S. 26. 
372 Luttwak, Edward N.: Toward Post-heroic warfare, Foreign Affairs, Volume 74, No. 3, 1995, S. 109-122. 
373 Vgl. 2.4.3 
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schneller sinkt die politische Unterstützung in der Heimat“ setzen seitdem alle 

asymmetrischen Kämpfer.374 

 

4.2.4 Postheroisches Zeitalter 

In einer Berufsarmee sind die gesellschaftlichen Folgekosten von Todesopfern womöglich 

geringer.375 Die Bundeswehr ist eine der wenigen westlichen Armeen, die weiter an der 

Wehrpflicht festhält. Wehrpflichtige sind jedoch grundsätzlich wenig für Auslandseinsätze 

geeignet. In der Bundeswehr verhindert allein ihre kurze Dienstzeit von neun Monaten 

einen sinnvollen Einsatz. Bezogen auf Auslandseinsätze ist die Bundeswehr faktisch eine 

Berufsarmee.  

Weiterhin setzt man auf Technologie. Mit präziseren Waffen wird versucht, aus sicherem 

Abstand zuzuschlagen. Der Trend zur Asymmetrie der Stärke wird also durch das 

postheroische Zeitalter verstärkt.376 Schon heute kann man „körperlos“ auf dem 

Schlachtfeld operieren, zum Beispiel mit unbemannten Flugkörpern, sogenannten 

Drohnen. Der Trend in der Entwicklung der Ausrüstung geht zu „robotic“. Gefährliche 

Einsätze sollen durch ferngesteuerte Roboter erledigt werden. Die hohen materiellen 

Kosten einer postheroischen Kriegführung treffen auf den kostengünstigen, aber 

willensintensiven Selbstmordattentäter.  

Das Phänomen postheroisch wird mit der Zunahme von Auslandseinsätzen ein Problem für 

die militärische wie politische Führung der Bundeswehr, weil Gefallene in Friedenszeiten 

gesellschaftlich nur schwer vermittelbar sind. 

„Wir versuchen im Einsatz unserer Streitkräfte Verluste zu minimieren. Das ist ein 
ausgeprägtes Ziel, das in den Zeiten nach dem Kalten Krieg ein Umdenken in den 
Streitkräften zur Folge hatte. Man war damals bereit, in einen Krieg höchster 
Intensität zu gehen. Man hatte für den einzelnen Soldaten aber nicht mal eine 
Schutzweste. Heute ist der Einsatz eines Soldaten ohne eine Schutzweste, sei es im 
Kosovo oder Afghanistan, nicht mehr vorstellbar.“377 

Die Bundeswehr ist in einer ungünstigen Ausgangsposition. Über Jahrzehnte hinweg 

                                                 
374 Vgl. Ramms, S. 7f. 
375 „Man versucht doch fast einheitlich in allen europäischen Staaten eine gewisse innere Distanz zu den 
Armeen aufzubauen, ausgedrückt durch den Trend zur Berufsarmee.“ Meyer, S. 55. Die Bundeswehr 
verweigert sich zwar diesem Trend, die Bekenntnis zur Wehrpflicht gehört zum gebetsmühlenartigen 
Repertoire eines jeden politischen Verantwortungsträgers. Die Rolle der Wehrpflicht für die Bundeswehr 
kann hier aber nicht weiter Gegenstand der Betrachtung sein. 
376 „Je postheroischer Gesellschaften sind, das heißt, je weniger sie willens und in der Lage sind, eigene 
Soldaten im Krieg zu opfern, desto mehr sind sie darauf angewiesen, asymmetrische Überlegenheit [...] auch 
auszuweiten.“ So Herfried Münkler in: Münkler/Senghaas: Streitgespräch, S. 543. 
377 Ramms, S. 8. 
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wurden die Soldaten als Samariter in Uniform in der Öffentlichkeit präsentiert. Das Bild 

vom bewaffneten und kämpfenden Soldaten wurde vermieden, „denn Soldat sollte ein 

Beruf sein wie jeder andere, aber es wurde verleugnet, dass dem eben nicht so ist.“378  

Symptomatisch war der Umgang mit Opfern in der Bundeswehr. Erst zum Ende seiner 

Amtszeit als Verteidigungsminister hat Peter Struck darauf verwiesen, dass Deutschland 

beim Einsatz seiner Soldaten mit Toten rechnen muss. So banal diese Erkenntnis erscheint, 

so neu war die offene Aussprache. „Bisher gab es da eher die Haltung: Bloß nicht drüber 

reden“,379 so General Hübner, und auch General Gliemeroth räumt ein, „dass in der 

Öffentlichkeitsarbeit versucht wurde, in der Tat Gefallene vorzugsweise als „ums Leben 

gekommene“, wie das bei jedem anderen Umstand hätte passieren können, zu 

apostrophieren.“380  

Diese Haltung entstammt der Zeit, in der man die Bundeswehr schrittweise an das neue 

Aufgabenspektrum der Auslandseinsätze heranführte.  

„Es ist aber eine Art von Verniedlichung der Risiken, indem man sagt, es sind 
Unfälle und ansonsten sind keine „Einsatzrisiken“ impliziert. Dadurch versucht 
man zu suggerieren, dass die Einsätze, in denen die Bundeswehr aktiv ist, 
vergleichsweise risikoarm sind.“381 

Zumeist wurden Unfälle und kriminelle Akte als Gründe für den Verlust von Soldaten 

angeführt. Es wurde suggeriert, der Tod habe nichts mit dem Umstand des Soldatseins des 

Opfers zu tun. Es war von jeher ein falscher Ansatz, sich an politisch bequemen 

Opportunitätsgründen zu orientieren.382 Man kann es als vorauseilenden Gehorsam oder 

ein Verstecken hinter dem Primat der Politik kritisieren, dass auch die Führung der 

Bundeswehr nicht immer offen mit eigenen Todesopfern umzugehen verstand. Bei dem 

Beispiel eines gefallenen Oberstabsarztes, der im Rahmen einer Mission der Vereinten 

Nationen in Georgien383 eingesetzt war, wird dies deutlich: 

 „Am 08. Oktober 2001 wurde ein Oberstabsarzt, der im Rahmen der Vereinten 
Nationen in Georgien eingesetzt war, in einem Hubschrauber abgeschossen. Wenn 
man von einem Todesfall in Kambodscha absieht, bei dem man immer von einer 
kriminellen Handlung sprach, war das der erste Soldat der Bundeswehr, der in 

                                                 
378 Gliemeroth, S. 102. 
379 Hübner, S. 48. 
380 Gliemeroth, S. 102. „Und es ist auch wichtig, dass Minister Struck die Gefahren des Einsatzes wieder in 
die Öffentlichkeit gebracht hat, denn es hat sich vielfach der Eindruck verfestigt, wenn die Bundeswehr in 
den Einsatz geht, handelt es sich eigentlich nur um ein Manöver.“ Dietrich, S. 93. 
381 Ploeger, S. 77. 
382 Ploeger, S. 75. Und: „Dies würde ich allerdings nicht unter Umgang der Armee mit diesem Phänomen 
subsumieren, sondern es ist der Umgang der politischen Verantwortlichen.“ Gliemeroth, S. 102. 
383 UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia). Seit 1994 beteiligt sich die Bundeswehr an 
dieser Mission. 
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einem Einsatz getötet wurde. Mir unterstand dieser Einsatz. Ich habe dann versucht, 
deutlich zu machen, dass dieser Mann im Rahmen des Einsatzes der Bundeswehr 
zu Tode kam und dass nun auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr und 
des Verteidigungsministeriums genau dies so dargestellt werden muss. Das war 
eine Schwelle, die die Bundeswehr vorher noch nicht überschritten hatte. Aber es 
ging mir auch darum, diesen Menschen und seine Familie entsprechend zu 
würdigen. Nun war es aber so, dass zu diesem Zeitpunkt die Frage Afghanistan 
anstand. Ich bin von meinen militärischen Vorgesetzten bis hoch zur höchsten 
Führung nur abgebügelt worden. Nach dem Motto: Flach halten, runterspielen, 
keine große Öffentlichkeit. Die militärische Führung hat versucht, das alles 
runterzuspielen, weil es politisch gerade sehr heikel gewesen wäre. Diese 
Leisetreterei kam nicht aus der Politik, sie kam von der militärischen Führung, das 
hat mich ungeheuer enttäuscht. Dann haben wir versucht, die Rückführung des 
Toten intern so würdig zu gestalten, dass zumindest Eltern und Lebensgefährtin 
nicht das Gefühl bekamen, alles wird unter den Teppich gekehrt. Das war aber 
reine Eigeninitiative. In der Öffentlichkeit wurde es überhaupt nicht thematisiert, 
weil man es nicht wollte. Und es ist heute zum Teil immer noch der Fall. Ich bin in 
dieser Hinsicht skeptisch, ob unsere militärischen Führer nicht zu sehr in 
politischen Kategorien denken und handeln, anstatt zu sagen, hier ist ein Opfer, und 
wir erwarten, dass die politische Führung und auch die Öffentlichkeit dazu steht. 
Deswegen muss das auch angesprochen werden. Bisher wird es immer 
runtergespielt. Hier suche ich nicht die Hauptschuld auf Seiten der Politik, hier ist 
die militärische Führung gefragt, dieses Thema offensiv zu vertreten.“384  

Die Bundeswehr und die politische Führung werden gut daran tun, der Öffentlichkeit 

ehrlich mitzuteilen, dass die aktuellen und möglichen zukünftigen Einsätze der Soldaten 

mit großen Risiken für Leib und Leben verbunden sind. Eine sichere Verankerung der 

Einsätze in der heimischen Öffentlichkeit bietet eine der wichtigsten Voraussetzung für ihr 

längerfristiges Gelingen. 

„Auf diese Situationen müssen wir uns einstellen und was mich mit großer Sorge 
umtreibt, ist, dass dann blitzschnell die breite Unterstützung, die wir derzeit noch in 
der Bundesrepublik für unsere Auslandseinsätze haben, umschlagen könnte in eine 
Ablehnung oder in eine Forderung „zurück“. Und das womöglich auch bei 
Einsätzen, bei denen wir gut daran tun, weiter beteiligt zu sein, weil diese eben 
auch für unsere eigene Sicherheit wichtig sind. Das mag vielleicht auf den ersten 
Blick in Afghanistan nicht so der Fall sein. Aber ich kann mir durchaus das ein 
oder andere Szenario vorstellen, wo es wichtig ist, dass wir dabeibleiben.“385 

Dies erfordert allerdings, dass die Gründe für einen Einsatz in der deutschen Öffentlichkeit 

offen erklärt und vertreten werden. Die wahrgenommene Sinnhaftigkeit eines Einsatzes ist 

entscheidend für die Zustimmung der Bevölkerung. Wenn die Sinnhaftigkeit in der Heimat 

                                                 
384 Hübner, S. 48f. Vgl. Ploeger, S. 76. General Ploeger sieht diesen Todesfall vor allem in Verbindung mit 
dem ersten Todesopfer in Kambodscha: „Wenn man dagegen vergleicht, wie ein Minister mit dem 
Sanitätssoldaten in Kambodscha umgegangen ist, der durch ein Verbrechen zu Tode kam und nicht bei der 
Erfüllung seines Auftrages - dieser Soldat wurde mit einem Staatsakt nach Deutschland zurückgeholt - und 
dann diesen Vorgang sieht, dann berührt das einen schon.“ Ploeger, S. 76. 
385 Ploeger, S. 76. 
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in Frage gestellt wird, reichen bereits geringe Zahlen an Opfern, um einen Einsatz 

scheitern zu lassen. 386 Wann diese Schwelle erreicht wird, fällt für jeden Einsatz und für 

jedes Land unterschiedlich aus und lässt sich im Vorfeld nicht endgültig beantworten. 

 

4.2.5 „Verteidigung am Hindukusch“ 

„Verteidigung heute umfasst allerdings mehr als die herkömmliche Verteidigung an 
den Landesgrenzen gegen einen konventionellen Angriff. [...] Dementsprechend 
lässt sich Verteidigung geografisch nicht mehr eingrenzen, sondern trägt zur 
Wahrung unserer Sicherheit bei, wo immer diese gefährdet ist.“387 

Dieses verteidigungspolitische Verständnis der Bundesregierung verdeutlicht die 

gravierende Umstellung, in der sich die Bundeswehr befindet. Es ist die amtliche Form der 

mediengerechten Formulierung durch den ehemaligen Verteidigungsminister Struck: 

„Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“388 

Bis zum Ende des Kalten Krieges bestand kein Zweifel, was unter dem Begriff der 

Verteidigung zu verstehen war. Der „Vordere Rand der Verteidigung (VRV)“ - von den 

Alpen bis zur Ostsee - war eindeutig definiert, entsprechende Szenarien wurden geübt. Als 

der Warschauer Pakt zusammenbrach, wurden diese Vorgabe obsolet, dennoch übte man – 

entsprechend den politischen Vorgaben389 - weiterhin die Landesverteidigung.390 

Mit dem 11. September 2001 und dem darauf folgenden war on terror der Amerikaner 

änderte sich die Situation schlagartig. Zum ersten Mal in der Geschichte der NATO wurde 

Artikel 5 des Bündnisvertrages aktiviert und der Bündnisfall ausgerufen. Dem 

internationalen Terrorismus allein mit militärischen Mittel beizukommen, war von Anfang 

an ein zweifelhaftes Unterfangen. Noch heute zeigt sich General Meyer betroffen: 

„Und als dann im Zuge des „Krieges“ gegen den Terror der Artikel 5 in der NATO 
ausgerufen wurde, habe ich Gift und Galle gespuckt. Das ist doch etwas, was man 
nicht umsetzen kann. Wie will man das machen? Der erklärte Krieg gegen den 

                                                 
386 Vgl. Freedman: Transformation, S. 57-59. 
387 VPR 2003, Ziffer 5. Nochmals betont in Ziffer 12: „Die herkömmliche Landesverteidigung [...] entspricht 
nicht den aktuellen sicherheitspolitischen Erfordernissen.“ 
388 Ausführungen des Bundesministers der Verteidigung, Dr. Peter Struck, anlässlich der Pressekonferenz 
zum Thema "Weiterentwicklung der Reform" am 21. Februar 2003 in Berlin. Zu finden unter der Homepage 
des Bundesverteidigungsministerium (http://www.bmvg.de) mit folgendem Pfad: Startseite > Ministerium > 
Geschichte des Verteidigungsministeriums > Verteidigungsminister seit 1955 > Dr. Peter Struck > Reden 
von Peter Struck > 2003 > 21.02.2003. (25.05.2006) Zum ersten Mal gebraucht Peter Struck die 
Formulierung "Die Sicherheit der Bundesrepublik wird auch am Hindukusch verteidigt." anlässlich einer 
Pressekonferenz am 05.12.2002. Vgl.: 
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Bundeswehr/struck.html (25.05.2006) 
389 VPR 1992. Weißbuch 1994. 
390 „Wir haben sozusagen eine Rundumverteidigung der Bundesrepublik gegen einen irrealen Feind geprobt, 
um Territorialverteidigung weiter üben zu können.“ Reinhardt, S. 27. 
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Terrorismus konnte nicht eingelöst werden. Der Artikel 5 fordert Gefolgschaft, 
jeder in der NATO muss prüfen, was er tun kann, um seinen Verbündeten zu 
helfen. Aber was hat denn die NATO in diesem Sinne gemacht? Nichts. Es war ein 
riesiger Schlag ins Wasser! Und heute, hat man den Artikel eigentlich beendet? Hat 
man da nicht ein Instrument ein für alle mal verschlissen? Oder musste man die 
Lernkurve durchlaufen, um festzustellen, dass die NATO mittels Artikel 5 in der 
Terrorismusbekämpfung nichts ausrichten kann? Das hätte man doch vorher auch 
durch Nachdenken wissen können, oder?“ 391 

Zwar konnte man in Afghanistan Ausbildungslager der Al Qaida zerstören, die Al Qaida 

zu zerschlagen, gelang nicht. Allein die ketzerische Frage, ob die Anschläge in Madrid und 

London trotz oder vielleicht sogar wegen des war on terror stattgefunden haben, offenbart, 

wie wenig das Militär im Kampf gegen den Terrorismus auszurichten vermag392, General 

Ploeger gibt diesbezüglich zu bedenken: 

„Ich denke, auch den Amerikanern wird deutlich, was wir schon immer sagen, dass 
das Militär subsidiäre Fähigkeiten hat. Es ist nicht der primäre Adressat für eine 
Ausschaltung des Terrorismus. Wir können allenfalls unterstützend bei einem 
umfassenden politischen Ansatz gegen den Terrorismus vorgehen. Dieser 
umfassende Ansatz muss versuchen, die Ursachen des Terrors auszumerzen. Das 
wird uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gelingen.”393 

Terrorismusbekämpfung bleibt auch im globalen Maßstab das, was es schon immer war, 

nämlich Verbrechensbekämpfung394: “If the real need is to prevent terrorist acts within 

Western countries then that may depend more on the quality of work by intelligence 

agencies and the police than the use of armed forces in expeditionary roles.”395 

Der Begriff der Verteidigung hat Inhalt und Grenzen verloren, mit deutlichen Worten wird 

dies von General Hübner kritisch angemerkt: 

„Die Aussage in den Verteidigungspolitischen Richtlinien, dass die konventionelle 
Verteidigung überholt ist, sondern nun Verteidigung immer dort notwendig ist, wo 
die Sicherheit der Bundesrepublik gefährdet ist, halte ich für äußerst fragwürdig. 
Wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das, wann immer die Regierung 
meint, die Sicherheit, egal wo in der Welt, sei gefährdet, ist es für sie der Auslöser, 
zu verteidigen. In anderen Worten, wo immer die Bundeswehr in Zukunft 
eingesetzt wird, ist es immer Verteidigung. Das ist im Grunde genommen auf 

                                                 
391 Meyer, S. 62. Der Bündnisfall gilt weiterhin. (Anmerkung des Verfassers.) Vgl. Ploeger, S. 78. 
392 „Das Militär ist jedoch im Anti-Terror-Kampf nur begrenzt nützlich (nämlich dort, wo die Terroristen sich 
an Territorium binden, etwa durch Ausbildungslager, Waffendepots oder Laboratorien) und häufig 
kontraproduktiv.“ Müller, Harald: George W. Bushs „Krieg gegen den Terror“ – eine Bilanz, in: Politische 
Studien, 57. Jahrgang, Heft 406, März/April 2006, S. 49. 
393 Ploeger, S. 79. 
394 „Wir sollten doch mal festhalten, dass Terrorismusbekämpfung Verbrechensbekämpfung und nicht Krieg 
ist.“ Meyer, S. 62. „Der Ansatz, mit der Armee gegen den Terror vorzugehen, ist eine völlig überzogene 
Forderung.“ Reinhardt, S. 37. „Den Terror werden wir nur dann besiegen können, wenn es keine Ziele mehr 
gäbe, für den sich Terror lohnen würde. Und das ist definitiv eine nicht-militärische Aufgabe.“ Dietrich, S. 
96. 
395 Freedman: Transformation, S. 7. 
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kaltem Wege die Entgrenzung des Begriffs Verteidigung aus dem Grundgesetz. 
„Die Bundesrepublik wird auch am Hindukusch verteidigt“, das ist Unsinn. Am 
Hindukusch wird die Bundesrepublik nicht verteidigt, sonder die Bundesrepublik 
Deutschland nimmt mit dem Einsatz von Soldaten Sicherheitsinteressen im 
Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems wahr [...] Der Soldat verteidigt in 
Afghanistan nicht Deutschland. Er wird eingesetzt, weil die Bundesrepublik im 
Rahmen von Bündnissen Verpflichtungen wahrnimmt. Das ist auch in Ordnung. 
Aber die Begründung ist falsch. Das Grundgesetz bietet ja die Möglichkeit, die 
Bundeswehr einzusetzen, ohne den Begriff der Verteidigung so strapazieren zu 
müssen. Das alles mit der Verteidigung des Landes begründen zu wollen, ist 
schlichtweg Unsinn. Es überfordert den Soldaten in Afghanistan. Der hat doch 
nicht das Gefühl, dass er dort sein Land verteidigt.“396 

Mit den neuen Einsätzen der Bundeswehr hat sich der Begriff Verteidigung stark 

gewandelt hat, wie auch General Ploeger feststellt: 

„Also, ich denke, wenn wir auf die Verteidigungspolitischen Richtlinien und den 
Begriff Verteidigung schauen, nähern wir uns mehr dem angelsächsischen 
Verständnis des Begriffs ,defense‘. Da spielen, wenn man sieht, wie die Briten und 
Amerikaner argumentieren, weniger die Territorien der jeweiligen Länder eine 
Rolle, sondern da spielen die nationalen Interessen die größere Rolle. Und wenn 
Minister Struck sagt, die Verteidigung findet am Hindukusch statt, so ist das die 
politische Übertragung einer Verteidigung nationaler Interessen. [...] Dann habe 
ich auch mit dem Begriff der Verteidigung kein Problem, auch wenn er losgelöst ist 
von dem bisherigen über 40 Jahre lang verfolgten Begriff der Verteidigung im 
Sinne einer territorialen Verteidigung.“397 

Hierbei offenbart sich, dass man den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht hat. Das 

grundlegende Defizit in der deutschen Sicherheitspolitik taucht mit erneuter Vehemenz 

auf: Die deutsche Regierung ist nicht in der Lage, die deutschen Interessen klar zu 

formulieren. Sicherlich ist es richtig, dass sich Deutschland aus historischen Gründen 

schwerer dabei tut als andere Nationen.398 Dies sollte aber nicht dazu führen, so zu tun, als 

könne man ohne nationale Interessen auskommen. Gerade die schlechten Erfahrungen der 

Vergangenheit zwingen dazu, endlich viel offener eine Debatte über nationale Interessen 

zu führen. Auf der 40. Kommandeurtagung der Bundeswehr forderte sogar 

Bundespräsident Köhler dazu auf: „Diese Debatte braucht klare Analysen, welche 

deutschen Interessen es zu schützen und zu fördern gilt“399 

Sie muss vordringlich die zukünftige Rolle und die öffentliche Stellung der Bundeswehr 

klären. Die Bundeswehr absolviert mehrere Auslandseinsätze und wird dabei von einem 

                                                 
396 Hübner, S. 51f. (Hervorhebung durch den Verfasser.) 
397 Ploeger, S. 77. (Hervorhebung durch den Verfasser.) 
398 „Deutschland tut sich aus guten historischen Gründen und schlechten historischen Erfahrungen schwerer 
als andere Nationen, seine Interessen zu definieren.“ Aus einer Rede des ehemaligen Verteidigungsminister 
Peter Struck am 12.08.2005 in Hamburg, S. 11. (Redemanuskript beim Verfasser.)  
399 Köhler: 10.10.2005, Kapitel IX.  
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„freundlichen Desinteresse“400 der deutschen Bevölkerung begleitet. Im Sinne einer 

demokratischen Kontrolle der Streitkräfte kann dies nicht ausreichen. Die Bundeswehr 

selbst benötigt dringend Klarheit über den Sinn und Zweck ihres Einsatzes: 

„Was wir in der Bundeswehr vermissen, ist, dass es keine gängige, auch einer 
breiten Öffentlichkeit zugängliche und für die Soldaten beständige Definition der 
nationalen Interessen gibt. Zumindest ein Bild von möglichen Einsatzfeldern der 
Bundeswehr fehlt uns definitiv. Und auch die Verteidigungspolitischen Richtlinien 
sind nur eine Krücke auf dem Wege. Eigentlich müsste in einem 
ressortübergreifenden Papier eine solche Definition erstellt werden. Und das wäre 
dann auch die geeignete „Richtschnur“ für die Bundeswehr. [...] Würde sich die 
Bundesregierung eindeutig zusammentun, um eine Definition zu erstellen, könnte 
man erkennen, wo wir unsere schwerpunktmäßigen Interessen sehen. Das wäre 
dann auch hilfreich, wenn wir an Ausbildung, Ausrüstung und letztlich an die 
erwarteten Fähigkeiten der Bundeswehr denken.“401 

Deutschland darf sich nicht auf die europäische Ebene flüchten, wie es gelegentlich den 

Anschein hat: „Deutschland engagiert sich dort, wo seine Sicherheitsinteressen betroffen 

sind. Diese definieren sich aber zunehmend europäisch.“402 Europäische und deutsche 

Sicherheit lassen sich zwar nicht trennen, aber die Definition der eigenen nationalen 

Interessen kann Deutschland niemand abnehmen. Erst wenn die eigene Position geklärt ist, 

kann auf der europäischen Ebene im Zuge einer fortschreitenden Union konsequent 

gearbeitet werden. Erst dann lässt sich im Konzert der europäischen Länder die 

notwendige Harmonie erreichen. 

Die Verteidigungspolitischen Richtlinien von 2003 bieten viele Anhaltspunkte, zeigen aber 

gleichzeitig auf, wie schwer der deutschen Regierung eine sicherheitspolitische 

Positionierung fällt. Die Richtlinien gehen vollkommen richtig von einem erweiterten 

Sicherheitsbegriff aus. Sicherheit wird nicht als eine rein militärische Aufgabe begriffen, 

vielmehr umfasst Sicherheitspolitik „politische und diplomatische Initiativen sowie den 

Einsatz wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer, rechtsstaatlicher, humanitärer und 

sozialer Maßnahmen.“403 Sicherheitspolitik wurde demnach als eine gesamtsstaatliche 

Aufgabe begriffen und formuliert. Allerdings blieben die Verteidigungspolitischen 

Richtlinien im Bundesverteidigungsministerium stecken, denn sie sind kein offizielles 

                                                 
400 Ebd., Kapitel VII. 
401 Ploeger, S. 78. 
402 Rede des Bundesverteidigungsministers Franz Josef Jung auf dem Jahresempfang des Arbeitskreises 
Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) am 20.04.2006, S. 8. (Redemanuskript beim Verfasser.) Im Gegensatz 
hierzu erscheint Peter Struck fortschrittlicher zu sein als sein Nachfolger: „Richtig ist, dass wir nicht 
versuchen sollten, uns hinter der Definition europäischer Interessen zu verstecken.“ Aus einer Rede des 
ehemaligen Verteidigungsminister Peter Struck am 12.08.2005 in Hamburg, S. 12. (Redemanuskript beim 
Verfasser.) 
403 VPR 2003, Ziffer 36. 
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Regierungspapier geworden. „Damit wurde das Kabinett inhaltlich nicht befasst, sondern 

es ist ein rein bundeswehrorientiertes Papier, was natürlich seine politische Aussagekraft 

im Grunde genommen von vornherein kastriert.“404 

Deutschland benötigt dringend ein nationales Sicherheitskonzept, an dem alle Ressorts 

beteiligt sind und das sie in die Pflicht nimmt. Das letzte Weißbuch ist bereits 12 Jahre alt, 

es wird buchstäblich deutlich, wie sehr dieses Weißbuch aus dem vergangenen Jahrhundert 

stammt. Ein neues Weißbuch ist für dieses Jahr angekündigt. Es bleibt zu hoffen, dass 

damit der Startschuss für eine nationale Sicherheitskonzeption fällt. 

 

5 Schlussbemerkung 

„Eine Armee ist immer in Bewegung, sie ist niemals ,fertig‘.“405 Seit dem Ende des Kalten 

Krieges bestätigt sich dieser Satz ununterbrochen. Die Bundeswehr durchläuft seither eine 

Reform nach der anderen. Mittlerweile ist dafür der Begriff der Transformation, als 

permanente Reform, geprägt worden. Derzeitiges Ergebnis ist eine Streitkräftestruktur aus 

Eingreif-, Stabilisierungs- und Unterstützungskräften. Diese Struktur spiegelt wider, dass 

Auslandseinsätze für die Bundeswehr immer mehr zur Regel werden. Militärische 

Auslandeinsätze sind zu einer politischen Handlungsoption geworden. Abgesehen von der 

PDS/Die Linke gibt es im Deutschen Bundestag keine Partei, die dem generell eine Absage 

erteilen würde.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf die Haushaltslage der Bundeswehr nicht näher 

eingegangen. Die finanzielle Enge wird vor allem von militärischer Seite heftig beklagt, 

aber viel ändern wird sich daran nicht, solange die Sicherheitspolitik nicht stärker im 

öffentlichen Interesses steht. Eng damit verknüpft ist die Frage der Ausrüstung. In vielen 

Bereichen wird das vorhandene Gerät, das unter dem Vorzeichen Landesverteidigung 

bestellt wurde, für die Auslandseinsätze nutzbar gemacht. Aber dieses „System von 

Aushilfen“406 stößt immer schneller an seine Grenzen. Um dieses System zu durchbrechen, 

muss die entscheidende Frage beantwortet werden, wie man mit dem Instrument 

Bundeswehr in Zukunft umgehen will. Eine umfassende und breite Debatte über die 

nationalen Interessen in der Sicherheitspolitik und der Rolle der Streitkräfte muss geführt 

werden. Wenn die Zweckbestimmung nicht mehr in nebulösen Worten der „gestiegenen 

                                                 
404 Reinhardt, S. 79. Vgl. Ramms, S. 13f. Hübner, S. 50. Meyer, S. 63. 
405Maizière, Ulrich de: Was war neu an der Bundeswehr? Betrachtungen eines Zeitzeugen, in: Bremm: 50 
Jahre, S. 15. 
406 Köhler: 10.10.2005, Kapitel VI. 
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Verantwortung“ versteckt wird, macht es Sinn, auch die Fragen der Ausrüstung gezielt 

anzugehen. Europa wird eine immer wichtigere Funktion einnehmen. Schon heute gibt es 

viele bi- und multinationale Projekte. Aber von einer wirklichen Europäisierung der 

Streitkräfte ist man weit entfernt. Zwar nimmt die Beteiligung der Bundeswehr an 

multinationalen Großverbänden stetig zu, denn schließlich werden Auslandseinsätze 

ausschließlich multinational durchgeführt. Das Erfordernis zur Multinationalität macht 

aber die nationalen Interessen nicht überflüssig, im Gegenteil, multinationale Einsätze und 

nationale Interessen sind die zwei Seiten derselben Medaille. 

Die Thematik der Neuen Kriege ist nicht die einzige sicherheitspolitische Herausforderung 

für Deutschland. Die Frage der Nicht-Proliferation von Massenvernichtungswaffen ist 

ebenso wichtig wie die detaillierte Einordnung, welche Gefahren im Zeichen des 

internationalen Terrorismus auf Deutschland zukommen könnten und wie diesen politisch 

begegnet werden soll. 

Der amerikanische Präsident muss dem Kongress jährlich eine National Security Strategy 

vorlegen, unweigerlich entfacht diese eine Debatte über die amerikanische 

Sicherheitspolitik – auch in Europa. An passender Stelle wurde in dieser Arbeit auf 

amerikanische Einsätze hingewiesen, zum Teil auch auf deren negative Ausformungen. 

Aber dessen unbenommen gibt es Bereiche, in denen die Vereinigten Staaten ein Vorbild 

liefern. Eine Regierung sollte es sich nicht aussuchen können, ob und wann sie zu 

grundlegenden sicherheitspolitischen Fragen Stellung nimmt. Die Wahrung eines 

Koalitionsfriedens sollte nicht höher eingestuft werden als eine klare Positionierung in 

sicherheitspolitischen Fragen. Der jetzige Verteidigungsminister Franz Josef Jung „will die 

Regierung darauf festlegen, vor jeder Entscheidung für einen Auslandseinsatz der 

Bundeswehr zu prüfen, ‚inwieweit Interessen Deutschlands den Einsatz erfordern und 

rechtfertigen’.“407 

Die Erkenntnisse sind also vorhanden, allein ihre Umsetzung lässt auf sich warten. 

                                                 
407 Löwenstein, Stephan: Deutsche Interessen als Richtschnur, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
15.05.2006, S. 1. 
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